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Fachinformatiker (m/w/d)
Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, deren EDV-Landschaft sich durch eine moderne Informations- und
Kommunikations-Technologie sowie eine große Vielfalt auszeichnet, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fachinformatiker
Fachrichtung Systemintegration (m/w/d) in Vollzeit.  

Das Tätigkeitsfeld umfasst insbesondere folgende Aufgaben: 

Einstellungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) oder
vergleichbare Kenntnisse. Zudem werden Erfahrungen in der Administration von Microsoft Betriebssystemen, iPadOS, Active Directory
und Gruppenrichtlinien ebenso wie Kenntnisse bei der Implementierung aktueller Infrastrukturen sowie entsprechender Hardware-
Komponenten, Dienste sowie Netz-, Storage- und Security-Technologien vorausgesetzt.  
Die Bereitschaft, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten Aufgaben zu übernehmen (z. B. zur Installation von Updates oder
Wartungsarbeiten sowie zur EDV-technischen Begleitung von Gremien-Sitzungen), wird erwartet. 

Wir suchen eine engagierte Kraft mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Teamfähigkeit,
Selbstständigkeit und Flexibilität werden vorausgesetzt.  

Die Grundlage für das angebotene Arbeitsverhältnis bildet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA). Die Eingruppierung
erfolgt nach Entgeltgruppe 9a TVöD-VKA. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bei uns und übersenden uns Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bis zum 31. Dezember 2023. 

Für Ihre Bewerbung nutzen Sie bitte unser Online-Portal unter: 
www.vg-ak-ff.de/aktuell/stellenausschreibungen

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD

Rathausstraße 13 ● 57610 Altenkirchen ● Herr Frank Schneider ● Telefon 02681 85-236 ● www.vg-altenkirchen-ammersfeld.de 

Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären sich Bewerberinnen und Bewerber gleichzeitig einverstanden, dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens verarbeitet

werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen vernichtet. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Foto: Pixabay

 

       Wir stellen ein!      

Installation, Administration und Betreuung der IT-Infrastruktur in Außenstellen der Verwaltung (z. B. Kindertagesstätten,
Grundschulen, Bauhof, Kläranlagen) 

•

Beschaffung, Administration und Wartung stationärer und mobiler Endgeräte •
Benutzer-Betreuung, First- und Second-Level-Support in den Bereichen Soft- und Hardware •
Administration und Installation von Fachanwendungen •
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Wettbewerb „Kunst am Bau“
im Rahmen des Neubaus des Hallenbades Altenkirchen

Für die künstlerische Ausgestaltung des Neubaus des Hal-
lenbades in Altenkirchen wurde ein nichtoffener Wettbe-
werb „Kunst am Bau“ ausgeschrieben. Als Gestaltungfläche 
für „Kunst am Bau“ ist eine Nische im Bereich des Sportbe-
ckens, in der Nähe der beiden Sprunganlagen, vorgesehen. 
Die Gestaltung der angrenzenden Decken- und Bodenbeläge 
sowie der Beleuchtung sind nicht Bestandteil der Entwurfsauf-
gabe, sollten aber mit dem Kunstwerk in Einklang gebracht 
werden. Gewünscht war eine künstlerische Ausgestaltung der 
Wandnische, die in Form einer Wandgestaltung, skulptura-
len Arbeit oder in anderer Form umgesetzt werden kann. Am 
Wettbewerb teilnehmen konnten professionell freischaffende 
Künstler oder Künstlergemeinschaften.

In einem zweistufigen Verfahren wurden die eingereichten Vor-
schläge durch eine Jury bewertet. In der ersten Stufe haben 
sich weit über 100 Bewerber mit Ihren Referenzen auf die 
Auslobung beworfen. Aus diesem Bewerberkreis wurde eine 
engere Auswahl von acht Künstlern getroffen, die einen Ent-
wurf für die zweite Stufe einreichen konnten. Das umfasste ein 
Modell und Entwurfszeichnungen und Skizzen inklusive Mate-
rialproben. 

Das Wettbewerbsverfahren wurde begleitet durch Vertreter 
des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler 
Rheinland-Pfalz im Bundesverband e.V. (BBK). Ein Kolloquium 
bestehend aus einem Vertreter der BBK, Künstlern, Kunst-
handwerkern und Sachpreisrichtern prüfte die eingereichten 
Vorschläge und wählte Ende November die Gestaltungsvor-
lage von Judith Röder als Siegerin aus acht eingereichten Ent-
würfen aus.

Die Gestaltung der Künstlerin greift in der Farbwahl das Ele-
ment des Wassers auf. Verwendet werden mundgeblasene 
Farbgläser, die in traditioneller Handwerkstechnik hergestellt 
werden. Die Nische, die zum Ruhen und Verweilen einlädt, sti-
muliert durch eine klar-harmonische Licht- und Farbwirkung. 
Die zarten Abstufungen der Farbigkeit, sanfte Übergänge und 
Tiefenwirkung, die teils durch Überlagerungen entstehen, kor-
respondieren mit dem Wasser im Edelstahlbecken, das je nach 
Tageslicht in unterschiedlichem Blau schimmert. Dieses wird 
in neun Feldern à 116 x 87 x 10 cm dargestellt auf der vor-
gegebenen Fläche umgesetzt. Das mundgeblasene Farbglas 

ist eine Komposition aus Zuschnitten, die beidseitig vollflächig 
verklebt und auf VSG-Trägerscheiben in Metallrahmen gefasst 
werden. Ein besonderes Highlight ist das integrierte LED-Flä-
chenlicht, das dem Farbspiel eine ganz besondere Atmo-
sphäre verleiht. „Die klar komponierte Gestaltung, die durch 
den Einsatz der materialimmanenten Eigenschaften zur Wir-
kung kommt, steht im Einklang mit dem Charakter der moder-
nen Gesamtarchitektur“, so beschreibt Judith Röder ihren ein-
gereichten Entwurf.

Judith Röder wurde 1981 in der Vulkaneifel geboren und stu-
dierte Mediale Künste an der Kunsthochschule für Medien 
Köln (KHM) und Freie Kunst/ Glas am Institut für Künstlerische 
Keramik und Glas der Hochschule Koblenz in Höhr-Grenzhau-
sen (IKKG); absolvierte eine berufliche Ausbildung zur Kunst-
glaserin an der Bayerischen Hofglasmalerei GvT in München. 
Glas gehört zu dem wichtigsten Material ihrer künstlerischen 
Arbeit. 

Sie macht sich die spezifischen Eigenschaften der Materie zu 
eigen und entwickelt raumbezogene Installationen unter Ein-
bezug verschiedener Glasbearbeitungstechniken und Medien, 
wie Licht- und Videoprojektionen, 16mm-Experimentalfilm bis 
hin zu literarischen Texten und Künstlerbüchern.

Für die künstlerische Gestaltung und Umsetzung ist eine Kos-
tensumme von 97.000 EUR inkl. MwSt. vorgesehen.

Das Gewinnermodell des Wettbewerbes „Kunst am Bau“ der 
42-jährigen Künstlerin Judith Röder aus der Vulkaneifel

An alle Manuskripteinsender
Vorab-Information:
In Kalenderwoche 52 erscheint kein Mitteilungsblatt!
Letzter Abgabetermin für die Manuskripte von Ausgabe 1 / 2024 ist bereits am 

Mittwoch, 27. Dezember 2023, 15 Uhr!
(Mailadresse im Rathaus: mitteilungsblatt@vg-ak-ff.de)
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Wir suchen einen

Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d) /
Rettungsschwimmer (m/w/d)
Derzeit errichten wir im Sportzentrum "Glockenspitze" in Altenkirchen unser neues, attraktives Hallenbad als Schul-und Sportbad mit
Freizeitbadcharakter und angrenzender Liegewiese. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen eines unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses einen motivierten
Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d) oder einen Rettungsschwimmer (m/w/d) in Vollzeit .  

Wenn Sie neben der Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende und an Feiertagen sowie einer Tätigkeit im Schichtdienst selbstständig
und eigenverantwortlich in einem modernen Hallenbad arbeiten möchten und ein aufgeschlossenes und bürgerfreundliches
Auftreten haben, erwartet Sie bei uns eine vielseitige und interessante Aufgabe. 

Einstellungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe oder zum
Rettungsschwimmer, mindestens mit dem Abzeichen Silber.

Die Tätigkeit erfordert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Einsatzbereitschaft und Flexibilität setzen
wir ebenso voraus wie Teamfähigkeit und Kommunikationsgeschick. Außerdem sollten Sie umfassende Kenntnisse im Bereich der
Bädertechnik mitbringen.

Die Grundlage für das angebotene Arbeitsverhältnis bildet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA). Die
Eingruppierung erfolgt je nach Quali�kation bis zur Entgeltgruppe 7 TVöD-VKA.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich und übersenden uns Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Dezember 2023.

Für Ihre Bewerbung nutzen Sie bitte unser Online-Portal unter
www.vg-ak-ff.de/aktuell/stellenausschreibungen

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD

Rathausstraße 13 ● 57610 Altenkirchen ● Herr Frank Schneider ● Telefon 02681 85-236 ● www.vg-altenkirchen-�ammersfeld.de 

Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären sich die Bewerberinnen und Bewerber gleichzeitig einverstanden, dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des

Auswahlverfahrens verarbeitet werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen vernichtet. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden

bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

 
 

  Wir suchen Sie !  



Altenkirchen-Flammersfeld 5 Donnerstag, 14.12.2023

 
 

 

Wir laden Sie herzlich ein: 

Am 24.12.2023  17 Uhr  
zu einem feierlichen  

 
 
 
 
 
 
 

Wir beginnen um 17.00 Uhr mit Weihnachtsliedern und 
einem besinnlichen Impuls. 

Um 18.30 Uhr genießen wir gemeinsam ein warmes und 
für Sie kostenloses Abendessen. 

Im Anschluss feiern wir diesen besonderen Abend mit 
buntem Programm. 

Sie können einen Fahrdienst in Anspruch nehmen, der 
Sie abholt und am Ende wieder nach Hause bringt. 

Anmeldung bei Familie Löwen: 02681/70804 

Auch laden wir herzlich zu unseren Gottesdiensten  
an Heiligabend und Silvester, jeweils 10.00 Uhr ein.
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Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist mit ihrer abwechslungsreichen Naturlandschaft, ihren zahlreichen Kultur- und
Freizeitangeboten ein attraktives Aus�ugs- und Reiseziel, das zudem mit einem reichhaltigen Vereinsleben auch für Einheimische viel
zu bieten hat. Das Gebiet der Verbandsgemeinde, in der inzwischen rund 36.600 Einwohner leben, umfasst 66 Ortsgemeinden
sowie die Kreisstadt Altenkirchen.
Für den Bereich Tourismus suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Umfang von 20 bis 30 Stunden pro Woche eine

Touristische Fachkraft (m/w/d)

Die Stelle beinhaltet insbesondere folgende Aufgabenschwerpunkte: 

Wir suchen eine kreative und motivierte Kraft mit einem freundlichen, serviceorientierten und sicheren Auftreten.
Eigenverantwortliches, selbständiges Arbeiten sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit werden ebenso vorausgesetzt wie
Flexibilität und die Bereitschaft zur Übernahme von Diensten am Wochenende. Sie sollten durch eine strukturierte und zuverlässige
Arbeitsweise überzeugen und über ein gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift verfügen. Gute EDV-Kenntnisse sowie ein
sicherer Umgang mit den gängigen MS-Of�ce-Anwendungen werden außerdem erwartet. Ortskenntnisse sind von Vorteil.

Wir bieten eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie vielseitige Aufgaben mit Gestaltungsspielraum in einem
motivierten Team, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teilzeit, Vergütung nach T VÖD nebst betrieblicher Altersvorsorge sowie
gute Weiterbildungs- und Quali�zierungsmöglichkeiten.

Einstellungsvoraussetzung ist eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung im Bereich Tourismus, Marketing, Freizeit oder eine
vergleichbare Quali�kation sowie der Besitz der Fahrerlaubnis
Klasse B.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann freuen wir uns bis zum 
31. Dezember 2023 auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung
unter www.vg -ak-ff.de/aktuell/s tellenaus s chreibung en/

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD
Rathausstraße 13 ● 57610 Altenkirchen ● Herr Frank Schneider ● Telefon 02681 85-236 ● www.vg-altenkirchen-�ammersfeld.de   

Mi t der Ei nsendung ei ner Bewerbung erkl ären si ch di e Bewerberi nnen und Bewerber gl ei chzei ti g ei nverstanden, dass vorübergehend erforderl i che Daten i m R ahmen des Auswahl verfahrens verarbei tet werden. N ach
Abschl uss des Auswahl verfahrens werden di e Bewerbungsunterl agen verni chtet. Schwerbehi nderte Bewerber/-i nnen werden bei  gl ei cher Ei gnung bevorzugt berücksi chti gt.

 

   Wir haben was zu bieten...  

Förderung und Entwicklung touristischer Konzepte sowie touristisches Regional-Marketing•

Entwicklung, Konzeptionierung, Betreuung und Unterhaltung von Wander- und Radwanderwegen•

Koordination Gäste- und Museumsführer•

Tourist-Information/Gästebetreuung•

Betreuung der örtlichen touristischen Unternehmen•

Konzeptionierung und Durchführung touristischer Veranstaltungen und  P�ege des Veranstaltungskalenders•

Förderung der Bergbautradition, Heimat- und Brauchtumsp�ege, Heimatforschung•

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Tourismus (Pressemitteilungen, Anzeigenschaltung, Erstellung von Broschüren und Flyern)•
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Fachbereichsleiter Infrastruktur, Umwelt und Bauen (m/w/d)

Für den Fachbereich 3 - Infrastruktur, Umwelt und Bauen - ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der Fachbereichsleitung neu
zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst im o. g. Verantwortungsbereich derzeit insbesondere folgende Aufgabenschwerpunkte:

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Engagement, Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit sowie gutem
Organisationsgeschick. Ausgeprägte Führungsqualitäten, Teamfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeit werden ebenso wie
Eigeninitiative und die Fähigkeit, Arbeitsabläufe effektiv zu gestalten und zu überwachen, vorausgesetzt. 
Die Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen ist zwingend erforderlich.

Wir erwarten die Befähigung für das 3. Einstiegsamt (gehobener
Dienst) bzw. die Ablegung der Angestelltenprüfung II. 
Die Besoldung bzw. Eingruppierung erfolgt nach Besoldungsgruppe
A13 LBesG bzw. Entgeltgruppe 12 TVöD-VKA. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann bewerben Sie sich bei uns und übersenden uns Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 07. Januar 2024. 

Für Ihre Bewerbung nutzen Sie bitte unser Online-Portal unter:
www.vg-ak-ff.de/aktuell/stellenausschreibungen 

 

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD

Rathausstraße 13 ● 57610 Altenkirchen ● Herr Frank Schneider ● Telefon 02681 85-236 ● www.vg-altenkirchen-öammersfeld.de 

Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären sich die Bewerberinnen und Bewerber gleichzeitig einverstanden, dass vorübergehend erforderliche Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens verarbeitet
werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen vernichtet. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 
 Foto: Pixabay

Wir stellen ein !

•• Leitung des Fachbereichs sowie des Fachgebiets Bauverwaltung, Friedhofsverwaltung inkl. der Bearbeitung von Grundsatz- und
konzeptionellen Angelegenheiten sowie Personalführung und - koordination

•

Zuordnung, Organisation und Koordination von Aufgaben der Verbandsgemeinde, der Stadt und der Ortsgemeinden •
Begleitung und Steuerung von Stadtsanierungsprojekten, Erarbeitung Städtebaulicher Verträge einschließlich Entwicklung von
Finanzierungskonzepten und Abwicklung der Fördermaßnahmen

•

Projektsteuerung durch entsprechende Aufgabenzuweisungen•
Strategieentwicklung Klimaschutz und Initiierung von Klimaschutzprojekten•
Gremienarbeit/Sitzungsdienst inkl. verantwortlicher Sitzungsvor- und nachbereitung und Einholung erforderlicher Beschlüsse•
Produkt- und Budgetverantwortung, zentrale Haushaltsplanung einschließlich Mittelbewirtschaftung und - kontrolle•
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Übergabe des Förderpreises der EAM 2023
und Abschlussübung der Jugendfeuerwehr Mehren

Am Samstag, 02.12.2023, fand unsere Jahresabschlussübung am 
Feuerwehrhaus in Mehren statt. Unter den wachsamen Augen der 
begeisterten Eltern gab es einen Gebäudebrand mit zwei vermiss-
ten Person zu bewältigen. Während schnell eine Wasserversor-
gung aufgebaut wurde, ging der erste Trupp zur Menschenrettung 
vor. Ein weiterer Trupp übernahm die Löscharbeiten von außen.

In der Nähe des Gebäudes richteten wir außerdem eine Verletz-
tensammelstelle ein, um die geretteten Menschen zu versorgen. 
Nach der Übung wärmten wir uns im Feuerwehrhaus auf. Beson-
ders aber freuten wir uns an diesem Tag über den Förderpreis der 
EAM 2023, den unsere Jugendwarte am Dienstag (28.11.2023) 
in Kassel, bei der offi ziellen Preisverleihung, für uns entgegenge-
nommen hatten. Durch den Förderpreis haben wir die Möglichkeit, 
unsere Dienste durch die jetzt neu angeschafften GoPro-Kameras 
digitaler zu gestalten.

Außerdem können wir hierdurch unser Können bei Übungen und 
Diensten aufnehmen und mit Interessierten teilen. Wir bedanken 
uns bei der EAM, dass wir dieses Jahr ein Teil des Förderpreises 
sein durften!

Du bist zwischen 10 und 16 Jahren alt und hast Interesse unsere 
Mannschaft zu verstärken? Dann melde dich gerne bei unseren 
Jugendwarten!

Torben Schnabel
0171/8409880
torben.schnabel@feuerwehr-ak-ff.de

Anne Schnabel
0175/9117342
anne.schnabel@feuerwehr-ak-ff.de

Ev. Kinder- und Jugendzentrum 
Altenkirchen

Öffnungszeiten:
Mo 12 bis 18 Uhr (für Kinder bis 12 Jahre)
Di 12 bis 20 Uhr
Mi 12 bis 20 Uhr
Do 12 bis 18 Uhr
Fr 12 bis 21 (für Jugendliche ab 12 Jahren)
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Die Jugendpfl ege informiert

Jugendpfl ege VG Altenkirchen-Flammersfeld
Martina Morenzin & Waltraud Franzen
Besucheranschrift: Rheinstraße 17, 57632 Flammersfeld, Zimmer E 15
Postanschrift: Rathausstr. 13, 57610 Altenkirchen

Waltraud Franzen
- 02681/85-194
- 0170/5741560
- jugendpfl ege.franzen@vg-ak-ff.de

Martina Morenzin:
- 02681/85-195
- 0160/92977541
- jugendpfl ege.morenzin@vg-ak-ff.de

Weitere Veranstaltungen und Informationen auf der Website: 
www.vg-altenkirchen-fl ammersfeld.de Rubrik „Gemeinde & Politik“ - „Jugendpfl ege für die Verbandsgemeinde“.

Ein vorweihnachtliches Theaterspektakel
... läutete die verschiedenen Adventsangebote der Jugend-
pfl ege ein. Martina Hering vom GuckMal-Theater spielte 
vor vollem Haus. Die Kinder kamen mit ihren Eltern, Groß-
eltern oder anderen Verwandten, so dass insgesamt über 
100 Zuschauende gespannt dem Geschehen auf der Bühne 
folgten. Die Kinder fi eberten mit den Tieren mit und machten 
emsig Vorschläge, wer den Apfel bekommen soll oder wie er 
geteilt werden kann.

So bekamen am Ende alle Tierfreunde ein Stückchen, und 
es wurde sogar die Ratte zum voradventlichen Schmaus ein-
geladen. Begeistert applaudierten die kleinen und großen 
Zuschauenden und verließen anschließend aufgeregt erzäh-
lend den Saal.

Somit war das Familientheater im KDH in Horhausen wieder 
ein voller Erfolg. Ein herzliches Dankeschön an die Ortsge-
meinde Horhausen, die der Jugendpfl ege diese schöne Auf-
führungsmöglichkeit bietet.

Waltraud Franzen
Jugendpfl ege der Verbandsgemeinde

Altenkirchen-Flammersfeld



Altenkirchen-Flammersfeld 10 Donnerstag, 14.12.2023

	■ Erreichbarkeit der Verbandsgemeindeverwaltung 
Altenkirchen-Flammersfeld

Hauptsitz: Rathaus Altenkirchen, 
Rathausstraße 13,  57610 Altenkirchen ......................... 02681/85-0
Verwaltungsstelle: Rathaus Flammersfeld, 
Rheinstraße 17, 57632 Flammersfeld ............................. 02681/85-0
E-Mail: rathaus@vg-ak-ff.de, 
www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de

Öffnungszeiten:
Rathäuser Altenkirchen und Flammersfeld
Montag und Dienstag 8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Bürgerbüro Altenkirchen
In Altenkirchen ist der Besuch des Bürgerbüros montags und diens-
tags nachmittags (von 14 Uhr bis 16 Uhr) sowie mittwochs vormit-
tags (von 8 Uhr bis 12 Uhr) nur nach vorheriger Terminvereinba-
rung möglich. Terminvereinbarungen online 

https://www.vg-ak-ff.de//gemeinde-politik/
rathaus/buergerservice 
oder telefonisch unter 02681 85-0.
Bürgerbüro Flammersfeld
In Flammersfeld ist der Besuch des Bürgerbü-
ros montags und dienstags nachmittags (von 12 
Uhr bis 16 Uhr) nur nach vorheriger Terminver-
einbarung möglich. 

Mittwochs ist das Bürgerbüro in Flammersfeld geschlossen.
	■ Sozialamt Altenkirchen

Montag      8 - 12 Uhr
Dienstag      8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Mittwoch      8 - 12 Uhr
Donnerstag      8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Servicestelle Standesamt in Altenkirchen
Montag Dienstag und Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Die Servicestelle Standesamt Flammersfeld ist zu den regulären 
Öffnungszeiten der beiden Rathäuser geöffnet.
Änderungen aus aktuellem Anlass sind ggf. der Homepage der Ver-
bandsgemeinde zu entnehmen 
(www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de)
Bauhof der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld  
Heimstraße ................................................................. 02681/984950

	■ Bereitschaftsdienst Wasser-/Abwasserwerke
Wasserwerk VG Altenkirchen-Flammersfeld .............  0175/1821982
Abwasserwerk Altenkirchen  .....................................  0175/1821986
Abwasserwerk Flammersfeld  ...................................  0171/7647866

	■ Krankenhaus
DRK-Krankenhaus Altenkirchen  .....................................  02681/880
	■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Telefon  .........................................................  (ohne Vorwahl) 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

	■ Augenärztliche Bereitschaftsdienst
Landkreise Altenkirchen und Westerwald  ................  0180/5112066
	■ Kinderärztliche Notdienstzentrale

(Oberer Westerwald in Kirchen)  ................................  0180/5112057
Mittwoch von 14:00 Uhr bis Donnerstag 8:00 Uhr
an Wochenenden von Freitag 18:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr
an Feiertagen vom Vorabend 18:00 Uhr bis zum nächsten Tag 8:00 
Uhr In dringenden, lebensbedrohlichen Notfällen wenden Sie sich 
bitte an den Rettungsdienst unter der Rufnummer   112

	■ Zahnärztlicher Notfalldienst
.................................................................................... 0180/5040308
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst 
finden Sie unter www.bzk-koblenz.de.

	■ Apotheken Notdienst (24 Stunden)
...................................................................................  0180/5258825
Homepage der Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz
(www.lak-rlp.de)

	■ Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt .............................. 112

	■ DRK Krankentransport
aus allen Ortsnetzen  ............................................................... 19222

	■ Polizei
Notruf  ......................................................................................... 110
Polizeiinspektion Altenkirchen  ......................................  02681/9460
Polizeiinspektion Straßenhaus  .....................................  02634/9520
Kriminalinspektion Betzdorf  .....................................  02741/926200
Sprechstunde des Bezirksbeamten in Flammersfeld
(Rathaus Flammersfeld)  .......................................... 02681/85-105
(Ortsgemeinden Berzhausen, Eichen, Flammersfeld, Giershausen, 
Kescheid, Neitersen, Obernau, Orfgen, Reiferscheid, Rott, Schöne-
berg, Schürdt, Seelbach, Seifen, Walterschen und Ziegenhain)
Montag von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr
Sprechstunde des Bezirksbeamten in Horhausen
(Kaplan-Dasbach-Haus)  .........................................  02687/921921
(Ortsgemeinden Güllesheim, Horhausen, Krunkel (OT Krunkel), 
Pleckhausen, Willroth)
Montag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
sowie nach vorheriger Absprache
(Herr Lars Müller, Polizeiinspektion Straßenhaus)  ....  02634/952121
Sprechstunde des Bezirksbeamten in Asbach
(Bürgerbüro Rathaus Asbach)  ...............................  02683/912120
(Ortsgemeinden Bürdenbach, Burglahr, Eulenberg, Niedersteine-
bach, Krunkel (OT Epgert), Oberlahr, Obersteinebach, Peterslahr) 
(Frau Hähn/Herr Lesum/Herr Girnstein) 
nach vorheriger Absprache
Erreichbarkeit für den Bezirk Altenkirchen
über die  Polizeiinspektion Altenkirchen, 
Hochstraße 30, 57610 Altenkirchen  .............................  02681/9460
	■ Feuerwehren

Notruf  ..........................................................................................112
Wehrleiter
Björn Stürz  ..............................................................  0151-28945685
wehrleiter@vg-ak-ff.de
Stellvertretende Wehrleiter
Raphael Jonas  ........................................................  0151-16479946
stv.wehrleiter@vg-ak-ff.de
Michael Imhäuser  ...................................................  0151-23703062
stv.wehrleiter@vg-ak-ff.de
Wehrführer LZ Altenkirchen
Michael Heinemann ................................................... 0172/7061111
Wehrführer LZ Berod
Pascal Müller ............................................................. 0170/4759819
Wehrführer LZ Flammersfeld
Alexander Oberst .................................................... 0151/23455525
Wehrführer LZ Horhausen
Thomas Schäfer ........................................................ 0170/5749186
Wehrführer LZ Mehren
Florian Klein  .............................................................. 0171/4373317
Wehrführer LZ Neitersen
Stefan Jung ............................................................. 0151/72856638
Wehrführer LZ Oberlahr
André Wollny  ............................................................ 0171/4177868
Wehrführer LZ Pleckhausen
Jens Kalscheid  ....................................................... 0151-15774099
Wehrführer LZ Weyerbusch
Alexander Au  .......................................................... 0152/56130891
Weitere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage im Bereich 
„Öffentliche Einrichtungen/Feuerwehren“
	■ Schiedsamt

Sprechzeiten nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Schiedsbezirk Altenkirchen
Klaus Brag ...................................................................... 02688/8178
Stellv. Schiedsmann Wolfgang Lanvermann ............ 0151/41636451
Schiedsbezirk Flammersfeld 
Georg Hillen .............................................................. 02685/9857796
Stellv. Schiedsmann Rainer Wilfert................................. 02685/8211
	■ Strom- und Gasversorgung

1. Stromversorgung
Ortsgemeinden Berod, Idelberg, Ingelbach, Michelbach-Widderstein:
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
ein Unternehmen  der evm-Gruppe  ..........................  0261/2999-54
Ortsgemeinden Eulenberg 
(nur Ortsteil Alte Hütte), 
Seifen, Stürzelbach:
Süwag Energie AG, Postfach 800520, 65929 Frankfurt am Main 
über Syna GmbH, 
Ludwigshafener Straße 4, 65929 Frankfurt am Main
Störungsnummer:  .....................................................  0800/7962787
Ortsgemeinde Seelbach:
Westnetz GmbH
Netzanschluss Strom:  ...........................................  0800 93786389*
Störungsmeldung Strom:  ........................................  0800 4112244*

Bereitschaftsdienste/Notrufe
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Störungsmeldung Straßenbeleuchtung: ..................  0800 4112244*
* kostenlose Rufnummern
Alle übrigen Ortsgemeinden:
EAM Netz GmbH,
Wiesenstraße 2, 
57537 Wissen
Störungsnummer:  .....................................................  0800/3410134
2. Gasversogung
Ortsgemeinden Gieleroth, Baugebiet „Hinter Eichelhardsgar-
ten“ sowie Ortsgemeinde Kettenhausen, 
Baugebiet  
„Auf dem Treppchen“:
Propan Rheingas GmbH & Co. KG, 
Fischenicher Straße 23, 
50321 Brühl
Störungsnummer:  .....................................................  0800/7434642
Ortsgemeinden Berzhausen, Bürdenbach, Burglahr, Eichen,  
Ersfeld, Eulenberg, Fiersbach, Flammersfeld, Forstmeh-
ren, Giershausen, Güllesheim, Hirz-Maulsbach, Horhausen, 
Kescheid, Kraam, Krunkel, Mehren, Niedersteinebach, Ober-
lahr, Obersteinebach, Orfgen, Peterslahr, Pleckhausen, Reifer-
scheid, Rettersen, Rott, Schürdt, Seelbch, Seifen, Walterschen,  
Weyerbusch-Hilkhausen, Willroth, Ziegenhain:
Bad Honnef AG, 
Lohfelder Straße 6, 
53604 Bad Honnef
Störungsnummer:  ......................................................  02224/17-222
Ortsgemeinden Altenkirchen, Almersbach, Eichelhardt,  
Hasselbach, Helmenzen, Ingelbach, Kircheib, Mammelzen,  
Neitersen, Obererbach, Schöneberg, Sörth, Werkhausen,  
Weyerbusch (ohne Ortsteil Hilkhausen):
Westerwald-Netz GmbH, 
Geishardtstraße 14, 57518 Betzdorf-Alsdorf
Störungsnummer:  .....................................................  0800/6484848

	■ Straßenbeleuchtung
Ortsgemeinden Berod, Giershausen, Idelberg, Ingelbach, 
Michelbach-Widderstein, Mehren, Reiferscheid, Walterschen:
Störungsmeldungen beim Ortsbürgermeister der jeweiligen Orts-
gemeinde
Ortsgemeinden Eulenberg (nur Ortsteil Alte Hütte), Seifen, 
Stürzelbach:
Süwag Energie AG, 
Postfach 800520, 
65929 Frankfurt am Main 
über Syna GmbH, 
Ludwigshafener Straße 4, 
65929 Frankfurt am Main
Störungsnummer:  .....................................................  0800/7962787
Ortsgemeinde Seelbach:
Westnetz GmbH,
Florianstraße 15-21, 44139 Dortmund
Störungsnummer:  .....................................................  0800/4112244
Alle übrigen Ortsgemeinden:
EAM Netz GmbH,
Wiesenstraße 2, 57537 Wissen
Störungen der Straßenbeleuchtung können übers Internet  https://
straßenbeleuchtung.eam-netz.de unter Angabe des Ortes, der 
Straße und der Leuchten-Nummer, die sich auf jeder Straßenlampe 
befindet, angezeigt werden.

	■ Kinderschutzdienst  
(für den Landkreis Altenkirchen)

Brückenstraße 5, 
57548 Kirchen  ...........................................  02741/9300-46 und -47
Montag und Mittwoch  ...............................  14:00 Uhr bis 17.00 Uhr
Dienstag und Freitag  ...................................  9:00 Uhr bis 12.00 Uhr

	■

	■ Frauenhaus / Beratungsstelle
Montag bis Freitag 9:00 bis 11:00 Uhr  .........................  02662/5888
Anrufbeantworter wird täglich abgehört.

	■ Wäller helfen e. V.
Nachbarschaftshilfe Netzwerk im Westerwald
Vermittlung von Hilfsangeboten aller Art
www.waellerhelfen.de
kostenfreie Hotline:  .................................................... 0800 9235537

	■ Karibu-Hoffnung für Tiere e.V.
Postfach 09,
 57573 Hamm/Sieg  .................................................  0160/20 23 158
www.karibu-hoffnungfuertiere.de

Sozial- und Pflegedienste

- Anzeige -
	■ Pflegestützpunkt (Beratungsstelle für ältere, 
pflege- und hilfebedürftige Menschen)

Zentrale Anlaufstelle für ältere, pflege- und hilfsbedürftige Men-
schen und deren Angehörige. Kostenlose, neutrale und unverbind-
liche Beratung rund um Pflegefragen und Lebensplanung im Alter.
Sie erreichen persönlich:
Andreas Schneider, montags 14 Uhr bis 16 Uhr  ......  02681/800656
Kölner Str. 97 (DRK), 57610 Altenkirchen
Wolfgang Demmer, dienstags 14 bis 16 Uhr  ............  02681/800655
Ansonsten über Anrufbeantworter; Hausbesuche erfolgen nach 
Absprache.

-Anzeige-
	■ DRK Tagespflege Horhausen

In der Hohl 22; 56593 Horhausen
02687/7869990; tp-horhausen@seniorenzentrum-ak.drk.de

- Anzeige -
	■ Ambulanter Pflegedienst fauna e.V.

Saynstraße 6, 57610 Altenkirchen
Krankenpflege, Altenpflege, kostenlose Beratung
Verwaltung und 24-Std.-Notdienst  ............................  02681/9569-0

- Anzeige -
	■ Pflegedienst Weller GbR

Häusliche Alten-/Krankenpflege
Gartenweg 1, 57612 Helmenzen
kostenfreie Auskunft / Beratung; Verwaltung  ............  02681/70 200
24 Std.-Notdienst  .....................................................  0171/3225744

-Anzeige-
	■ LEBENSHILFE - 
Pflegegesellschaft im Landkreis Altenkirchen mbH

Tagespflege im Pflegedorf - Es sind noch einige Plätze frei
Auf der Brück 5; 57632 Flammersfeld
Telefon:  .............................................................  02685/ 98 60 31 30
E-Mail: pflegedorf@lebenshilfe-ak.de

- Anzeige -
	■ Kirchl. Sozialstation Altenkirchen e.V.

Siegener Str. 23 a, 57610 Altenkirchen  ..................  Tel. 02681/2055
24 Std. Rufbereitschaft, Häusliche Kranken- und Altenpflege, Haus-
wirtschaftlicher Service
www.sozialstation-altenkirchen.de

- Anzeige -
	■ DRK Kreisverband Altenkirchen e.V.

Kölner Str. 97, 57610 Altenkirchen
Häusl. Pflege (24-Std-Rufb.)  ....................................  02681-800643
Menü- u. HausNotrufService  ....................................  02681-800642
E-Mail: sozialerservice@kvaltenkirchen.drk.de

- Anzeige -
	■ Hospiz- und Palliativberatungsdienst 
des Hospizverein Altenkirchen

Begleitung und Beratung schwerstkranker und sterbender Menschen 
und Angehörige  ......... Tel.: 02681/879658, www.hospizverein-ak.de

- Anzeige -
	■ Konfido-AMBULANT GmbH

Wilhelmstr. 41, 57610 Altenkirchen
Häusliche Krankenpflege, individuelle Beratung und Versorgung
24.-Std. Rufbereitschaft  ...................................  Tel. 02681/9810180

-Anzeige-
	■ Pflegeteam Regenbogen

Das Pflegeteam in Ihrer Nachbarschaft
Häusliche Kranken- und Behandlungspflege, 56593 Horhausen,
Bergstr. 3 .................................................................... 02687/928255

-Anzeige-
	■ Ambulanter Pflegedienst im Wohnstift 
Altenkirchen Betriebsgesellschaft mbH

Häusliche Kranken- und Altenpflege, hauswirtschaftliche Versor-
gung,
individuelle Beratung, § 37, 3 und Tagespflege ab Oktober 2023,
Hochstr. 25, 57610 Altenkirchen, Tel: 02681 - 824930,
E-Mail: ambulante.pflege@wohnstift-altenkirchen.de

-Anzeige-
	■ Ambulant vor Ort GmbH

Häusliche Kranken- und Seniorenpflege
Rheinstr. 46 a, 56593 Horhausen, Tel. 02687-92 59 6-0
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	■ Aus der Sitzung des Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsförderungsausschusses vom 30. November

Im Tagesordnungspunkt 1 stellte Judith Gläser von der Verbandsge-
meindeverwaltung Montabaur als Koordinatorin des dortigen Gene-
rationenbüros das Projekt „Gemeindeschwester plus“ vor. Anschlie-
ßend diskutierten die Ausschussmitglieder über das Für und Wider 
dieses Modells.
Unter TOP 2 stimmte der Ausschuss der Annahme von Zuwendun-
gen für die Bereiche Tourismusförderung und Kindertagesstätten 
über insgesamt 8.208 Euro zu.
Abgelehnt wurde in TOP 3 eine Erhöhung des Zuschusses für das 
„Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V.“ für das allge-
meine Kulturprogramm (Kleinkunstbühne) im Jahr 2023. Auch dem 
Antrag auf Erhöhung des Mietkostenzuschusses für das laufende 
Jahr wurde nicht entsprochen.
Einstimmig gewährt wurde ein Zuschuss von 18.000 Euro für die 
Weiterführung des Kultur-/Jugendkulturbüros Altenkirchen im Haus-
haltsjahr 2024. Für das allgemeine Kulturprogramm (Kleinkunst-
bühne) und die Durchführungen von Kulturveranstaltungen „Kultur 
vor Ort“ wurde für das Haushaltsjahr 2024 jeweils ein Zuschuss in 
Höhe von 18.000 Euro gewährt und somit einer überplanmäßigen 
Ausgabe von je 1.500 Euro zugestimmt.
Das Kulturprojekt „Spiegelzelt“ soll 2024 in Kooperation mit dem 
Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller als „Spiegelzelt im Kul-
turSalon“ in der Tennishalle des SRS-Hotels auf der Glockenspitze 
stattfinden. Einstimmig beschloss der Ausschuss dafür eine Bezu-
schussung von 25.000 Euro durch die Verbandsgemeinde.
In TOP 4 stimmten die Ausschussmitglieder der Auftragsvergabe für 
die Anschaffung eines gebrauchten Abrollcontainerfahrzeugs an die 
Fa. Carstore GmbH, Wölfersheim, zum Angebotspreis von 73.066 
Euro brutto zu und beauftragten die Verwaltung mit der Auftrags-
erteilung.
Im nichtöffentlichen Teil wurde der Bürgermeister zu einer Auftrags-
erteilung aus dem Energiebereich ermächtigt.

	■ Feuerwehrdienste
Informationen zu den Übungsdiensten der Feuerwehren 
erhalten Sie bei den Wehrführern des jeweiligen Löschzu-
ges (s. unter Rubrik „Bereitschaftsdienste/Notrufe“).

Öffnungszeiten

Es gelten folgende Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebe-
trieb:
Donnerstag: 13:30 - 16:30 Uhr
Freitag: 13:30 - 20:30 Uhr
Samstag + Sonntag: 9:00 - 15:00 Uhr

Letzter Einlass 1 Stunde vor Ende des Badebetriebs.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung
Altenkirchen-Flammersfeld

Altenkirchen-Flammersfeld
Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Verbandsgemeinderates

Am Dienstag, 19. Dezember 2023, 17:30 Uhr, findet im Hotelpark 
„Der Westerwald Treff“ eine Sitzung des Verbandsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Ergänzungswahlen zu den Ausschüssen
2. Förderprogramm zur Innenentwicklung
3. Ersatzneubau der Kindertagesstätte Neitersen und Einzugsbe-

reich
4. Feststellung des Jahresabschlusses, des gesetzlichen Anhan-

ges sowie des Lageberichtes der Verbandsgemeindewerke 
Altenkirchen-Flammersfeld - Betriebszweig Wasserwerk - für 
das Wirtschaftsjahr 2022

5. Feststellung des Jahresabschlusses, des gesetzlichen Anhan-
ges sowie des Lageberichtes der Verbandsgemeindewerke 
Altenkirchen-Flammersfeld - Betriebszweig Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung - für das Wirtschaftsjahr 2022

6. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Wirt-
schaftsjahr 2022 in das Wirtschaftsjahr 2023 gem. § 17 EigAnVO

7. Beschluss über die Festsetzung der laufenden Entgelte für 
die Wasserversorgung sowie über die Festsetzung der laufen-
den Pauschale für die Entwässerung der Gemeindestraßen ab 
01.01.2024

8. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Altenkir-
chen-Flammersfeld 2023/2024;
Wirtschaftsplan 2024 für die Betriebszweige Wasserwerk und 
Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Verbandsgemeinde-
werke Altenkirchen-Flammersfeld

9. Auftragsvergabe;
Übergangsjacken für die Feuerwehr

10. Auftragsvergabe;
Kauf eines Traktors für den Bauhof

11. Auftragsvergabe;
Kunst am Bau Hallenbad

12. Verschiedenes
13. Einwohnerfragestunde

Fred Jüngerich, 
Bürgermeister

	■ Öffnungszeiten Rathaus Altenkirchen und Flammersfeld,  
sowie der Kindertagesstätten und Sporthallen  
der Verbandsgemeinde

In der Zeit vom 23. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024
1. Die Rathäuser Altenkirchen und Flammersfeld sind zu den übli-

chen Öffnungszeiten - mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage 
- erreichbar.

2. Die kommunalen Kindertagesstätten sind wie folgt geschlos-
sen:
Kita Glockenspitze 22.12.2023 - 01.01.2024
Kita Altenkirchen 22.12.2023 - 01.01.2024
Kita Birnbach 27.12.2023 - 01.01.2024
Kita Busenhausen 27.12.2023 - 01.01.2024
Kita Eichelhardt 27.12.2023 - 01.01.2024
Kita Flammersfeld 27.12.2023 - 01.01.2024
Kita Fluterschen 27.12.2023 - 01.01.2024
Kita Gieleroth 27.12.2023 - 01.01.2024
Kita Güllesheim 27.12.2023 - 03.01.2024
Kita Ingelbach 22.12.2023 - 03.01.2024
Kita Kircheib 22.12.2023 - 02.01.2024
Kita Krunkel Epgert 27.12.2023 - 02.01.2024
Kita Mehren 27.12.2023 - 01.01.2024
Kita Neitersen 27.12.2023 - 01.01.2024
Kita Rott 27.12.2023 - 02.01.2024
Kita Weyerbusch 23.12.2023 - 01.01.2024

3. Das Hallenbad in Altenkirchen hat vom 28.12. bis 30.12.2023 zu 
den regulären Öffnungszeiten geöffnet.

4. Die Großsporthalle (Hallen 1 bis 4) und die Zweifachsporthalle 
(Hallen 5 und 6) im Sportzentrum Altenkirchen sowie die Raiff-
eisenhalle in Güllesheim und die Sporthallen der Grundschulen 
sind vom 23.12.2023 bis 01.01.2024 geschlossen.

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Fred Jüngerich, 

Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen
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Aus den Gemeinden

Fiersbach - Hirz-Maulsbach

	■ Seniorenfeier im Schützenhaus in Maulsbach
Am Samstag, 2. Dezember 2023, konnten die Ortsgemeinden Fiers-
bach und Hirz-Maulsbach, mit der Unterstützung des SV Mauls-
bach, in der guten Stube des Schützenvereins die Seniorinnen und 
Senioren der Ortsgemeinden zu einem gemeinsamen gemütlichen 
Nachmittag begrüßen.
Nach der Begrüßung durch den Schützenmeister Frank Heuten 
stimmte Pfarrer Bernd Melchert die Zuhörer in seiner Andacht auf 
die vor uns liegende Adventszeit ein. Des Weiteren wurde die Veran-
staltung in gewohnt beeindruckender Weise durch die Tanzgruppe 
des Schützenvereins, den „ Perlen der Honschaft“, sowie durch die 
glasklaren Stimmen des Trios „Donnabella“ aus Mehren künstlerisch 
mitgestaltet.
Die durch fleißige Bäckerinnen gestifteten leckeren Kuchen wurden 
mit lobenden Worten gerne verspeist. Die Gelegenheit, sich bei Kaf-
fee und Kuchen nochmal mit Menschen auszutauschen, die man 
ggf. schon länger nicht gesehen hat, wurde gerne wahrgenommen. 
Zum Ende der Veranstaltung erhielten die jeweils ältesten Seniorin-
nen und Senioren der Ortsgemeinden ein Präsent des Schützenver-
eins Maulsbach überreicht.

 Foto: Stefan Streginski

Am späten Nachmittag gingen dann alle zufrieden 
auseinander. Ein gelungener Start in eine hoffent-
lich besinnliche und friedliche Adventszeit.
Danke an alle, die sich hier so vielseitig einge-
bracht haben.

Frank Heuten, Carsten Pauly 
und Dieter Zimmermann

	■ Öffnungszeiten des Parkhauses „Schlossplatz“  
in Altenkirchen über Weihnachten und Neujahr

Bekanntmachung
Anlässlich der Feiertage gelten über Weihnachten und Neujahr im 
Parkhaus „Schlossplatz“ folgende Öffnungszeiten:
24.12.2023 geschlossen
25/26.12.2023 geschlossen
31.12.2023 geschlossen
01.01.2024 geschlossen
Wir bitten um Beachtung.

Altenkirchen, den 14. Dezember 2023
Kreisstadt Altenkirchen

Ralf Lindenpütz, 
Stadtbürgermeister

	■ Widmung des Spielplatzes „Auf dem Eichelchen“
Der Stadtrat der Kreisstadt Altenkirchen hat durch Beschluss vom 
11.10.2023 die Widmung des Spielplatzes „Auf dem Eichelchen“, 
bestehend aus dem Grundstück Gemarkung Altenkirchen, Flur 28, 
Flurstück 31, als Spielplatz verfügt.
Die oben genannte Fläche wird hiermit dem öffentlichen Verkehr als 
Spielplatz (rot gekennzeichnete Fläche) gewidmet.

	■ Erweiterung des Bürgerservice 
im Rathaus Flammersfeld

Durch die Inbetriebnahme eines 
Selbstbedienungsterminals (Foto-
Terminals) im Rathaus Flammers-
feld besteht nun für Bürgerinnen 
und Bürger der Verbandsge-
meinde Altenkirchen-Flammers-
feld die Möglichkeit, digitale 
Fotos für die Beantragung des 
Personalausweises und/oder Rei-
sepasses anzufertigen. Die Fotos 
werden nur digital erstellt, das 
heißt, es werden keine Fotos aus-
gedruckt. Dadurch ist eine Nut-
zung für Führerscheine und ähnli-
ches zurzeit noch nicht möglich.
Für die Nutzung des Selbstbe-
dienungsterminals (Foto-Termi-
nals) wird eine Gebühr von 8 Euro 
erhoben.

	■ Lesung aus den Weihnachtsbriefen von F.W. Raiffeisen
in seiner adventlich geschmückten Amtsstube im Flammers-
felder Raiffeisenhaus am Sonntag, 17. Dezember
Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis liest als Amalie, die Toch-
ter Raiffeisens
Flammersfeld. Passend zur vorweihnachtlichen Zeit lädt die Tou-
rist-Info der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zu einer 
besonderen Lesung am Sonntag, 17. Dezember um 15 Uhr ins 
Raiffeisenhaus in Flammersfeld ein. In der adventlich geschmück-
ten Amtsstube Raiffeisens (er war Bürgermeister in Flammersfeld 
von 1848 bis 1852) wird Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis als 
Raiffeisens Tochter Amalie unter anderem aus einem Brief Raiffei-
sens an seine Kinder vom 21. Dezember 1879 lesen. Er war zu die-
ser Zeit Bürgermeister in Heddesdorf.

Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis wird als Raiffeisens Tochter Amalie 
aus Briefen lesen, die der Genossenschaftsgründer in der Weihnachts-
zeit an seine Familie schickte. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung

Mehrere Briefe wurden um 1975 zufällig entdeckt und wurden durch 
Walter Koch (Fürstenfeldbruck), einer der besten Raiffeisenken-
ner, veröffentlicht. Heimatforscher Albert Schäfer, der sich ebenfalls 
intensiv mit dem Leben und Wirken Raiffeisens beschäftigt hat, sagt: 
„Man lernt Raiffeisen anhand dieser Briefe ganz anders kennen als 
sonst üblich im Zusammenhang mit seinem Genossenschaftssys-
tem oder mit seiner Arbeit als Bürgermeister. Besonders der Brief 
vom 21. Dezember 1879 zeugt von seiner tiefen Religiosität“. Und er 
fügt hinzu: „Unter die Briefe setzte Raiffeisen nur seine Unterschrift. 
Wer der Schreiber war, weiß man nicht. Die Unterschriften Raiffei-
sens sind bereits sehr unleserlich; dies infolge seiner fortgeschritte-
nen Erblindung.“
Der Eintritt zur Raiffeisen-Lesung ist frei. Eventuelle Spenden fin-
den für die Unterhaltung des Raiffeisenhauses Verwendung. Im 
Anschluss an die Lesung können die Räume auch besichtigt werden. 
„Amalie“ lädt auch an dem Nachmittag dazu ein, gemeinsam alte 
Weihnachtslieder zu singen. Aufgrund der beengten Platzverhält-
nisse bitten die Organisatoren um eine Anmeldung bis 15. Dezem-
ber bei Cornelia Obenauer (Tourist-Info der Verbandgemeinde), Tel. 
02681 85 249, E-Mail: cornelia.obenauer@vg-ak-ff.de, oder bei Rolf 
Schmidt-Markoski (Beigeordneter), Tel. 02687/929507, E-Mail: rolf.
schmidt-markoski@vg-ak-ff.de.
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 
13, 57610 Altenkirchen (Postanschrift: Verbandsgemeindeverwal-
tung 57609 Altenkirchen) zu erheben. Die Schriftform kann durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall kann der 
Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen - 
Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Postan-
schrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. Beim 
Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann der 
Widerspruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt werden. In 
diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Altenkirchen, 04.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, Bürgermeister

	■ Widmung der Stadtstraße „Heimstraße“ 
nach § 36 Landesstraßengesetz

Der Stadtrat der Kreisstadt Altenkirchen hat durch Beschluss vom 
11.10.2023 die Widmung der „Heimstraße“, bestehend aus den Grund-
stücken Gemarkung Altenkirchen, Flur 31, Flurstücke 28 (teilweise) und 
29, als Parkplatz (§ 3 Ziffer 3 a) Landesstraßengesetz) verfügt.
Die oben genannte Straße wird hiermit gemäß § 36 Abs. 1 Landes-
straßengesetz dem öffentlichen Verkehr als Parkplatz (rot gekenn-
zeichnete Fläche) gewidmet.
Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 
213, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemei-
nen Dienststunden eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 
13, 57610 Altenkirchen (Postanschrift: Verbandsgemeindeverwal-
tung 57609 Altenkirchen) zu erheben. Die Schriftform kann durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall kann der 
Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen - 
Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Postan-
schrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. Beim 
Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann der 
Widerspruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt werden. In 
diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de erhoben werden.

Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 
213, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemei-
nen Dienststunden eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a 
Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, 
Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen (Postanschrift: Verbandsge-
meindeverwaltung 57609 Altenkirchen) zu erheben. 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizier-
ter elektronischer Signatur an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben 
werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen - 
Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Postan-
schrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. Beim 
Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann der 
Widerspruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt werden. In 
diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Altenkirchen, 04.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, 
Bürgermeister

	■ Widmung der Stadtstraße „Driescheider Weg“  
nach § 36 Landesstraßengesetz

Der Stadtrat der Kreisstadt Altenkirchen hat durch Beschluss vom 
11.10.2023 die Widmung der Straße „Driescheider Weg“, bestehend 
aus dem Grundstück Gemarkung Altenkirchen, Flur 24, Flurstück 
67/4, als Parkplatz (§ 3 Ziffer 3 a) Landesstraßengesetz) verfügt.
Die oben genannte Straße wird hiermit gemäß § 36 Abs. 1 Landes-
straßengesetz dem öffentlichen Verkehr als Parkplatz (rot gekenn-
zeichnete Fläche) gewidmet.
Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 
213, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemei-
nen Dienststunden eingesehen werden.
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	■ Widmung des Spielplatzes „Lessingstraße“
Der Stadtrat der Kreisstadt Altenkirchen hat durch Beschluss vom 
11.10.2023 die Widmung des Spielplatzes „Lessingstraße“, beste-
hend aus dem Grundstück Gemarkung Altenkirchen, Flur 6, Flur-
stück 52/91, als Spielplatz verfügt.
Die oben genannte Fläche wird hiermit dem öffentlichen Verkehr als 
Spielplatz (rot gekennzeichnete Fläche) gewidmet.
Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 
213, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemei-
nen Dienststunden eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 
13, 57610 Altenkirchen (Postanschrift: Verbandsgemeindeverwal-
tung 57609 Altenkirchen) zu erheben. Die Schriftform kann durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall kann der 
Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen - 
Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Postan-
schrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. Beim 
Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann der 
Widerspruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt werden. In 
diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.
Altenkirchen, 04.12.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld
Fred Jüngerich, Bürgermeister

	■ Widmung der Stadtstraße „Schillerstraße“ 
nach § 36 Landesstraßengesetz

Der Stadtrat der Kreisstadt Altenkirchen hat durch Beschluss vom 
11.10.2023 die Widmung der „Schillerstraße“, bestehend aus dem 
Grundstück Gemarkung Altenkirchen, Flur 6, Flurstück 52/228, als 
Parkplatz (§ 3 Ziffer 3 a) Landesstraßengesetz) verfügt.
Die oben genannte Straße wird hiermit gemäß § 36 Abs. 1 Landes-
straßengesetz dem öffentlichen Verkehr als Parkplatz (rot gekenn-
zeichnete Fläche) gewidmet.
Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 
213, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemei-
nen Dienststunden eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 
13, 57610 Altenkirchen (Postanschrift: Verbandsgemeindeverwal-
tung 57609 Altenkirchen) zu erheben. Die Schriftform kann durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall kann der 
Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen - 
Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Postan-
schrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. Beim 
Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann der 
Widerspruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt werden. In 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Altenkirchen, 04.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, Bürgermeister

	■ Widmung der Stadtstraße „Kumpstraße“ 
nach § 36 Landesstraßengesetz

Der Stadtrat der Kreisstadt Altenkirchen hat durch Beschluss vom 
11.10.2023 die Widmung der „Kumpstraße“, bestehend aus dem 
Grundstück Gemarkung Altenkirchen, Flur 24, Flurstück 53/5 (teil-
weise), als Parkplatz (§ 3 Ziffer 3 a) Landesstraßengesetz) verfügt.
Die oben genannte Straße wird hiermit gemäß § 36 Abs. 1 Landes-
straßengesetz dem öffentlichen Verkehr als Parkplatz (rot gekenn-
zeichnete Fläche) gewidmet.
Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 
213, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemei-
nen Dienststunden eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 
13, 57610 Altenkirchen (Postanschrift: Verbandsgemeindeverwal-
tung 57609 Altenkirchen) zu erheben. Die Schriftform kann durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall kann der 
Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen - 
Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Postan-
schrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. Beim 
Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann der 
Widerspruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt werden. In 
diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Altenkirchen, 04.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, Bürgermeister
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	■ Aus der Ratssitzung vom 28. September
Der Ortsgemeinderat von Bürdenbach hat seit seiner Sitzung am 
28.10.2023 ein neues Ratsmitglied: Ortsbürgermeisterin Roswi-
tha Puderbach verpflichtete Holger Hülsken auf die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Pflichten und wies ihn insbesondere auf die Para-
graphen 20, 21 und 30 der Gemeindeordnung hin.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden einstimmig zwei Eilentschei-
dungen bestätigt, die die Vorsitzende im Benehmen mit den Beige-
ordneten getroffen hatte. Es wurde zum einen das Einvernehmen zur 
Errichtung eine Schaltstation im Außenbereich erteilt; es handelt sich 
hier um eine privilegierte Maßnahme nach Baugesetzbuch.
Im zweiten Fall ging es um einen Nachtrag zu einer Baugenehmi-
gung für ein Einfamilienhaus. Es hatte sich herausgestellt, dass das 
Haus aus entwässerungstechnischen Gründen um 62 Zentimeter 
angehoben werden muss. Auch hier hatte die Ortschefin das Ein-
vernehmen erteilt, was der Rat im Nachgang bestätigte.
Über zahlreiche Themen wurde unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ gesprochen, es ergingen jedoch keine konkreten 
Beschlüsse.
Im nichtöffentlichen Teil wurde über den Verkauf einer Grünfläche 
beschlossen.

Busenhausen

	■ Silvester im Wöschhoisjen
Liebe Busenhausener, liebe Beuler,
wir möchten den Jahreswechsel gerne wieder mit 
euch gemeinsam im „Wöschhoisjen“ feiern.
Wer mitfeiern möchte, meldet sich bitte bis Mon-
tag, 18.12.2023, bei mir an und/oder kommt zur 
Planung um 19:30 Uhr ins Wöschhoisjen.
Wir hoffen, dass viele von euch diese Einladung 
annehmen.

Wolfgang Eichelhardt, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 19. Dezember 2023, 19:00 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus Eichen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung eines 

Hochentasters für die Ortsgemeinde
2. Informationen des Ortsbürgermeisters
3. Verschiedenes

Dennis Kolb, Ortsbürgermeister

	■ Vertretung Ortsbürgermeister
Der Ortsbürgermeister der Gemeinde Flammersfeld, Manfred Ber-
ger, wird in der Zeit vom 16.12. - einschl. 27.12.2023 vom Ersten 
Beigeordneten Hartmut Kiry vertreten.
Herr Kiry ist unter der Handy-Nr. 0163 4310160 zu erreichen.

Fluterschen

Bekanntmachung
	■ Satzung über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 
„Auf dem Nassen II“ der Ortsgemeinde Fluterschen  
vom 06.12.2023

I.
Der Ortsgemeinderat Fluterschen hat aufgrund des § 24 der 
Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) und des § 86 der Landesbauordnung Rheinland-
Pfalz (LBauO) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Auf dem 
Nassen II“ in seiner Sitzung am 22.08.2023 als Satzung beschlos-
sen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die in der 
Bebauungsplanurkunde mit unterbrochenen schwarzen Linien 
umgrenzte Fläche.

II.
Der ausgefertigte Bebauungsplan wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB bekannt gemacht und tritt mit der öffentlichen Bekanntma-

diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur an kv-ak@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Altenkirchen, 04.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, Bürgermeister

	■ Öffnungszeiten Stadtbüro
Bahnhofstr. 28 (ehemaliges Postgebäude), Altenkirchen
- Montag bis Donnerstag  ......................................  9 Uhr bis 12 Uhr
- Dienstag  ............................................................  14 Uhr bis 16 Uhr
Termine nach Vereinbarung über Frau Martina Heibel-Groß, Tel. 
02681/9826220

Nachruf

Am 14. November 2023 verstarb im Alter von 92 Jahren

Herr Robert Meffert
aus Bürdenbach

Der Verstorbene gehörte von 1964 bis 1969 dem Ortsgemein-
derat von Bürdenbach an.

Während dieser fünf Jahre vorbildlicher Tätigkeit für die 
Belange der Bürger hat sich der Verstorbene durch sein 
freundliches und hilfsbereites Wesen Anerkennung und 
Wertschätzung erworben.

Wir sind ihm für seinen Einsatz für die Allgemeinheit sehr  
dankbar und werden die Erinnerung an Robert in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Ortsgemeinde Bürdenbach
Rosi Puderbach, Ortsbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 19. Dezember 2023, 19:00 Uhr, findet in der Grillhütte 
Bürdenbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1 Ergänzungswahl zum Bauausschuss
2. Bestätigung einer Eilentscheidung

Auftragsvergabe
Installation einer Straßenbeleuchtung, Kastanienweg

3. Informationen des Ortsbürgermeisters
Nichtöffentliche Sitzung
4. Grundstücksangelegenheiten
5. Verschiedenes

Roswitha Puderbach, Ortsbürgermeisterin
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Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Erwerb und Umbau der ehemaligen Gaststätte „Mehrbachstüb-

chen“ zum Dorfgemeinschaftshaushier: Planänderung
2. Kommunaler KlimapaktBeitritt
3. AuftragsvergabeAnschaffung PV-Anlage fürs Mehrbachtalstüb-

chen
4. Verschiedenes
5. Einwohnerfragestunde

Steffen Weser, Ortsbürgermeister

	■ Vorweihnachtlicher Abend in Güllesheim
Der SV Güllesheim und die Ortsgemeinde laden am Freitag, 
22.12.2023, zum traditionellen „Vorweihnachtlichen Abend“ ein. Ab 
17:30 Uhr beginnt die Veranstaltung auf dem Sportgelände in Gül-
lesheim (am Kunstrasenplatz).

Mit weihnachtlicher Musik vom Panikorchester Oberlahr, Glühwein, 
Kinderpunsch, leckere Speisen (u. a. Reibekuchen, Waffeln am Stiel) 
und dem Besuch vom Nikolaus werden die Besucher stimmungs-
voll auf die Festtage eingestimmt. Für alle, die bis dahin noch kein 
passendes Weihnachtsgeschenk gefunden haben, bietet sich die 
Möglichkeit, bei der großen Tombola ein Last-Minute-Geschenk zu 
ergattern.

Helmenzen

Öffentliche Bekanntmachung
I.
	■ Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen  
für den Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) der Ortsge-
meinde Helmenzen vom 1. Dezember 2023
Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung 
(GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
§ 3 Ermittlungsgebiete
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
§ 5 Gemeindeanteil
§ 6 Beitragsmaßstab
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
§ 9 Vorausleistungen
§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
§ 11 Beitragsschuldner

chung des Satzungsbeschlusses in Kraft. Dieser Satzung entgegen-
stehende Festsetzungen treten gleichzeitig außer Kraft.
Der Bebauungsplan (Satzung, Planurkunde, Text) und die dazuge-
hörige Begründung sowie etwaige weitere Anlagen zu der Satzung 
werden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flam-
mersfeld, Zimmer 214, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden, zu jedermanns Einsicht ausge-
legt und bereitgehalten. Er kann dort eingesehen werden. Es kann 
Auskunft über den Inhalt verlangt werden.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in §§ 39 
bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsan-
sprüche, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen.

III.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind.

Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Geset-
zes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Fluterschen, 06.12.2023
Ortsgemeinde Fluterschen

Ralf Lichtenthäler, Ortsbürgermeister

Forstmehren

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Samstag, 16. Dezember 2023, 18:30 Uhr, findet im Restaurant 
„Mehrbachstübchen“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
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c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Ver-
bindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.
d) Wird ein Grundstück jenseits der nach a) und b) angeord-
neten Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, 
industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbe-
grenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten 
oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grund-
stücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks - 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeord-
neten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festge-

setzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der 

Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist auch 
eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 
durch 3,0 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind 
beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. 
Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit 
der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu 
messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück 
bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte Voll-
geschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl 
von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohn-
zwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer 
freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 - 3 eine Vollgeschosszahl nicht fest-
stellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt 
durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt 
der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die 
Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nut-
zung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplan-
gebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und 
Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener 
Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in 
jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse 
oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl 
der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Bei-
tragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie 
bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getrof-
fen sind,
b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrech-
nung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die 
Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschied-
licher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die 
bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird 
die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewich-
tete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend 
für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutz-
ten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen 
Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung 
verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer 
oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungs-einheit 

§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
§ 14 Öffentliche Last
§ 15 In-Kraft-Treten

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstel-
lung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmun-
gen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, 
die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbes-
serung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, 

ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schad-
haften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 
genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig-
gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der 
Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, 
der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung 
des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und Leistungs-
fähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstel-
lung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostener-
stattungsbeträge nach §§ 135 a - c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu 
erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen 
sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tun-
nels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Aus-
nahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender 
Gebiete bilden jeweils einheitliche öffentliche Einrichtung (Abrech-
nungseinheiten), wie sie sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Plan 
ergeben.
1. Die Abrechnungseinheit 1 wird gebildet vom Gebiet „Kernge-

meinde“
2. Die Abrechnungseinheit 2 wird gebildet vom Gebiet „Oberölfen“
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen 
Einrichtungen ist dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit 
bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsaufwen-
dungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche 
und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 
einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt
für die Abrechnungseinheit 1 30 v.H.
für die Abrechnungseinheit 2 30 v.H.

§ 6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Voll-
geschosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 10 v.H. Vollge-
schosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der 
Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist 

das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante 
Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu-
ordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrund-
stücks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die 
Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 35 m.
b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angren-
zen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen 
Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die Fläche 
von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite 
bis zu einer Tiefe von 35 m.
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Soweit Beitragsansprüche aufgrund der in Satz 2 genannten Sat-
zungen entstanden sind, bleiben diese hiervon unberührt und es 
gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter.

Helmenzen, 01.12.2023
Ortsgemeinde Helmenzen

Klaus Schneider, Ortsbürgermeister
II.
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Helmenzen, 01.12.2023
Ortsgemeinde Helmenzen

Klaus Schneider, Ortsbürgermeister
Anlage 1
Abrechnungseinheiten

Anlage 2
Begründung gemäß § 10a Abs. 1 KAG zur Bildung einer Abrech-
nungseinheit
In der Ortsgemeinde Helmenzen werden zwei einheitliche öffentli-
che Einrichtungen (Abrechnungseinheiten) festgelegt.
Die Abrechnungseinheit 1 wird gebildet vom Gebiet „Kernge-
meinde“.
Die Abrechnungseinheit 2 wird gebildet vom Gebiet „Oberölfen“.
Die Abrechnungseinheiten ergeben sich aus dem als Anlage 1 bei-
gefügtem Plan.
Bei dem Gebiet „Kerngemeinde“ handelt es sich um ein zusammen-
hängendes und kompaktes Gebiet.
Gemäß § 10a Abs. 1 KAG wird der räumliche Zusammenhang nicht 
durch Außenbereichsflächen von untergeordneten Ausmaß oder 
topografische Merkmale wie Flüsse, Bahnanlagen oder klassifizierte 
Straßen, die ohne großen Aufwand gequert werden können, aufge-
hoben.
In der Gesetzesbegründung wird hierzu ergänzend ausgeführt: 
„Angesichts der hohen Mobilität werden die Verkehrsanlagen 
in kleinen und mittelgroßen Gemeinden und Städten häufig von 
sämtlichen Anliegern intensiv genutzt. Zudem wird der räumliche 
Zusammenhang durch Außenbereichsflächen, die nur einen unter-
geordneten Teil des Gemeinde- oder Ortsteilgebietes einnehmen 
und sich je nach örtlichen Gegebenheiten auch über eine Entfer-
nung von mehreren hundert Metern erstrecken können, oder durch 
topografische Merkmale wie Bahnanlagen, Flüsse und größere Stra-
ßen, die ohne großen Aufwand gequert werden können, regelmäßig 
nicht aufgehoben. An die verbindende Wirkung von Querungsmög-
lichkeiten sind mit Blick auf die große Flexibilität des Anliegerver-
kehrs keine zu hohen Anforderungen zu stellen.“
Durch die Abrechnungseinheit „Kerngemeinde“ führt die Bundes-
straße 8 (Kölner Straße). Diese Straße kann ohne großen Aufwand 

erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten Grund-
stücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 
die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwen-
dung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschneiden-
den Grundstücksteile.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das 
abgelaufene Jahr.

§ 9
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die 
abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtig-
ter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf 
werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat 
nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der 

beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berech-
nungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem 

Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge 
können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) fest-
gestellt werden.

§ 13
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, 
vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der 
Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und bei-
tragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten 

Veranlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässe-
rungskosten oder anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis 
d) gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und 
der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder meh-
rere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition 
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfris-
ten nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere Verscho-
nungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem 
die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach 
dem BauGB bzw. für die Ausbauträge nach dem KAG entstanden 
sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträ-
gen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 
1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die Über-
gangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der Abrech-
nung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Verkehrsan-
lage erfolgt sind.

§ 14
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last 
auf dem Grundstück.

§ 15
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt einen Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.08.2013 außer Kraft.
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Nach dem Kaffeetrinken erfolgte 
die Ehrung der ältesten Besucher 
der Seniorenfeier. Diese waren 
Emmi Schneider mit 88 Jahren 
und Heinz Fischer vom Ortsteil 
Eng mit 94 Jahren.
Paul Stefes überreichte beiden 
ein Weihnachtspräsent.
Danach überraschten über 15 
Kinder aus Helmeroth die Senio-
rinnen und Senioren mit mehreren 
Anspielen, die Nadine Otterbach 
und Maike Löhr in vielen Stunden 
mit den Kindern eingeübt hatten.
Alle Seniorinnen und Senioren 
waren begeistert von den Darbie-
tungen der Kinder.

Am Ende der Seniorenfeier durften alle Teilnehmer – wie seit vielen 
Jahren – ein vom Senior Fritz Ruta gebasteltes Blumengesteck mit 
nach Hause nehmen. Herzlichen Dank dafür.
Allen Seniorinnen und Senioren gilt ein herzliches Dankeschön für 
ihr Kommen. Allen Kindern mit Nadine Otterbach und Maike Löhr 
sei sehr herzlich gedankt für die vielen Stunden der Vorbereitung 
und den wunderschönen Auftritt.
Ebenso ein herzliches Dankeschön geht an alle, die zum Gelingen 
der Feier beigetragen haben.

Paul Stefes, Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, 19:00 Uhr, findet im Dorfge-
meinschaftshaus „Sonnenhof“ eine Sitzung des Ortsgemeindera-
tes statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung
1. - 3. Grundstücksangelegenheiten
4. Informationen der Ortsbürgermeisterin
5. Verschiedenes

Monika Otterbach, Ortsbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderats

Am Freitag, 15. Dezember 2023, 18:00 Uhr, findet im Kaplan-Das-
bach-Haus in Horhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Gründung einer Gesellschaft zur Nutzung und Erschließung 

regenerativer Energien: Aufgabenübertragung von der Ortsge-
meinde auf die Verbandsgemeinde

2. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Sturz-
flutenvorsorgekonzept für die Ortsgemeinde Horhausen

3. Zustimmung zur Annahme einer Spende
4. Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
5. Bauangelegenheiten
6. Grundstücksangelegenheiten
7. Verschiedenes

Thomas Schmidt, Ortsbürgermeister

gequert werden. Weiterhin besteht zwischen der Straße „Rehhardt“ 
und der Straße „Zum Galgenberg“ eine straßenmäßige Verbindung 
unter der B 8 hindurch. Eine solche klassifizierte Straße, die ohne 
großen Aufwand gequert werden kann, entfaltet damit keine tren-
nende Wirkung.
Des Weiteren haben alle Grundstücke in der Abrechnungseinheit 
einen konkret-individuell zurechenbaren Vorteil von allen Straßen 
der Abrechnungseinheit (siehe dazu Beschluss vom BVerfG vom 
25.06.2014, 1 BvR668/10 und 1 BvR 2104/10).
Die Einwohnerzahl in der Abrechnungseinheit 1 liegt außerdem mit 
rund 800 Einwohnern deutlich unter dem vom OVG festgelegten 
Richtwert von 3.000 Einwohnern (siehe OVG RLP Beschluss vom 
28.05.2018, Az. 6 A11120/17.OVG).
Bei dem Gebiet „Oberölfen“ handelt es sich um ein zusammenhän-
gendes und kompaktes Gebiet.
Gemäß § 10a Abs. 1 KAG wird der räumliche Zusammenhang nicht 
durch Außenbereichsflächen von untergeordneten Ausmaß oder 
topografische Merkmale wie Flüsse, Bahnanlagen oder klassifizierte 
Straßen, die ohne großen Aufwand gequert werden können, aufge-
hoben.
Auch hier kann die durch die Abrechnungseinheit führende Bundes-
straße 8 (Kölner Straße) ohne großen Aufwand gequert werden und 
hat somit keine trennende Wirkung. Die Einwohnerzahl in diesem 
Gebiet liegt bei rund 140.
Des Weiteren haben alle Grundstücke in der Abrechnungseinheit 
einen konkret-individuell zurechenbaren Vorteil von allen Straßen 
der Abrechnungseinheit (siehe dazu Beschluss vom BVerfG vom 
25.06.2014, 1 BvR668/10 und 1 BvR 2104/10).
Zwischen der Abrechnungseinheit „Kerngemeinde“ und der Abrech-
nungseinheit „Oberölfen“ liegt eine Außenbereichsfläche von rund 
200 m Luftlinie. Bei einer Außenbereichsfläche von derartigem Aus-
maß handelt es sich um eine deutliche Zäsur, welche die Abrech-
nungseinheiten voneinander abgrenzt und ein Zusammenfassen der 
beiden Abrechnungseinheiten nicht möglich macht.
Aus diesen Gründen hat sich die Ortsgemeinde Helmenzen dazu 
entschieden, zwei Abrechnungseinheiten zu bilden.

	■ Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz
Rechtzeitig zum 1. Advent wurde in Helmeroth wieder ein Weih-
nachtsbaum auf dem Dorfplatz aufgestellt. Am 30.11.2023 trafen 
sich einige Kinder mit ihren Müttern am Dorfplatz.

Mit großer Begeisterung schmückten die Kinder mit selbstbemaltem 
Weihnachtsbaumschmuck aus Holz den Weihnachtsbaum.
Bei Glühwein, Kakao und Plätzchen klang der Nachmittag aus.
Allen Kindern und Helfern sagen wir herzlich Dankeschön.

	■ Seniorenfeier im Heimathaus in Helmeroth  
am 02.12.2023

Zur diesjährigen Seniorenfeier hatte die Ortsgemeinde Helmeroth 
am Samstag vor dem 1. Advent wieder ihre älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger eingeladen.
Ortsbürgermeister Paul Stefes konnte 22 Seniorinnen und Senioren 
im weihnachtlich geschmückten Heimathaus begrüßen. Ebenfalls 
herzlich begrüßt wurde Pfarrer Triebel-Kulpe und Sabine Stein aus 
Eichelhardt, die die Adventslieder musikalisch begleitete. Zu Beginn 
der Feier lauschten alle der Andacht von Pfarrer Triebel-Kulpe. Im 
Anschluss genossen die Gäste Kaffee und leckeren Kuchen, den die 
Frauen der Ratsmitglieder und einige Seniorinnen gebacken hatten.
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Weihnachten steht vor der Tür und die Zeit der Suche nach gelun-
genen Geschenkideen hat längst begonnen. Als besonderes „Fest-
geschenk“ für Irland-, Irish-Folk-, aber auch Whisky-Fans sind ohne 
Zweifel Tickets zu den St. Patrick’s Days Horhausen, die am 15. und 
16. März 2024 zum 13. Mal ins festlich geschmückte Horhausener 
Kaplan-Dasbach-Haus locken.
Wie wär’s mit einem Ticket oder zur „Irish Night“ mit den Hits der 
„Paddies“ und Irish Folk-Klassikern, präsentiert von der Folk-Rock-
Legende PADDY GOES TO HOLYHEAD - oder zur „St. Patrick’s-
Kult-Party“ mit GARDEN OF DELIGHT (G.O.D.), Deutschlands 
erfolgreichster Celtic-Rock/Irish-Folk-Band?!
Whisky-Liebhaber werden sich sicherlich besonders über ein Ticket 
inklusive exklusivem Whisky-Tasting mit Whiskyexperten Robin 
Pitz (Villa Konthor, Limburg) am Freitag- oder Samstagabend jeweils 
vor den Konzerten von 18:30 bis 19:30 Uhr freuen.
Vorverkauf: Print at Home-Tickets unter www.ww-events-online.
de/tickets sowie bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, unter 
www.ticket-regional.de/st-patrick oder telefonisch unter 0651-
9790777
Ausführliche Programminfos, Bilder und Videos unter: 
www.ww-events-online.de

	■ Ingelbach wird festlich geschmückt
Ein leuchtendes Highlight zum Fest: Gemeindearbeiter, Ratsmitglie-
der und der Ortsbürgermeister stellen einen prächtigen Weihnachts-
baum auf
In der Ortsmitte an der Hauptstraße haben Gemeindearbeiter, der 
Ortsbürgermeister und einige engagierte Ratsmitglieder gemeinsam 
einen imposanten Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Ingelbacher 
Kinder haben sich mit großer Begeisterung an der Tradition beteiligt 
und den Weihnachtsbaum in liebevoller Detailarbeit geschmückt.
Bereits im Vorfeld wurde emsig gebastelt und vergangene Woche 
war es endlich soweit - der mächtige Baum erhielt seinen festlichen 
Schmuck. 
Unterstützt von Kinderpunsch und Plätzchen waren zahlreiche 
kleine, fleißige Helfer im Einsatz, die mit ihren kreativen Basteleien 
den Baum neben den strahlenden Lichtern in einem tollen Glanz 
erstrahlen ließen.

Der geschmückte Weihnachts-
baum wird nun zum strahlenden 
Mittelpunkt in Ingelbach. Auch die 
Bushaltestelle im Niederdorf 
wurde von der angrenzenden 
Nachbarschaft, darunter auch 
Gemeinderatsmitglieder, weih-
nachtlich geschmückt und trägt 
zum festlichen Geschehen bei. 
Durch solche kleinen und großen 
Aktionen lädt die Ortsgemeinde 
Bewohner und Besucher glei-
chermaßen dazu ein, die zauber-
hafte Weihnachtszeit zu genie-
ßen.
Der Ortsbürgermeister freut sich 
über die gelungenen Aktivitä-
ten: „Es ist wunderbar zu sehen, 
wie die Gemeinschaft zusam-
menkommt, um unser Dorf für 
das schönste Fest des Jahres zu 
schmücken. 

	■ Auch das zweite Adventsfest war ein voller Erfolg
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr hatte der Zusammenschluss 
von Unternehmerinnen und Unternehmern im Kirchspiel Horhausen, 
der Marktplatz Region Horhausen e.V., gemeinsam mit der Ortsge-
meinde Horhausen wieder zum Adventsfest eingeladen. Wegen der 
Schneelage wurde das Fest diesmal von den Rasenflächen auf die 
gepflasterten Straßen zwischen KDH, Kirche und Kalter Markthalle 
verlegt, die bei dieser Gelegenheit auch offiziell eingeweiht wurde.
Neben Kindergarten, Grundschule, IGS, den Kirchengemeinden, 
der Feuerwehr Horhausen, vielen Vereinen wie MGV, SV Gülles-
heim, TUS Horhausen und dem „Team Offene Hütte“ des in Grün-
dung befindlichen Vereins „Wir sind Plägese“ beteiligten sich auch 
lokale Unternehmer und private Anbieter an dem abwechslungsrei-
chen Programm und Angebot.

Nicht nur vor der Bühne drängten sich die zahlreichen Besucher. 
 Foto: Dirk Fischer

Auch in diesem Jahr gab es vielfältige Weihnachtsartikel, Bastel-
arbeiten, Kinderkleidung - und natürlich ein vielseitiges Angebot 
an Speisen und Getränken. Der Besucherandrang war erneut sehr 
groß, dicht drängten sich die Besucherinnen und Besucher zwi-
schen den Ständen und vor der Bühne.
Nach der Eröffnung stimmten die Sängerinnen und Sänger des 
MGV Horhausen gemeinsam mit den Besuchern bekannte Weih-
nachtslieder zum Mitsingen an. Kinder und Jugendliche aus Kinder-
garten, Grundschule und IGS ließen sich auch von zwischenzeitlich 
aufgetretenen technischen Problemen mit der Übertragungsanlage 
nicht aus der Ruhe bringen und begeisterten erneut mit engagiert 
vorgetragenen Weihnachtsliedern unter der Leitung ihrer engagier-
ten Erzieherinnen und Lehrkräfte. Die Gesangsklasse der IGS trug 
sogar ein selbst komponiertes Weihnachtslied vor, das mit großem 
Applaus gewürdigt wurde.
Der Marktplatz Region Horhausen e.V. hatte aus der Erfahrung des 
letzten Jahres 600 Kunststoffbecher angeschafft, die kostenlos den 
Standbetreibern zur Verfügung gestellt wurden. So konnte Müll ver-
mieden werden, die Becher wurden gegen Pfand ausgegeben und 
konnten an jedem Stand getauscht werden. Nicht zuletzt spielte 
auch das Wetter mit: Der Schnee der letzten Tage trug zur weih-
nachtlichen Stimmung bei, der Sonnenschein setzte alles in das 
rechte Licht.
Noch während des laufenden Festbetriebs versprachen die Vor-
sitzende des Marktplatz Region Horhausen e.V., Rita Dominack-
Rumpf, und Ortsbürgermeister Thomas Schmidt, dass dieses 
Adventsfest künftig in jedem Jahr am 1. Adventssonntag durchge-
führt werden soll.

	■ Tickets zu den St. Patrick’s Days Horhausen 2024
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	■ Widmung von Gehwegflächen „Siegener Straße“  
nach § 36 Landesstraßengesetz

Der Ortsgemeinderat Mammelzen hat durch Beschluss vom 11.09.2023 
die Widmung der Gehwegflächen in der „Siegener Straße“, bestehend 
aus den Grundstücken Gemarkung Mammelzen, Flur 2, Flurstücke 25/7, 
25/9, 26/1, 28/1, 29/1, 29/3, 31/3, 129/8, 130/3, 130/5, 130/6, 130/7, 
130/8 und 130/9 sowie Flur 3, Flurstücke 103/4, 105/4, 107/1, 108/4, 
108/5, 108/10, 108/11, 119/2, 126/2, 127/1, 129/2, 165/1, 166/1, 166/2, 
166/3, 166/6, 166/7, 193/1 und 194/3 sowie Flur 5, Flurstücke 1/1 und 
4/4 sowie Gemarkung Hüttenhofen, Flur 1, Flurstücke 26/16, 73/7, 
100/3, 100/4, 104/2, 108/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6, 109/7 
und 109/11 sowie Flur 12, Flurstücke 1, 3, 26 und 27, gemäß der im 
beigefügten Lageplan gekennzeichneten Fläche als Gehwegflächen (§ 3 
Ziffer 3 a Landesstraßengesetz) verfügt.
Die oben genannten Grundstücke werden hiermit gemäß § 36 Abs. 1 
Landesstraßengesetz dem öffentlichen Verkehr als Gehwegflächen 
gewidmet.
Die Widmung mit dem dazugehörigen Lageplan kann bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 213, Rathaus-
straße 13, 57610 Altenkirchen, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung Alten-
kirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen (Postan-
schrift: Verbandsgemeindeverwaltung 57609 Altenkirchen) zu erheben. 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In 
diesem Fall kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur an vg-ak-ff@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen - 
Kreisrechtsausschuss -, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (Postan-
schrift: Kreisverwaltung 57609 Altenkirchen) erhoben werden. Beim 
Kreisrechtsausschuss der Kreisverwaltung Altenkirchen kann der Wider-
spruch ebenfalls in elektronischer Form eingelegt werden. In diesem Fall 
kann der Widerspruch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signa-
tur an kv-ak@poststelle.rlp.de erhoben werden.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist 
(Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist 
bei der Behörde eingegangen ist.

Altenkirchen, 04.12.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Fred Jüngerich, Bürgermeister

Die Kinder wie auch die Erwachsenen haben mit ihrer Kreativität und 
ihrem Engagement einen bedeutenden Beitrag geleistet, um Ingel-
bach in eine festliche Stimmung zu versetzen. Ein herzlicher Dank 
geht an alle, die sich eingebracht haben.

Dirk Vohl

	■ Einladung zum Familiengottesdienst am 3. Advent
Am 17. Dezember 2023 um 17:00 Uhr findet im Dorfgemeinschafts-
haus (Alte Schule) in Ingelbach ein Gottesdienst mit Pfarrer Mar-
tin Göbler und dem Projektkinderchor statt. Alle Bürger/innen sind 
herzlich eingeladen.
Im Anschluss gibt es Plätzchen und Punsch.

	■ Erfolgreicher Weihnachtsmarkt in Kircheib
Der 1. Kircheiber Weihnachtsmarkt, der am 2. Dezember 2023 statt-
fand, hat die Erwartungen des Veranstalters übertroffen und zog 
zahlreiche Besucher an. Organisiert von den „Nachtschwärmer 
Kircheib e.V.“, bot der Bereich um die Mehrzweckhalle ein festliches 
Ambiente, das die Besucher in Weihnachtsstimmung versetzte.

Mit einem vielfältigen Angebot an weihnachtlichen Leckereien, von 
Glühwein über gebrannte Mandeln bis hin zu Reibekuchen und Cre-
pes, bot der Markt eine köstliche Palette an kulinarischen Genüssen. 
Die Besucher konnten auch einzigartige Handwerkskunst aus der 
Region entdecken, sich für Weihnachtsdekoration und Geschenk-
ideen inspirieren lassen und sogar ihren perfekten Weihnachtsbaum 
auswählen.
Ein Höhepunkt des Marktes war der Besuch des Nikolaus ab 17:00 
Uhr. Jedes Kind hatte die Möglichkeit, auf Wunsch mit dem Nikolaus 
fotografiert zu werden und das Foto als Erinnerung mitzunehmen. 
Zusätzlich erhielt jedes Kind ein kleines Geschenk.

Die überwältigende positive Resonanz und die große Anzahl an 
Besuchern haben unseren Weihnachtsmarkt zu einem unvergess-
lichen Erlebnis gemacht. Dies bestärkt uns darin, den Kircheiber 
Weihnachtsmarkt als eine feste, jährliche Tradition fortzuführen und 
damit den Gemeinschaftsgeist sowie die festliche Stimmung von 
Kircheib zu fördern.
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Geführt von St. Martin(a) auf dem Pony „Dr. Chatty“ startete der 
Umzug in Richtung des „Alten Steinbruchs“. Begleitet von Akkor-
deon, Querflöte und lautstarken Gesang führte der Weg über 
den Ortsteil Hofacker zum „Alten Steinbruch“, wo bereits warme 
Getränke, Weckmänner und Brezel auf die Umzugsteilnehmer war-
teten. Obwohl über Tag das Wetter mit Regen und Wind nichts Gutes 
erwarten ließ, hatten die Teilnehmer das Glück trocknen Fußes am 
Umzug teilnehmen zu können.

Wir danken den Einwohnern in den Ortslagen, die mit Licht- und 
Kerzenschmuck an den Fenstern für eine passende Atmosphäre 
gesorgt haben.

	■ Vertretung Ortsbürgermeister
Vom 29.12.2023 bis einschließlich 07.01.2024 befindet sich Orts-
bürgermeister Erich Krüger im Urlaub. In dieser Zeit wird er von 
dem Ersten Beigeordneten, Horst Küpper, vertreten. Herr Küpper ist 
unter der Tel.-Nr. 02681/70316 oder per E-Mail horst.kuepper1955@
gmail.com zu erreichen.

	■ Alle Jahre wieder – großer Weihnachtsbaumverkauf 
in Schürdt ist gestartet

Seit vielen Jahren betreibt die 
Familie Thisson an der Haupt-
straße in Schürdt einen Weih-
nachtsbaumverkauf, der sich in 
der gesamten Region großer 
Resonanz erfreut.
Bei Natascha Schumann erkun-
digte sich Ortsbürgermeister Tors-
ten Saynisch nach der aktuellen 
Nachfrage. Derzeit werden noch 
überwiegend Weihnachtsbäume 
für den Außenbereich oder von 
gewerblichen Kunden erworben. 
Ab dem 2. Adventswochenende 
ist dann mit größerer Nachfrage 
von privaten Kunden für das hei-
mische Wohnzimmer zu rechnen.

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 18. Dezember 2023, 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus 
Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Informationen des Ortsbürgermeisters
2. Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für die Errich-

tung eines Zweifamilienwohnhauses, Schulstraße 1
3. Erteilung des Einvernehmens zur Nutzungsänderung eines ehe-

maligen Gasthauses zu einem Mehrfamilienwohnhaus mit 7WE
4. Neufassung der wiederkehrenden Ausbaubeitragssatzung in 

der Ortsgemeinde Oberirsen
5. AuftragsvergabeTiefbauarbeiten Mehrgenerationenplatz in Rim-

bach
6. Antrag auf Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten
7. Sanierung der Buswartehalle (Dacheindeckung und Fachwerk) 

in Marenbach
8. Restaurierungsmaßnahmen am Ehrenmal
9. Anfrage Firma GalaForst, Oberirsen, bezüglich Erbringung von 

Dienstleistungen
10. Anlage eines Brand- und Grillplatzes am Bolzplatz
11. Abstimmung der Zusammenarbeit des Bürgervereins OBMARI 

mit der Ortsgemeinde
12. Verschiedenes
13. Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
14. Verschiedenes

Wilfried Stahl, Ortsbürgermeister

	■ St. Martinsumzug in Orfgen
Am Samstag, 11.11.2023, trafen sich wieder die „hartgesottenen“ 
Fans vom heiligen St. Martin, ausgerüstet mit Laternen und pas-
senden Liedgut im Gepäck an der Bushaltestelle im Ortsteil Hahn.
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§ 9 Vorausleistungen
§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
§ 11 Beitragsschuldner
§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
§ 14 Öffentliche Last
§ 15 In-Kraft-Treten

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstel-
lung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmun-
gen des KAG und dieser Satzung.
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanla-
gen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der 
Verbesserung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, 

ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schad-
haften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis 
genügenden Zustand,

2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig-
gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile,

3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der 
Verkehrsanlage,

4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, 
der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung 
des Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und Leistungs-
fähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstel-
lung von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) beitragsfähig ist.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kos-
tenerstattungsbeträge nach §§ 135 a - c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu 
erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze sowie selbstständige Parkflächen und Grünanla-
gen sowie für selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tun-
nels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit 
Ausnahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender 
Gebiete bilden jeweils einheitliche öffentliche Einrichtung (Abrech-
nungseinheiten), wie sie sich aus dem als Anlage 1 beigefügten 
Plan ergeben.
1. Die Abrechnungseinheit 1 wird gebildet vom Gebiet „Kernge-

meinde“
2. Die Abrechnungseinheit 2 wird gebildet vom Gebiet „Leingen“
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentli-
chen Einrichtungen ist dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungsein-
heit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitions-
aufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche 
und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 
einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt
für die Abrechnungseinheit 1 25 v.H.
für die Abrechnungseinheit 2 25 v.H.

§ 6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollge-
schosse. 
Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 10 v.H. Vollgeschosse im 
Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Landes-
bauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist 

das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante 
Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu-
ordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrund-
stücks; 
Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die 
Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 35 m.

Bei Familie Thisson/Schumann ist man zur Auswahl eines Weih-
nachtsbaums selbstverständlich herzlich willkommen und erhält 
eine gute und freundliche Beratung.
Für alle, die noch unschlüssig sind, wo sie ihren Weihnachtsbaum 
kaufen, kann der Weg eigentlich nur nach Schürdt führen!

	■ Nikolaustag im Roten Haus
Der 6. Dezember war für siebzehn Kinder der Ortsgemeinde ein 
ganz spezielles Datum, auf das sich einige in den letzten Tagen 
gut vorbereitet hatten, um einen ganz wichtigen Gast zu beein-
drucken. Die Rede ist natürlich vom Nikolaus, der vollbepackt den 
weiten Weg aus den Niederlanden zum Roten Haus gefunden hat. 
Es war schon dunkel, als er anklopfte.
Kinder, Eltern und Großeltern haben gemeinsam einige Weih-
nachtslieder gesungen. Besonders sorgfältig wurden diesmal die 
Bleistifte gespitzt, um sehr schöne Zeichnungen anzufertigen, mit 
denen die Ortsgemeinde ihren Jahresgruß im Mitteilungsblatt und 
auf der Internetseite illustrieren möchte. Über all das hat sich der 
Nikolaus sehr gefreut!

Nur liebe Kinder sind im Haus Foto: Yvette Schäck

Später hat er aus seinem großen goldenen Buch vorgelesen, denn 
da stehen alle wichtigen Dinge drin, die er den Kindern sagen will. 
Zum Beispiel, dass sie nicht streiten sollen, aber auch, dass er es 
toll findet, dass manche keinen Schnuller mehr brauchen und dass 
die Großen den Kleinen immer helfen.
Er hatte auch etwas mitgebracht: Nikolaustüten gefüllt mit Lecke-
reien und Filzstiften, die gleich ausprobiert wurden. Es war ein sehr 
gemütlicher und gelungener Abend.
Ortsbürgermeisterin Anke Klein freut sich schon jetzt darauf, wenn 
der alte Mann im nächsten Jahr wieder zu Besuch nach Seelbach 
kommt. Ihr Dank galt auch allen engagierten Helfern sowie dem 
Kulturverein Rotes Haus, der jedes Jahr die Räumlichkeiten für 
diese Veranstaltung zur Verfügung stellt.
Mehr Bilder sind auf der Internetseite der Ortsgemeinde unter 
https://www.seelbach-wied.de/ zu sehen.

	■ Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden 
Beiträgen 
für den Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) der Orts-
gemeinde Werkhausen vom 4. Dezember 2023
Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung 
(GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
§ 3 Ermittlungsgebiete
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
§ 5 Gemeindeanteil
§ 6 Beitragsmaßstab
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
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§ 7
Eckgrundstücke 

und durchlaufende Grundstücke
(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung 
verschonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer 
oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungs-ein-
heit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten 
Grundstücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 
die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwen-
dung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschneiden-
den Grundstücksteile.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für 
das abgelaufene Jahr.

§ 9
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde 
Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung 
wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwick-
lung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde 
gelegt.
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtig-
ter des Grundstückes ist.
(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf 
werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat 
nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der 

beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berech-
nungsgrundlagen nach dieser Satzung,

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem 

Grundstück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge 
können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) fest-
gestellt werden.

§ 13
Übergangs- bzw. 

Verschonungsregelung
(1) Gemäß § 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, 
vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser Satzung, erstmals bei der 
Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages berücksichtigt und bei-
tragspflichtig werden, nach
a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges,
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten 

Veranlagungen für Grunderwerb, Straßenoberflächenentwässe-
rungskosten oder anderer Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis 
d) gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und 
der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder meh-
rere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addi-
tion der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verscho-
nungsfristen nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere 
Verschonungsdauer.
Die Übergangsregelung beginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem 
die sachlichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge 
nach dem BauGB bzw. für die Ausbauträge nach dem KAG ent-
standen sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Ver-
trägen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 
6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. 
Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der 
Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Ver-
kehrsanlage erfolgt sind.

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angren-
zen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen 
Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die Fläche 
von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite 
bis zu einer Tiefe von 35 m.
c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Ver-
bindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.
d) Wird ein Grundstück jenseits der nach a) und b) angeord-
neten Tiefenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, 
industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbe-
grenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten 
oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grund-
stücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
tatsächlich so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks - 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeord-
neten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:
1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festge-

setzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zugrundegelegt.
2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der 

Vollgeschosse, sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist auch 
eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 
durch 3,0 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind 
beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. 
Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit 
der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu 
messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt
a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück 
bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich verwirklichte Voll-
geschosszahl höher als die in der näheren Umgebung, so ist die 
tatsächlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.
b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl 
von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohn-
zwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer 
freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 - 3 eine Vollgeschosszahl nicht fest-
stellbar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt 
durch 3,0 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen 
auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt 
der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die 
Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nut-
zung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplan-
gebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und 
Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener 
Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in 
jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse 
oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl 
der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Bei-
tragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie 
bestehen für
a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getrof-
fen sind,
b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrech-
nung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die 
Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschied-
licher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die 
bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird 
die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewich-
tete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend 
für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise 
genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutz-
ten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen 
Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.
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Die Einwohnerzahl in der Abrechnungseinheit 1 liegt außerdem mit 
rund 85 Einwohnern deutlich unter dem vom OVG festgelegten 
Richtwert von 3.000 Einwohnern (siehe OVG RLP Beschluss vom 
28.05.2018, Az. 6 A11120/17.OVG).
Bei dem Gebiet „Leingen“ handelt es sich ebenfalls um ein zusam-
menhängendes und kompaktes Gebiet. Zäsuren, wie beispiels-
weise Flüsse, Bahnlinien, größere Straßen und große Außenbe-
reichsflächen sind innerhalb des Gebietes nicht erkennbar und 
vorhanden, sodass das Gebiet nicht weiter aufgeteilt werden kann. 
Die Einwohnerzahl im Gebiet „Leingen“ liegt bei rund 85.
Des Weiteren haben alle Grundstücke in diesem Gebiet einen 
konkret-individuell zurechenbaren Vorteil von allen Straßen der 
Abrechnungseinheit (siehe dazu Beschluss vom BVerfG vom 
25.06.2014, 1 BvR 668/10 und 1 BvR 2104/10).
Zwischen der Abrechnungseinheit „Kerngemeinde“ und „Lein-
gen“ liegt eine Außenbereichsfläche von rund 600 m Luftlinie. Bei 
Außenbereichsflächen von derartigem Ausmaß handelt es sich um 
deutliche Zäsuren, welche die Abrechnungseinheiten voneinander 
abgrenzen und ein Zusammenfassen nicht möglich macht.
Aus diesen Gründen hat sich die Ortsgemeinde Werkhausen dazu 
entschieden, zwei Abrechnungseinheiten zu bilden.

	■ Weyerbusch steht gut da,  
Steuereinnahmen und Arbeitsplätze im Aufwind

In der letzten Ortsgemeinderatssitzung am 23.11.2023 gab Herr 
Karl-Heinz Hottgenroth einen Einblick in das zurückliegende 
Geschäftsjahr der Firma ETU Hottgenroth Software am Stand-
ort Weyerbusch. Er zog eine positive Bilanz und zeigte sich sehr 
zufrieden mit den ersten Monaten nach der Übernahme des Hotel-
Restaurants Sonnenhof und des früheren Rathauses. Für das 
Geschäftsjahr 2024 sind die Weiterbildungsseminare von Hottgen-
roth Software auf das ganze Jahr bereits verplant. Für das Unter-
nehmen ist dies eine Win-Win-Situation, da keine Hotels für die 
meist zweitägigen Seminare angemietet werden müssen. Hotel-
zimmer stehen zur Verfügung und für das leibliche Wohl sorgt eine 
Cateringfirma. Im Rathaus werden die ehemaligen Büroräume zum 
Teil von Mitarbeitern aus Weyerbusch und aus der heimischen 
Umgebung wieder genutzt; dazu waren allerdings umfangreiche 
Baumaßnahmen erforderlich. Die Wohnung wurde hergerichtet 
und ist vermietet. 
Das Rathaus hatte ursprünglich einen Balkon, dieser wird wie-
der im neuen Jahr angebaut und auch die Haustür Richtung B 8 
wird ähnlich der Tür von 1900 erneuert. Das Unternehmen wächst 
weiter, und es werden weitere Büroräume/Arbeitsplätze benötigt. 
Die Zielsetzung des Unternehmens ist, dass in Weyerbusch eine 
Hauptniederlassung mit erst einmal bis zu 40 Arbeitsplätzen ent-
stehen soll. 
Für die Ortsgemeinde bedeutet dies, dass zum einen mit Gewer-
besteuereinnahmen zu rechnen ist und dass weitere zusätzliche 
Arbeitsplätze vor allem im IT-Bereich angeboten werden.

Herr Hottgenroth legte erste Überlegungen/Planungen eines Büro-
gebäudes dem Ortsgemeinderat vor. Er sprach die zeitlichen Per-
spektiven an, bis wann ein neues Bürogebäude stehen sollte, um 
die dringend benötigten Arbeitsplätze besetzen zu können. Paral-
lel damit ist auch das Ziel verbunden, das „Restaurant Sonnen-
hof“ der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen.

Dietmar Winhold,
 Ortsbürgermeister

§ 14
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche 
Last auf dem Grundstück.

§ 15
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt einen Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 07.03.2007 außer Kraft.
Soweit Beitragsansprüche aufgrund der in Satz 2 genannten Sat-
zungen entstanden sind, bleiben diese hiervon unberührt und es 
gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter.

Werkhausen, 04.12.2023
Ortsgemeinde Werkhausen

Otmar Orfgen, Ortsbürgermeister
II.
Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Werkhausen, 04.12.2023
Ortsgemeinde Werkhausen

Otmar Orfgen, Ortsbürgermeister
Anlage 1
Abrechnungseinheiten

Anlage 2
Begründung gemäß § 10 a Abs. 1 KAG zur Bildung einer 
Abrechnungseinheit
In der Ortsgemeinde Werkhausen werden zwei einheitliche öffentli-
che Einrichtungen (Abrechnungseinheiten) festgelegt.
Die Abrechnungseinheit 1 wird gebildet vom Gebiet „Kernge-
meinde“.
Die Abrechnungseinheit 2 wird gebildet vom Gebiet „Leingen“.
Die Abrechnungseinheiten ergeben sich aus dem als Anlage 1 bei-
gefügtem Plan.
Bei dem Gebiet „Kerngemeinde“ handelt es sich um ein zusam-
menhängendes und kompaktes Gebiet. Zäsuren, wie beispiels-
weise Flüsse, Bahnlinien, größere Straßen und große Außenbe-
reichsflächen sind innerhalb des Gebietes nicht erkennbar und 
vorhanden, sodass dieses Gebiet nicht weiter aufgeteilt werden 
kann. 
Des Weiteren haben alle Grundstücke in der Abrechnungseinheit 
einen konkret-individuell zurechenbaren Vorteil von allen Straßen 
der Abrechnungseinheit (siehe dazu Beschluss vom BVerfG vom 
25.06.2014, 1 BvR668/10 und 1 BvR 2104/10).
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verwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, 57609 Altenkirchen einge-
bracht werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um ein Einziehungs-
verfahren nach § 37 Landesstraßengesetz (LStrG) handelt.

Altenkirchen, 14.12.2023
Ortsgemeinde Ziegenhain

Elmar Chylka, Ortsbürgermeister

Wir gratulieren

	■ Zum Geburtstag alles Gute und Gesundheit!
Altenkirchen
16.12.2023 Ursula Finke  ................................................  85 Jahre
19.12.2023 Karin Torge  .................................................  80 Jahre
20.12.2023 Mykola Bronnikov  .......................................  75 Jahre
Birnbach
17.12.2023 Ingrid Hausen  .............................................  75 Jahre
Bürdenbach
16.12.2023 Jadranka Jaeger  .........................................  70 Jahre
17.12.2023 Johanna Girnstein  ......................................  85 Jahre
Eichelhardt
20.12.2023 Waltraud Horn  ............................................  80 Jahre
Fluterschen
17.12.2023 Karl-Erich Kratz  ..........................................  70 Jahre
Helmenzen
15.12.2023 Christa Zimmermann  ..................................  85 Jahre
Kircheib
17.12.2023 Edeltraud Milz  .............................................  70 Jahre
Mehren
20.12.2023 Inge Pick  .....................................................  75 Jahre
Obererbach
16.12.2023 Ilse Schneider  .............................................  90 Jahre
Oberlahr
16.12.2023 Adelheid Becker  .........................................  80 Jahre
Orfgen
15.12.2023 Maria Magdalena Schellberg  ......................  75 Jahre
Stürzelbach
21.12.2023 Harald Hahn  ...............................................  85 Jahre

Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden

Standesamtliche Nachrichten

	■ Geburten:
Noah Block, Hemmelzen
Alice Klassen, Michelbach
Delia Ciubrei, Altenkirchen
Luna Redler, Altenkirchen
Arian Maier, Almersbach

	■ Eheschließungen:
Hans Josef Kreuzer, Wölmersen, und Monica Ayde Pena Salinas, 
Monterrey
Andreas Fust und Melanie Katajcev, Altenkirchen
Andreas Jan Raudszus und Franziska Skiba, Werkhausen
Mirko Horst Helmut Müller und Nathalie Karin Elisabeth Kerstiens, 
Neitersen

	■ Sterbefälle:
Christa Agnes Henn, Mehren
Andreas Blättermann, Güllesheim
Alfred Sanner, Seelbach
Katharina Cäcilia Schmidt, Niedersteinebach
Armin Supenkämper, Horhausen
Valentina Hermann, Altenkirchen

Nachruf
Am 27.11.2023 verstarb

Karl Siegfried Lippmann
In den Jahren 1989 bis 1994 gehörte er dem Ortsgemeinde-
rat in Willroth an.

Darüber hinaus war er langjähriger Beschäftigter der Ortsge-
meinde.
Während seiner langjährigen Tätigkeit für die Bürgerinnen und 
Bürger von Willroth hat sich der Verstorbene durch sein freund-
liches Wesen Anerkennung und Wertschätzung erworben.
Wir sind Ihm für seinen vorbildlichen Einsatz für die Allgemein-
heit dankbar und werden die Erinnerung an Karl Siegfried Lipp-
mann in Ehren halten.

Ortsgemeinde Willroth
Wilfried Schiefer

Ortsbürgermeister

	■ Weihnachtsbaum schmücken
Am Samstag, 2. Dezember, wurde am Spätnachmittag in Wölmer-
sen der Weihnachtsbaum mit selbstgebasteltem Schmuck der Wöl-
merser Kinder schön dekoriert. Hierzu hatte die Ortsgemeinde und 
der FHC Wölmersen alle Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich ein-
geladen.

Die Tanne wurde in diesem Jahr von den Waldinteressenten Wöl-
mersen gespendet und unser Dank gilt den Sponsoren. Nachdem 
die Dorftanne herausgeputzt war, wurde in gemütlicher Runde bei 
warmen und kalten Getränken und Würstchen zusammengesessen 
und noch lange geplaudert.

Bekanntmachung
	■ Einziehung eines Weges

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Ziegenhain hat in seiner Sit-
zung am 25.09.2023 die Einziehung des Weges Gemarkung Ziegen-
hain, Flur 13, Flurstück 40, beschlossen.
Die Planunterlagen über den zu beseitigenden Weg liegen in der 
Zeit vom 14.12.2023 bis 11.01.2024 im Rathaus Altenkirchen, Zim-
mer 207, während der üblichen Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus.
Gegen die beabsichtigte Beseitigung können berechtigte Einwen-
dungen während der Auslegungsfrist bei der Verbandsgemeinde-
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leitung, Marte Meo oder die Qualifizierung zur Sprachförderkraft 
werden auch im kommenden Jahr angeboten.

Aber das Angebot entwickelt sich 
ständig weiter und bietet auch 
2024 neue Themen an, wie die 
Raumgestaltung oder Elternge-
spräche. Fast 100 Seminare in 
den Bereichen Sprachförderung, 
lernmethodische Kompetenz, 
Kommunikation, Wahrnehmung 
und Wahrnehmungsstörungen, 
Arbeit mit Zweijährigen oder 
Naturwissenschaften werden 
mittlerweile angeboten. Die Quali-
fizierungen sind teils in Präsenz, 
teils online geplant.
Das Fortbildungsprogramm 2024, 
das in Kürze auch an alle Kin-
dertagesstätten im Landkreis 
Altenkirchen in gedruckter Form 
versandt wird, kann bei der Kreis-

volkshochschule (02681-812211 oder kvhs@kreis-ak.de) schon 
jetzt vorbestellt werden und steht in Kürze als Download auf der 
Homepage (vhs.kreis-ak.eu) zur Verfügung.

	■ anderes lernen - Haus Felsenkeller – 
Soziokulturelles Zentrum e.V. Altenkirchen

Digitale Grundbildung
Auch Erwachsene mit deutscher Mut-
tersprache können zum Teil nicht so gut 
lesen & schreiben, wie es im beruflichen & 
sonstigen Alltag eigentlich nötig ist. Des-
halb führen wir Kurse für gering literari-
sierte Erwachsene durch, in denen wir das 

Lesen und Schreiben vermitteln. Ab Januar findet ein neuer Kurs im 
bewährten Onlineformat statt & verbindet das Lesen & Schreiben 
mit digitalen Kompetenzen.
Kontakt: bildungsbuero@haus-felsenkeller.de - c.weber@weber-hil-
ler.de
Tai Chi für Anfänger*innen
In diesem neuen Tai Chi Kurs geht es speziell um Bedürfnisse von 
Menschen, die Tai Chi kennenlernen möchten. Die sog. Tai Chi Form 
besteht aus einer Choreographie von traditionellen Elementen der 
Yang Stil Form.
Leitung: Michael Schmidt, Tai Chi Lehrer
Mo., 08.01. - 18.03., 15:30 - 16:30 Uhr, 105 €
Tai Chi & Qi Gong für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist für Menschen, die im Tai Chi & Qi Gong bereits Erfah-
rung haben. Zum Beginn wird ein 30-minütiges Qi Gong Set zum 
Aufwärmen & Entspannen unterrichtet. Die verschiedenen Vertie-
fungsstufen der Yang Stil Tai Chi Form werden im Anschluss daran 
in die bekannten Bewegungsabläufe integriert.
Leitung: Michael Schmidt, Tai Chi Lehrer
Mo., 08.01. - 18.03., 16:30 - 18:00 Uhr, 130 €
Vinyasa-Flow-Yoga
„Vi“ bedeutet „auf bestimmte Art und Weise“ & „Nyasa“ „platzieren“. 
Der Fokus liegt auf gesundheitsfördernden Bewegungen, für mehr 
Ausgeglichenheit & Zufriedenheit. Dieser Kurs ist für Einsteiger*in-
nen & Fortgeschrittene geeignet.
Leitung: Alina Berg, Yoga-Lehrerin
Di., 09.01. - 12.03., 19 - 20:30 Uhr, 10-mal, 130 €
Linedance Kurs
Linedance ist eine choreographierte Form des Gruppentanzens, bei 
der einzelne TänzerInnen, unabhängig vom Geschlecht in Reihen & 
Linien vor- & nebeneinander tanzen. Unsere Kurse bieten allen, die 
Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen haben die Möglich-
keit.
Leitung: Ronald Ernst, langjähriger Linedance-Trainer
Di. ab dem 09.01., 17 -18:30 Uhr, 5-mal, 60 €
Pilates - Ganzheitliches Training zur Kräftigung der Muskulatur
Hier gibt es ein ganzheitliches Körpertraining, das bes. die tief lie-
genden, kleinen & meist schwächeren Muskelgruppen anspricht. 
Wer diese trainiert, arbeitet an einer korrekten & gesunden Kör-
perhaltung. Das Training umfasst Kraftübungen & Stretching & 
bewusste Atmung. Bei regelmäßiger Teilnahme erstatten die gesetz-
lichen Krankenkassen bis zu 75 % der Kursgebühren.
Leitung: Manuela Reusing, Pilates-Trainerin
Do., 11.01. - 14.03., 17 - 18 Uhr, 10-mal, 105 €
„In Bewegung“ mit FELDENKRAIS
In den Bewegungsfolgen, meist im Liegen ausgeführt, geht es um 
Bewegungen der Wirbelsäule, Hüfte und Becken, Schulter, Nacken 
etc. Der Begründer der Methode, Moshé Feldenkrais, nannte seine 
Arbeit mit Gruppen „Bewusstheit durch Bewegung“. So können 
bessere Bewegungen gefunden werden - „besser“ im Sinne von 
angenehmer, leichter, freudvoller, genussreicher, hingebungsvoller.
Leitung: Christina Schneider, FELDENKRAIS-Pädagogin (FVD)

Volkshochschulen/Weiterbildung

	■ Kreisvolkshochschule Altenkirchen
Neue Ausstellung „Die Poesie des Daseins“ ab Montag, 18. De-
zember
Ab Montag, 18. Dezember, präsentiert die Kreisvolkshochschule in 
Altenkirchen die Ausstellung „Die Poesie des Daseins“ mit Fotos 
von Jenny Bartsch.

Jenny Bartsch aus Siegburg 
begleitete in ihrer Tätigkeit als 
Sozialarbeiterin Menschen, die 
ein schweres Schicksal erlebten 
über viele Jahre. Über die Foto-
grafie hatten sich eine tiefe Ver-
bundenheit und ein enormes Ver-
trauensverhältnis entwickelt. 
Hierbei konnten sich viele der 
Personen öffnen, über Gedanken 
sprechen und Ängste überwin-
den. Besonders die Betrachtung 
der Bilder in Bezug auf den 
Selbstwert sowie der Selbstliebe 
brachte positive Entwicklungen. 
Die Akzeptanz für den eigenen 
Körper, so wie er ist, nahm zu. Die 
Idee, ein Bildband im Rahmen der 

therapeutischen Fotografie zu kreieren wuchs stetig. Wichtig war es 
der Fotografin die verschiedenen Emotionen der vier Jahreszeiten 
abzubilden und den Jahreszeiten entsprechende Naturelemente in 
die Bilder einzuarbeiten. Innerhalb eines Jahres sind verschiedenste 
Bilderserien entstanden, die einerseits ein Gefühl in Bezug auf die 
Jahreszeit transportieren und andererseits das Spüren des eigenen 
Körpers und der Emotionen eindrucksvoll beleuchten.
Die neue Ausstellung der Kreisvolkshochschule zeigt eindrucksvolle 
Fotos aus diesem einmaligen Projekt. Die Ausstellung ist bis März 
2024 in den beiden Fluren während der regulären Öffnungszeiten in 
der Kreisvolkshochschule (oberhalb der Kfz-Zulassungsstelle - Rat-
hausstraße 12) in Altenkirchen zu sehen.

Künstlerinnen und Künstler (zum 
Beispiele Maler oder Fotografen), 
die Interesse haben, in den Räu-
men der Kreisvolkshochschule 
auszustellen, können sich mit der 
KVHS Altenkirchen (02681812211) 
in Verbindung setzen.
Kreisvolkshochschule Altenkir-

chen veröffentlicht neues Fortbildungsprogramm für pädago-
gische Fachkräfte
Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus Kita und 
Tagespflege - auf gestiegene Anforderungen professionell 
reagieren

Die Kreisvolkshochschulen Alten-
kirchen, Neuwied und Montabaur 
präsentieren in Kürze ihr neues 
Fortbildungsangebot für pädago-
gische Fachkräfte in der Kinder-
betreuung für das Jahr 2024. Die 
drei westerwälder Volkshoch-
schulen präsentieren in dem 
96-seitigen Programmheft ein 
vielfältiges und wohnortnahes 
Weiterbildungsangebot. Im Jahr 
2023 zählten die drei Kreisvolks-
hochschulen fast 800 Teilneh-
mende bei ihren Fort- und Weiter-
bildungen für Erzieherinnen und 
Erzieher.
Die Zeit der linearen Arbeitsbio-
grafien in den meisten Arbeits-
feldern gehört der Vergangenheit 
an. Gerade im Berufsfeld der Kin-

derbetreuung, das durch gesellschaftliche Veränderungen in den 
vergangenen Jahren stark beeinflusst wurde und hierdurch einer 
ständigen berufsspezifischen Dynamik unterliegt, erwächst regel-
mäßiger Fort- und Weiterbildung ein hoher Stellenwert.
„Die Nachfrage der Kindertagesstätten nach Qualifizierung ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ist groß, insbesondere die neue Lei-
tungs- und Basisqualifizierung wurden stark nachgefragt und wer-
den auch 2024 zentraler Baustein des Angebots sein“ unterstreicht 
Bernd Kohnen, Leiter der Altenkirchener Kreisvolkshochschule.
Im neuen Fortbildungskatalog finden die Fachkräfte wie gewohnt 
viele Fort- und Weiterbildungen aus der Praxis und für die Praxis. 
Längerfristige Weiterbildungen wie beispielsweise zur Fachkraft 
Früh- und Vorschulpädagogik, Fachkraft im Sozialraum, Praxisan-
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zept einer Bewegungskita beinhaltet, dass die körperlich-moto-
rische, geistige, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder 
besonders durch vielfältige Angebote in Bewegung und Spiel nach-
haltig unterstützt wird.

Die Kindertagesstätte Goldwiese ist stolz auf das mittlerweile sech-
zehnjährige Bestehen als ausgezeichnete „Bewegungskita RLP“ 
und damit auf ihre vierte Verlängerung des Qualitätssiegels. Dazu 
mussten weiterhin die Kriterien erfüllt und eine Weiterentwicklung 
vorgewiesen werden. 
Die Leiterin der Kita, Frau Graben, Bewegunskita-Koordinatorin 
Frau Demmer sowie das gesamte Team freuen sich, dass sie nach 
erfolgreicher Erfüllung der Qualitätskriterien das begehrte Qualitäts-
siegel weiterhin tragen dürfen.
Das engagierte Team der Einrichtung entwickelte sich vielfältig wei-
ter und konnte ansprechende Projekte etablieren sowie den Innen- 
und Außenbereich anpassen, erweitern und Veränderungen zum 
Nutzen der Kinder mit Unterstützung von Eltern und Träger gestal-
ten.

	■ Kindertagesstätte „Haus der kleinen Freunde“ 
in Busenhausen

Adventsfeuer und Schneeflockentanz
Am ersten Tag im Dezember fanden sich im 
„Haus der kleinen Freunde“ Kinder, Erzie-
hungsberechtigte und Erzieher ein, um 
gemeinsam die Weihnachtszeit einzuläu-
ten. Bei eisigen Temperaturen freuten sich 
nach einem Lied der Kinder zur Begrüßung 

alle über ein leckeres, kunterbuntes Buffet.

Zu weihnachtlicher Musik konn-
ten sich alle in gemütlicher Runde 
am Feuer mit leckerem Punsch 
und Kakao wärmen. Nach dem 
geselligen Beisammensein gab es 
zum Abschied noch einen lusti-
gen Schneeflockentanz und einen 
gesungenen Weihnachtswunsch 
der Kinder. Als Erinnerung an die-
sen Wunsch, ein Licht in die Welt 
zu tragen, bekam jede Familie, ein 
gebasteltes Weihnachtslicht mit 
auf den Weg.
Wir bedanken uns bei allen, die 
auf vielfältige Weise zum Gelin-
gen dieses schönen Abends bei-
getragen haben.

Mi., 17.1. - 20.3., 19:30 - 20:45 Uhr, 9-mal, 117 €
Selbstverteidigung für Frauen - Impulsworkshop
Frauen ab 15 Jahren & unabhängig von ihrer Kondition & Erfahrung 
lernen sicheres Auftreten, ein Bewusstsein für Distanzen & Gefahren 
zu schaffen & Grenzen zu setzen. Und, wenn es sein muss, körper-
lichen Widerstand zu leisten.
Leitung: Alina Berg, Ausbilderin für Wing Tsun
Sa., 27.01., 14 - 16:30 Uhr, 30 €
Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, 
Tel. 02681/986412 und das Anmeldetelefon: 02681/803598 
oder www.haus-felsenkeller.de

Schulen und Kindertagesstätten

	■ Kindertagesstätte Glockenspitze Altenkirchen
„Laterne, Laterne“ - zum Martinstag leuchteten 
viele Laternen
Damit unsere Laternen richtig leuchten konnten, 
trafen wir uns bei Anbruch der Dunkelheit am Kin-
dergarten. Alle Leute - groß und klein - warteten 
gespannt darauf, dass der Umzug starten konnte.

Zu Beginn konnten alle Teilnehmer als besonderes Highlight ein klei-
nes Konzert von der Bläsergruppe der Musikschule genießen.

Danach starteten wir mit Sankt 
Martin Kim Fenstermacher aus 
Birkenbeul auf ihrem Pferd Billy 
den Laternenumzug. Wunder-
schön leuchteten die selbstge-
bastelten Laternen der Kinder, 
sowie der von den Erzieherinnen 
geschmückte Fußweg. Gesichert 
wurde der diesjährige Weg von 
Feuerwehrmännern der Stelle 
Altenkirchen.
Wieder am Kindergarten ange-
kommen, wurde die Martinsge-
schichte als kleines Theaterstück 
von den angehenden Schulkin-
dern dargestellt und erfreute alle 
Besucher.
Nach dem Anspiel gab es für 
alle Kinder einen Weckmann, die 
unsere benachbarten Institutio-
nen (Hotel Glockenspitze, Opti-
mum und Physio-Team Lück und 
Schneider) großzügig gespendet 
hatten.
Die Kinder und Erzieher/innen der 
Kita Glockenspitze sind allen Hel-
fern und Spendern sehr dankbar 
für das gelungene Fest und die 
strahlenden Kinderaugen.

	■ Kita „Goldwiese“ in Eichelhardt
Besonders engagiert in Bewegung
„Kindertagesstätte Goldwiese“ in Eichelhardt verlängert zum vier-
ten Mal die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „Bewegungskita 
Rheinland-Pfalz“.
„Bewegungskitas sehen Bewegung und die Bewegungsfreude 
der Kinder als Grundlage für Bildung, Gesundheit und Persönlich-
keitsentwicklung“, so die Ministerin für Bildung, Dr. Stefanie Hubig, 
deren Ministerium den Verein unterstützt. Das pädagogische Kon-
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Stärken der IGS Horhausen hautnah zu erleben und sich ein umfas-
sendes Bild von der Schulgemeinschaft zu machen.

Mit Blick auf die Zukunft äußerte Herr Schmalen die Hoffnung auf 
zahlreiche Anmeldungen neuer Schüler. Der erfolgreiche Tag der 
offenen Tür hat zweifellos dazu beigetragen, das Interesse an der 
IGS Horhausen zu wecken und potenzielle Schüler für das schu-
lische Angebot zu begeistern. Die Schule blickt optimistisch in die 
kommenden Wochen und hofft auf eine positive Resonanz in Form 
von zahlreichen Anmeldungen.

	■ Die IGS Hamm/Sieg entdecken und erleben:  
Einblicke in das Schulleben am „Tag der offenen Tür“

Am Samstag, 18. November, lud die integ-
rierte Gesamtschule Hamm/Sieg zu einem 
aktiven und informativen Tag der offenen 
Tür ein. Am Vormittag konnten interessierte 

Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie deren Eltern Einblicke in 
das Schulleben gewinnen und die IGS Hamm/Sieg mit ihren unter-
schiedlichen Facetten kennenlernen.
Nach einer Begrüßung im Foyer durch die stellvertretende Schullei-
terin Diana Nentwig und nach einem musikalischen Willkommens-
gruß durch die Bläserklassen konnten die Grundschulkinder die 
breite Angebotspalette, bestehend aus interessanten Unterrichtsse-
quenzen und spannenden Projekten, hautnah miterleben.

 Fotos: Incinur Zeycan

Die Eltern wurden währenddessen über das Schulkonzept sowie 
über die Auszeichnung der IGS Hamm/Sieg als „Schule der 
Zukunft“ informiert. Mit der Teilnahme an diesem Projekt intensiviert 
die Schule für die kommenden Jahre insbesondere in den Hauptfä-
chern Deutsch, Mathematik und Englisch ihre individuellen und lern-
förderlichen Strategien unter Fortschreibung von Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit. Ausführlich konnten sich die Eltern über die vielfäl-
tigen Möglichkeiten der individuellen Lern- und Leistungswege an 
der IGS erkundigen, die zu den unterschiedlichen Schulabschlüs-
sen (von der Berufsreife über den Sekundarabschluss bis zur Allge-
meinen Hochschulreife) führen.
Die kleinen Gäste der umliegenden Grundschulen konnten im Ver-
lauf des Vormittags das große Angebot eines differenzierten und 
schülernahen Unterrichts kennenlernen. Im Fach Deutsch bat zum 
Beispiel Kommissar Holmes die Viertklässlerinnen und Viertklässler 
um Mithilfe bei einer digitalen Fehlersuche. In den Fächern Latein 
und Französisch staunten die Kinder nicht schlecht über die alltägli-
chen Verwendungsmöglichkeiten beider Sprachen. Den Geheimnis-
sen der Bildersprache deralten Ägypter kam man im Gesellschafts-
lehreunterricht auf die Spur. Am Ende der Unterrichtssequenz 
konnten die Kinder ihre eigenen Namen in Hieroglyphen aufschrei-
ben. Des Weiteren erwarteten die Kinder mathematische Knobe-
leien und Spiele.
Die naturwissenschaftlichen Fächer luden zu einem fiktiven Aus-
flug zum „Müllchaos“ nach Rumpelhausen ein. Neben den Unter-

	■ Kath. Kindertagesstätte St. Antonius Oberlahr
Die Tradition lebt weiter – Ranzenbandenkinder der Kita Ober-
lahr schmücken den Weihnachtsbaum der Firma Marel TREIF 
GmbH
Auch in diesem Jahr haben wir wieder frühzeitig geplant und die 
Vorfreude stieg auf diesen besonderen Tag. In einem Ranzenban-
denmorgenkreis haben wir vorab einen herrlichen Baumschmuck 
gestaltet. Jede Ranzenbande bastelt einen neuen Baumschmuck, 
und dann können wir uns noch zusätzlich an den gesammelten Wer-
ken der letzten Jahre bedienen. Netterweise werden diese sorgfäl-
tig für uns aufbewahrt und stehen am Schmück-Tag bereits zur Ver-
fügung.
Und dann war es endlich so weit. Am Morgen rüsteten wir uns in 
der Kita und machten uns bei eisigem Wind auf den Weg zur Firma 
Marel TREIF GmbH. Dort angekommen wurden wir freundlich emp-
fangen und nach einem kurzen Plausch konnten wir direkt loslegen. 
Die Kinder waren eifrig dabei und mit viel Freude hat jeder sorgfäl-
tig den richtigen Platz am prachtvollen Tannenbaum ausgesucht.

Durch das Zusammenfügen der vielen verschiedenen Anhänger für 
den Baum wird das Endresultat jedes Jahr bunter und bombasti-
scher. Anschließend läuteten wir die Vorweihnachtszeit mit unse-
rem selbstgedichteten Weihnachtszeitlied ein und wurden mit einem 
großen Applaus belohnt. Aber das war noch nicht alles. Jedes Ran-
zenbandenkind und auch die Erzieherinnen bekamen eine Weih-
nachtstüte, gefüllt mit Äpfeln, Mandarinen, einem Schokonikolaus 
und leckeren Weihnachtsplätzchen. Wir bedanken uns für die dies-
jährige Einladung. 
Ein tolles Highlight, auf das wir uns jedes Jahr kurz vor dem Advent 
freuen.

	■ IGS Horhausen
Tag der offenen Tür

Am vergangenen Samstag öffnete die Integrierte 
Gesamtschule (IGS) Horhausen ihre Türen für 
einen erlebnisreichen Tag der offenen Tür. Zahlrei-
che Besucher, darunter interessierte Schüler der 
angehenden 5. und 11. Klasse, strömten in die 

Schule, um sich einen umfassenden Eindruck zu verschaffen. Die 
Veranstaltung bot eine Vielzahl von Aktivitäten, die den Besuchern 
die Möglichkeit gaben, die Schule, ihre Lehrpläne und außerschuli-
schen Aktivitäten kennenzulernen. Insbesondere die Informations-
veranstaltungen zur Schule sowie die Führung durch das erst kürz-
lich eingeweihte neue Gebäude waren dabei Highlights des Tages. 
Die Besucher erhielten Einblicke in die modernen Unterrichtsräume 
und die modernen Lernumgebungen, die die IGS Horhausen zu bie-
ten hat.
Mitmachaktionen spielten eine entscheidende Rolle, um den Besu-
chern eine aktive Teilnahme zu ermöglichen. Die Schüler konnten an 
verschiedenen Stationen malen, basteln, Experimente durchführen 
und sogar mikroskopieren. Diese interaktiven Elemente trugen dazu 
bei, das schulische Angebot auf anschauliche Weise zu präsentie-
ren und den zukünftigen Schülern eine Vorstellung vom praxisori-
entierten Unterricht zu vermitteln. Die Auftritte der Gesangsklasse, 
Einblicke in den Informatikunterricht und Präsentationen weiterer 
Fächer rundeten das vielfältige Programm ab.
Schulleiter Herr Schmalen zeigte sich äußerst zufrieden mit dem 
Verlauf des Tages der offenen Tür. Er betonte den vollen Erfolg der 
Veranstaltung und bedankte sich herzlich bei den Schülern, Eltern 
und Kollegen, die durch ihre engagierte Unterstützung zu diesem 
positiven Ergebnis beigetragen haben. Die vielseitigen Präsenta-
tionen und Mitmachaktionen ermöglichten es den Besuchern, die 
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Quizstationen nicht nur etwas über Land und Leute lernen, sondern 
sich daneben noch frisch zubereitete Crêpes verdienen.

Die Nachhaltigkeits-AG infor-
mierte an ihrem Stand über ihre 
wichtige Arbeit und hatte zudem 
eine Tombola organisiert. Man 
konnte nicht nur die Tiere des 
Schul-Zoos bestaunen, sondern 
durfte die abgelegte Hülle einer 
Riesenspinne oder einen lebendi-
gen Riesentausendfüßler auf die 
Hand nehmen. Trotz Dunkelheit 
und einsetzendem Schneefall 
gelang es schließlich zwei Schü-
lern der 5.F Klasse, unter großem 
Applaus der Zuschauer eine mit 
Wasser gefüllte Rakete mittels 
Luftdrucks zu starten. Für gute 
Stimmung sorgte auch die 
bekannte Phoenix-Band, die mit 

Kostproben aus ihrem Repertoire das Publikum überzeugte und 
anschließend musizierend durch das Gebäude zog.

Umwelt- und Klimaschutz

Die Energie der Sonne bietet ein fast unendliches 
Potential für die Erzeugung von Strom und Wär-
me. Derzeit wird aber nur ein kleiner Teil der ge-
eigneten Dächer für die Gewinnung von Sonnen-
energie genutzt. 

Viele Hausbesitzer sind sich nicht sicher, ob das 
eigene Dach überhaupt für eine Photovoltaik- 
oder Solarthermie-Anlage geeignet ist. Diese Fra-
ge kann nun schnell und unkompliziert beantwortet 
werden!

Das Solarkataster des Landes Rheinland-Pfalz 

https://solarkataster.rlp.de/ 
bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-
keit innerhalb weniger Minuten zu prüfen, ob ihr 
Dach für eine Photovoltaik- oder Solarthermie-An-
lage geeignet ist. Hierzu können Sie mit Hilfe von 
Straße und Hausnummer über die Adresssuche 
Ihr Gebäude ausfi ndig machen. Man unterscheidet 
zwischen der Eignung für Photovoltaik (Anlagen zur 
Stromproduktion) und für Solarthermie (Anlagen 
zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstüt-
zung).

Fragen zum Thema beantworten wir Ihnen gerne:
Verbandsgemeindeverwaltung Asbach 

Klimaschutz & Energie
Flammersfelder Str. 1, 53567 Asbach

Tel. 02683 / 912-142
E-Mail: siegfried.ewens@vg-asbach.de

Klimaschutz 
leicht gemacht!
Das Solarkataster in Rheinland-Pfalz

Tel. 02683 / 912-421

Fragen zum Thema beantworten wir Ihnen gerne:

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Telefonnummer 0800 - 60 75 600 oder

per E-Mail: energie@vz-rlp.de

richtsangeboten gab es auch viele weitere Mitmachaktionen. Ein 
Ninja-Warrior-Parcours sorgte in der Raiffeisensporthalle für Spaß 
und Bewegung. Im Musikraum konnte eine offene Probe der Big-
Band besucht werden. Die Schach-Arbeitsgemeinschaft lud zum 
Schachspiel ein und im Schulhof wartete das Islandpferd Fengur 
von der Wetterau auf reitbegeisterte Kinder, um die Voltigier-Arbeits-
gemeinschaft vorzustellen. Beide Arbeitsgemeinschaften sind Teil 
des vielfältigen Ganztagsangebots. Im Foyer der Schule konnten 
die Grundschülerinnen und Grundschüler mit Hilfe einer Virtual-
Reality-Brille in die Vergangenheit eintauchen und zum Beispiel das 
antike Griechenland hautnah besuchen und auf Erkundungstour 
gehen. Währenddessen informierten die Lehrkräfte die Eltern über 
die Begabtenförderung Pegasus. Die Schülervertretung (SV) lud zu 
einer Rallye durch das Schulgebäude ein, bei der es viel zu entde-
cken gab. Oberstufenschülerinnen und -schüler sorgten für kulina-
rische Genüsse. Im Bistrobereich konnten sich die Kinder mit ihren 
Eltern über die vielfältigen Eindrücke und Erlebnisse austauschen. 
Bei Kaffee und Kuchen kamen die Eltern mit Vertreterinnen und Ver-
tretern des Schulelternbeirates ins Gespräch.

Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen sowie deren Eltern, 
die keine Möglichkeit hatten, die IGS Hamm/Sieg mit ihrer Vielfalt 
kennenzulernen, können auch im Dezember und Januar über die 
schuleigene Homepage (www.igs-hamm-sieg.de) individuelle Bera-
tungstermine und Schulführungen buchen. Hierfür steht ein eigenes 
Termin-Tool zur Verfügung.
Ein Beratungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, 
die sich für einen Einstieg in die gymnasiale Oberstufe der Schule 
interessieren, folgt im Januar 2024.

	■ Feuersäule, Riesentausendfüßler, Livemusik 
und Raketenstart

Beim Schnuppertag des Wiedtal-Gymnasiums gab es vieles zu 
bestaunen
Am Freitag, 24. November, öffnete das Wiedtal-Gymnasium in 
Neustadt seine Pforten für die Schülerinnen und Schüler der vier-
ten Klassen der Grundschulen. Die zahlreichen Besucher erwartete 
ein vielseitiges Programm, bei dem das Mitmachen im Vordergrund 
stand.

Fotos: Tim Ludwig

So zeigte die Physik-AG eine Show, bei der die Besucher in spekta-
kuläre Versuche eingebunden wurden und durch Drehung aus einer 
Flamme eine Feuersäule erzeugt wurde. Die am Gymnasium neu 
einsetzenden Fremdsprachen stellten sich mit Spiel und Spaß vor. 
Hier konnten die Gäste bei der „Tour de France“ an verschiedenen 
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die Wundertüte der Hachenburger 
KulturZeit - ein Geschenk, das 
garantiert für Freude und Span-
nung sorgt.

 Foto: Torsten Greis

Verschenken Sie besondere 
Momente, die noch lange in Erin-
nerung bleiben. Zu einem solchen 
unvergesslich schönen Abend 
lädt die Hachenburger KulturZeit 
mit der neuesten Wundertüte am 
2. März 2024 ein.
Für alle, die lieber genau auswäh-
len, was sie verschenken, emp-
fiehlt die KulturZeit Karten für den 
Wort-Kabarettisten René Sydow 
am 16.März 2024, für den fern-
seh-bekannten Comedian Abdel-
karim am 13. April 2024 oder 
für die spritzige One-Woman-
Comedy-Musical-Show „Mama 
ohne Plan“ mit Marie Lump am 
27. April 2024. Die Karten gibt es 
einzeln oder besonders günstig im 
Paket: drei Veranstaltungen zum 
Preis von zweien. Geschenke für 
alle, die schon fast alles haben.

Foto: Peter Woller

Karten unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorver-
kaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de
Die Wundertüte gibt es ebenfalls bei den Vorverkaufsstellen der Kul-
turZeit und mit Lieferservice auch bei www.waellermarkt.de

	■ Kostenfreie Beratung für an Krebs 
erkrankte Menschen und ihre Angehörigen 
in der Region Altenkirchen

Mit der Diagnose „Krebs“ gerät die Welt betroffener Menschen 
oft völlig aus den Fugen. Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz 
e.V. - mit ihren psychoonkologisch geschulten Fachkräften - 
berät und begleitet an Krebs erkrankte Menschen und ihre Ange-
hörigen kostenfrei und vertraulich bei allen Sorgen und Nöten 
rund um die Krebserkrankung:
• Hilfe und Unterstützung

- bei der Verarbeitung von Ängsten und Belastungen
- bei Unsicherheiten im Umgang mit Kindern

• Information, Rat und Hilfe
- bei Fragen zu Schwerbehinderung, Rehabilitation und 

Pflege
- bei finanziellen Sorgen
- bei Unsicherheiten zur beruflichen Zukunft

• Vermittlung von Unterstützungsmöglichkeiten anderer Ein-
richtungen der Region

• Hilfestellung beim Recherchieren seriöser Angebote und 
Leistungen im Internet

• und vieles mehr
Die Sprechstunde für die Region Altenkirchen findet in der 
Schwerpunktpraxis Hämatologie und Internistische Onkolo-
gie Dr. med. John W. Strehl im Ärztehaus (Leuzbacher Weg 21) 
statt.
Zur Terminvereinbarung ist eine vorherige Kontaktaufnahme 
erforderlich, entweder unter der Rufnummer 0261/988650 oder 
per Mail an koblenz@krebsgesellschaft-rlp.de.
Neben persönlichen Gesprächen vor Ort bietet die Krebsgesell-
schaft Rh.-Pf. auch Beratungen per Video oder per Telefon an, 
auf Wunsch auch anonym.
Weitere Informationen unter www.krebsgesellschaft-rlp.de.

DLR Westerwald-Osteifel, Montabaur
	■ Selektives Trockenstellen - ein Weg zur Reduzierung 
des Antibiotikaeinsatzes in der Milchviehhaltung?

Termin: Freitag, 15. Dezember 2023
- 10:00 Uhr in 56370 Rettert, Gasthof Gemmer
- 14:00 Uhr in 56459 Ailertchen, Hof Muldagro
- Milchkühe richtig trockenstellen! Grundlagen und Eutergesundheit 
korrekt beurteilen
Referenten: Lisa Münnich und Dr. Marion Dannenberg, Euterge-
sundheitsdienst, Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz,
- Erkenntnisse aus der Wissenschaft und Erfahrungen vom Hofgut 
Neumühle
Dr. Theresa Scheu, Hoftierärztin Hofgut Neumühle,

	■ Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Unterdach: winddicht und durchlässig
Um den Dachstuhl zu schützen, wird unter den Dachziegeln in der 
Regel ein Unterdach konstruiert. Es verhindert, dass Feuchtigkeit 
und kalte Luft von außen in die Dachkonstruktion eindringen und ist 
vor allem dann wichtig, wenn zwischen den Sparren in der Dach-
schräge der Dämmstoff eingebaut ist. Eindringender Schlagregen, 
Schnee oder auch kalte Außenluft würden die Dämmwirkung redu-
zieren.
Meist fällt bei der Unterdachkonstruktion die Entscheidung zwi-
schen einer sogenannten Unterspannbahn, die Wasserdampf nach 
außen durchlässt oder einer Lage aus Schalungsbrettern, die häufig 
mit Bitumenpappe abgedeckt wird. Eine Alternative ist das Anbrin-
gen von Holzweichfaserplatten. 
Diese Platten bestehen aus zerkleinerten Holzabfällen, die mit Hilfe 
von heißem Wasserdampf und holzeigenen Inhaltsstoffen miteinan-
der verklebt werden. 
Sie sind stabil, verhindern des Eindringen von Regen und Schnee 
von außen bei gleichzeitiger Durchlässigkeit für Wasserdampf von 
innen. Zusätzlich haben sie gegenüber Holzbrettern den Vorteil, 
dass sie wie eine zusätzliche Dämmstofflage oberhalb der Sparren 
wirken.
Weitere Informationen zur optimalen Dachdämmung sowie zu allen 
Fragen des Energiesparens im Haus erteilt der Energieberater der 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen Bera-
tungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung.
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstun-
den der Energieberater finden in Altenkirchen am Donnerstag, 
28.12.23, von 12:00 - 18:00 Uhr in der Verbandsgemeindeverwal-
tung Raum U 01 (UG), Rathausstraße 13, statt. Anmeldung unter 
02681/850.
Energietelefon der Verbraucherzentrale
0800 60 75 600 (kostenfrei); montags von 9:00 bis 13:00 und 14:00 
bis 18:00 Uhr, dienstags und donnerstags von 10:00 bis 13:00 und 
14:00 bis 17:00 Uhr

Sonstige Mitteilungen

	■ Erstmals Lesung als Veranstaltung  
des Frühstücks-Treffens für Frauen

Zum ersten Mal in der über dreißigjährigen Geschichte des Früh-
stücks-Treffens für Frauen fand eine Lesung mit der Autorin Annette 
Spratte statt. 
Die Wahl-Westerwälderin las aus ihrem historischen Roman „Die 
Tochter der Hungergräfin“, dessen Schauplätze sich im nähe-
ren und weiteren Umfeld von Altenkirchen befinden. In gemütli-
cher, weihnachtlicher Atmosphäre versammelten sich, erstmals an 
einem Nachmittag, ungefähr 40 Frauen im Café INKLUSIV bei Kaf-
fee, Kuchen und Schnittchen. 
Der Begrüßung durch die Moderatorin Renate Pitsch und deren Vor-
stellung der Autorin folgte die außerordentlich interessante Lesung 
von Annette Spratte.

 Foto: Bea Meyer
Der Blick der Frauen folgte 
gespannt den Lippen der Auto-
rin, die uns mitten in das Gesche-
hen mitnahm. Fast hatte man das 
Gefühl, dabei gewesen zu sein. 
Zwischendurch wurden von ihr 
viele historische Gegebenheiten 
ihrer Recherche an die Besucher 
weitergegeben. Allzu schnell war 
der schöne Nachmittag schon 
zu Ende, dabei hätte man gerne 
noch stundenlang zugehört. Aber 
es gab ja die Möglichkeit, einige 
der zahlreichen Bücher der Auto-
rin käuflich zu erwerben. Das 
wurde auch gerne in Anspruch 
genommen, zumal die Autorin die 
erworbenen Objekte, vielleicht 

sogar als besonderes Weihnachtsgeschenk, persönlich signieren 
konnte. Am Ende war man sich mit Besuchern und Team des Früh-
stücks-Treffens für Frauen und deren Vorsitzenden Heike Janßen 
einig, dass diese erstmalige Nachmittagsveranstaltung Zukunft hat 
und ähnliche Veranstaltungen in die Planungen einfließen sollten.

	■ Beliebte Weihnachtsgeschenke  
der Hachenburger KulturZeit

Es gibt nur noch wenige Wundertüten
Sie gehört zu den beliebtesten Geschenkideen zu Weihnachten und 
ist seit einigen Jahren schon vor dem Fest regelmäßig ausverkauft:
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Altenkirchen (im Untergeschoss der ev. Kirche), Tel. 02681/70972
Homepage: www.buecherei-ak.de;
Online-Katalog: www.bibkat.de/altenkirchen;
E-Mail: buecherei.altenkirchen@ekir.de

Die Bücherei ist regulär geöffnet zu 
folgenden
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch: 15:00 - 
18:00 Uhr
Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 19:00 Uhr
Das Vorbestellen über den Online-
Katalog von zu Hause aus ist weiter 

möglich unter: www.bibkat.de/Altenkirchen

	■ Bücherei der Ev. Kirchengemeinde Birnbach
Die Bücherei der Kirchengemeinde im Gemeindezentrum Weyer-
busch, Kölner Straße 7 - Untergeschoss -, ist für alle Interessierten 
jeweils dienstags von 17:00 - 18:30 Uhr geöffnet.

	■ Bücherei der Ev. Kirchengemeinde Flammersfeld
Raiffeisenstr. 48, 57632 Flammersfeld
Tel. 02685 / 242
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 15:00 - 17:00 Uhr und
Sonntag: 11:00 - 12:00 Uhr

	■ Katholische Öffentliche Bücherei Horhausen

Die Bücherei im Pfarrhaus 
Horhausen ist zu folgenden Zeiten 
geöffnet:

Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr, Donnerstag 17:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 12:00 - 13:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Büchereiteam

	■ Tafel Altenkirchen
(Kooperation von Caritasverband, Diakonie, 
Neue Arbeit e. V., ev. und kath. Kirchengemeinde)
Lebensmittelausgabe: dienstags ab 13 Uhr im 
katholischen Pfarrheim, Rathausstr. 7, 57610 
Altenkirchen
Der Preis für Lebensmittel beträgt 2 €.
Bitte Taschen mitbringen! Wenn Sie grippeähnli-
che Symptome haben, bleiben Sie bitte zu Hause!

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, haben wir für 
die Lebensmittelausgabe Gruppen mit festen Abholzeiten eingeteilt. 
Es ist wichtig, dass Sie diese Zeitspanne beachten.
Aufgrund der stark angestiegenen Kundenzahlen können die einzel-
nen Gruppen bis auf Weiteres nur noch alle zwei Wochen bedient 
werden. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Möchten Sie Ihren Antrag verlängern? Dann fragen Sie bitte 
dienstags, von 13 bis 14.30 Uhr, im Vorraum des Pfarrheims 
nach. Eine Neu-Registrierung bei der Tafel ist derzeit leider nur 
möglich, wenn Plätze frei werden.
E-Mail: tafel.altenkirchen@caritas-rheinsieg.de, Homepage:
https://www.caritas-rheinsieg.de/ehrenamt/tafel-altenkirchen/
Spendenkonto: Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE16 5735 1030 0000 0072 60

	■ Caritas-Laden „Gebrauchtes fair kaufen“
Wilhelmstr. 13 (links neben der Eisdiele)

Unsere Öffnungszeiten sind:
- Montag 9:00 - 13:00 Uhr
- Mittwoch 14:00 - 18:00 Uhr
- Donnerstag 9:00 - 13:00 Uhr

- Freitag 9:00 - 13:00 Uhr
Tel. 026819838828
Bei uns können Sie stöbern und 
fündig werden. Wir haben täglich 
neue Ware, ein Besuch lohnt immer. 
Wir führen Mode für Damen, Herren 
und Kinder sowie Haushaltsartikel. 
Das Angebot ist so gestaltet, dass 
Menschen mit kleinen Budgets gut 
einkaufen können.

Bitte haben Sie Verständnis: Da unser Lager überquillt, können wir 
von November bis Januar leider keine Spenden annehmen!

- Erfahrungen aus der Praxis, Ergebnisse der Meisterprojekte
Janina Drese-Ried, Obertiefenbach und Jürgen Mulder, Ailertchen
Alle interessierten Milchviehhalter sind herzlich willkommen. Zur 
besseren Organisation des Tages melden Sie sich bitte verbindlich an 
mit Angabe der Personen per E-Mail an: werner.baumgarten@dlr.rlp.de

	■ Motorsägenkurs-BASIS beim Forstamt Altenkirchen
Das Forstamt Altenkirchen bietet für Privatpersonen am 17. Feb-
ruar 2024 von 8:00 Uhr bis circa 16:30 Uhr, eine Motorsägenunter-
weisung für die Aufarbeitung von liegendem Holz an.

Die eintägige Schulung findet in 
Altenkirchen am Forstamt statt.
Die Teilnehmer werden sowohl 
theoretisch in den Bereichen 
Arbeitssicherheit, Aufbau und 
Funktion einer Motorsäge als 
auch in praktischen Übungen 
geschult. Die Gebühr für den MS-
BASIS-Kurs beträgt 110 €.
Aus Sicherheitsgründen ist die 
Teilnehmerzahl begrenzt.
Anmeldungen werden beim Forst-

amt Altenkirchen unter der Rufnummer 02681/87893-35 oder per 
E-Mail: Forstamt.Altenkirchen@wald-rlp.de entgegen genommen.
Auskünfte erteilt Ihnen gerne die zuständige Sachbearbeiterin, Frau 
Lena Wendt (Lena.Wendt@wald-rlp.de).

Donnerstag, 14.12.2023
09:00 - 12:30 Uhr Offener Treff
09:15 - 12:00 Uhr Markttagfrühstück
10:00 - 12:30 Uhr Büchermarkt
13:30 - 17:00 Uhr Offener Treff
14:00 - 17:00 Uhr Caféhaus - Nachmittag ab 15:00 Uhr Geschichten 
und Musik im Advent mit Bert Wirges und Edith Jüssen-Lehmann
15:30 - 17:00 Uhr Selbsthilfegruppe „Du bist nicht allein!“
20:00 - 21:30 Uhr Selbsthilfegruppe „Freundeskreis“
Freitag, 15.12.2023
09:00 - 12:30 Uhr Offener Treff
13:30 - 17:00 Uhr Offener Treff
15:30 - 17:00 Uhr Brückenschlag
15:00 - 17:30 Uhr Bildungscafé
15:30 - 17:30 Uhr Kirchenmäuse im Martin-Luther-Saal
17:30 - 20:00 Uhr Wir spielen Theater
Sonntag 17.12.2023
15:00 - 17:00 Uhr Lesen und Erzählen
Montag, 18.12.2023
09:00 - 12:30 Uhr Offener Treff
13:30 - 16:00 Uhr Offener Treff
14:00 - 17:00 Uhr Café-Treff am Montag
17:00 - 18:30 Uhr Tischtennis für Jedermann in der Pestalozzischule
Dienstag, 19.12.2023
09:00 - 12:30 Uhr Offener Treff
09:00 - 12:00 Uhr Digitalsprechstunde Hilfe für Smartphone, Tab-
lett und Co.
09:30 - 11:30 Uhr Bildungscafé
10:00 - 12:00 Uhr Sprechstunde Seniorenhilfe
12:00 - 13:00 Uhr Mittagstisch - Chili con carne
13:30 - 17:00 Uhr Offener Treff
14:00 - 16:30 Uhr Utes Kreativ-Box
14:00 - 17:00 Uhr Spielestammtisch
17:30 - 19:00 Uhr Stammtisch Barrierefreiheit
Mittwoch, 20.12.2023
09:00 - 12:30 Uhr Offener Treff
10:00 - 12.00 Uhr Aktiv-Frühstück
13:30 - 17:00 Uhr Offener Treff
14:00 - 17:00 Uhr Handarbeitsgruppe
19:15 - 21:00 Uhr „Big Time- Queere Filme zur längsten Nacht“ Mit 
Popcorn-Punsch, Talk

Der Stammtisch „FAMILY AFFAIRS“ lädt ein.
Anmeldungen und Informationen zu allen Angeboten.
Webseite - www.mgh-ak.de; E-Mail: info@mgh-ak.de
Telefon 02681-950438
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Do. 21.12.: 9:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst des Westerwaldgym-
nasiums, 19.30 Uhr Posaunenchorprobe im Martin-Luther-Saal
Fr. 22.12.: 9:00 Uhr Wirbelsäulengymnastik im Theodor-Maas-
Haus, 15:30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe („Die Kirchenmäuse“) im Mar-
tin-Luther-Saal
So. 24.12. (Heilig Abend): 16:00 Uhr Heilig Abend mit Krippen-
spiel und der Kirchenband, 18:00 Uhr Christvesper mit der Kantorei, 
Pfrin. Weber-Gerhards, 22:00 Uhr Christnacht, Pfr. Göbler

■ Evangelische Kirchengemeinde Asbach-Kircheib
Hauptstraße 52 b (Eingang Schulstraße), 53567 Asbach
Homepage: www.evangelische-gemeinde.de
Pfarrerin: Dorothea Brandtner, Tel. 02683/949340, E-Mail: brandt-
ner@evangelische-gemeinde.de
Gemeindepädagogin: Corona Nehls, Tel. 0151-12878198, E-Mail: 
corona.nehls@ekir.de
Gemeindebüro: Tel. 02683/949340; E-Mail: buero@evangelische–
gemeinde.de
Öffnungszeiten: Di. bis Do. 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr
In unserem Gemeindehaus werden folgende Beratungen kostenfrei 
angeboten:
EUTB- Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (Unterstützt 
Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Men-
schen und deren Angehörige)
(nach Terminvereinbarung 02631/392218)
Familienberatung des Diakonischen Werks (nach Terminverein-
barung unter 02631/39220)
Veranstaltungen:
Donnerstag, 14.12.: 18:00 Uhr Konfi rmandenunterricht
Freitag, 15.12.: 8:30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe 1, 10:15 Uhr Eltern-
Kind-Gruppe 2 [Anmeldung: C. Nehls, 0151-12878198]
Sonntag, 17.12.: Asbach, 10:15 Uhr Gottesdienst Montag, 18.12.: 
17:00 Uhr „Chor für alle“
Dienstag, 19.12.: 15:30 Uhr Konfi rmandenunterricht
Gottesdienste an Heiligabend:
14:30 Uhr Familiengottesdienst, Asbach
15:30 Uhr Predigtgottesdienst, Asbach
17:00 Uhr Predigtgottesdienst, Kircheib
Wir halten Sie über unsere Homepage immer aktuell auf dem Lau-
fenden. Bitte werfen Sie regelmäßig einen Blick auf: www.evangeli-
sche-gemeinde.de.
Zu den Gottesdiensten bieten wir einen Fahrdienst mit unserem 
Gemeindebus an. Bitte im Gemeindebüro melden.
Ev. Öffentliche Bücherei Asbach
Tel. 02683/4942, E-Mail: buecherei@evangelische-gemeinde.de
dienstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

■ Evangelische Kirchengemeinde Birnbach
So, 17.12.: 10:00 Uhr Gottesdienst unter Mitwirkung des Frauen-
treffs mit Abendmahl in der Ev. Kirche in Birnbach
So, 17.12.: 18:00 Uhr herzliche Einladung der Kirchengemeinde 
Birnbach und der Dorfgemeinschaft „Wir in Birnbach“ zum Advents-
singen in der Kirche in Birnbach
Di, 19.12. im Ev. Gemeindezentrum in Weyerbusch:
von 15:30 - 20:00 Uhr Teen-Treff „Candle Light Dinner“

■ Medientreff FamilienRaum
Caritasverband Rhein-Sieg
Herzliche Einladung zum Medientreff
... an alle Familien, die zu Hause keine (internetfähi-

gen) Computer, Drucker oder Scanner besitzen!
Wir freuen uns über Euren Besuch in unserem 
mobilen Medientreff:
- immer montags von 13:00 - 15:30 Uhr (Ausfälle 
im Notfall möglich) in der Jakobusstube (Rathaus-

straße 9, 57610 Altenkirchen).
Wir sind noch auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfer:innen, die 
uns beim Medientreff unterstützen.
Kontakt: Familienraum@caritas-rheinsieg.de

Kirchen u. Religionsgemeinschaften

■ Evangelische Kirchengemeinde Almersbach
Sonntag, 17.12.23 (3. Advent), 9:30 Uhr, Gottesdienst, mitgestaltet 
vom Frauenchor Fluterschen in Almersbach (Pfarrerin Kulpe)
Dienstag, 19.12.23, 16:00 Uhr Kirchlicher Unterricht der Katechu-
menen im Gemeindehaus Oberwambach
Donnerstag, 21.12.23, 9:00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeinde-
haus Oberwambach, Kontakt Alessa Ploch, Handy 0160/3483851; 
16:00 Uhr Vorbereitung der Fotostory der Kinder für Heiligabend im 
Gemeindehaus Oberwambach
Freitag, 22.12.23, 17:30 Uhr Probe des Spatzenchors und 18:15 
Uhr Probe des PowerStation Projektchors und der Band in der 
Oberwambacher Kirche, 19:15 Uhr Offener Jugendtreff im Gemein-
dehaus Oberwambach
Whisky Tasting im Gemeindehaus Oberwambach
Am 24. November saßen acht Teilnehmende, umgeben vom Ker-
zenlicht und begleitet von keltischer Musik, gemütlich im Gemein-
dehaus und erlebten eine einzigartige Reise durch die Aromen und 
Geschichten der Single Malt Whiskys und ihrer Destillerien. Jeder 
Whisky wurde ausführlich vorgestellt und unter fachkundiger Anlei-
tung mit den Augen, der Nase und dem Mund die verschiedenen 
Aromen wahrgenommen und benannt.

Anschaulich wurde die Herstellung demonstriert, die den Whisky so 
einzigartig macht, und es wurde so ein tiefes Verständnis für diese 
Kunstfertigkeit vermittelt.
Kontakte
Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe, Kirchweg 5, 57610 Almersbach, Tel. 
02681/2864, E-Mail: joachim.triebel-kulpe@kirche-almersbach.de
Gemeindeamt in Almersbach, Gemeindesekretärin: Jutta Zemlin, 
Tel. 02681/2864, E-Mail: gemeindeamt@kirche-almersbach.de
Hausmeister Gemeindehaus Oberwambach: Edgar Schüler, Tel. 
0171/2831790
Gemeindehaus Oberwambach, Kirchstr. 12 a, Tel. 02681/803963
Homepage Kirchengemeinde: www.kirche-almersbach.de

■ Evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen
Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst und Veranstaltungen
So. 17.12. (3. Advent): 11:00 Uhr Gottesdienst mit der Kita-Arche, 
Pfrin. Weber-Gerhards, 17:00 Uhr Gottesdienst in Ingelbach, Pfr. 
Göbler
Mo. 18.12.: 9:00 Uhr Wirbelsäulengymnastik im Theodor-Maas-
Haus, 19:30 Uhr Kantoreiprobe im Martin-Luther-Saal
Di. 19.12.: 16:00 Uhr Zirkustreffen mit A. Trapp im Theodor-Maas-
Haus
Mi. 20.12.: 9:30 Uhr Bibelgesprächskreis mit R. Pitsch im Theodor-
Maas-Haus, 19:30 Uhr Treffen der Gruppe Amnesty International im 
Theodor-Maas-Haus

Baumschnitt-Saison
In deiner Nähe 57539, Roth
Baumschnitt-Saison
In deiner Nähe 57539, RothIn deiner Nähe 57539, Roth

Finde hierFinde hier
deinen Häckslerdeinen Häcksler
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	■ Evangelische Kirchengemeinde Hilgenroth
Donnerstag, 14.12.2023: 17:00 Uhr Spatzenchor und 18:00 Uhr 
Jugendtreff im Gemeindehaus Eichelhardt
Samstag, 16.12.2023: Weihnachtszeit in Eichelhardt am Gemein-
dehaus
Sonntag, 17.12.2023: (3. Advent) 11:00 Uhr Gottesdienst in Hil-
genroth mit Pfr. Triebel-Kulpe, mit Abendmahl, Vorstellungsgottes-
dienst der Katechumenen; 17:00 Uhr Gottesdienst vom Kindergar-
ten Goldwiese, Eichelhardt in Hilgenroth mit Pfr. i.R. Volk
Montag, 18.12.2023: 19:30 Uhr Posaunenchorprobe in Eichelhardt
Pfr. Triebel-Kulpe können Sie unter der Tel.-Nr. 02681/2864 errei-
chen.
Das Gemeindebüro ist dienstags, mittwochs und freitags von 9:30 
Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet.Tel.-Nr. 02681/1720
E-Mail: www.hilgenroth@ekir.de
Informationen über unsere Kirchengemeinde finden sie im Internet 
unter: www.kgm-hilgenroth.de
Adventskaffee im Ev. Gemeindehaus in Eichelhardt
Es war ein geselliger und anregender Nachmittag, zu dem der För-
derverein „Miteinander-Füreinander“ mit Sitz in Eichelhardt einge-
laden hatte. Etliche Menschen hatten die Einladung zum Advents-
kaffee angenommen. Die Mitglieder des Vorstands hatten das Ev. 
Gemeindehaus liebevoll adventlich geschmückt. Programmpunkt 
war ein Film mit dem Titel: „Leben auf dem Lande - Brot und Steine 
- Geschichten aus dem Westerwald“.
Der Film geht auf Ideen von Doris Enders zurück, die kenntnisreich 
die Vorführung mit Erläuterungen begleitete. Erstmals ausgestrahlt 
wurde er im WDR Anfang der 80-er Jahre. Er bot einen authenti-
schen Blick in die Vergangenheit und den damaligen Alltag der Men-
schen in unserer Region.

Gezeigt wurde der harte Arbeitsalltag der im Basaltabbau beschäf-
tigten Arbeiter. Deutlich wurde, dass damals noch öfters im Backes 
Brot für das Dorf gebacken wurde. Hausschlachtungen wurden viel-
fach vorgenommen. 
Das Leben war deutlich intensiver als heute durch die Landwirt-
schaft geprägt. Erzbergbau und Stahlindustrie prägten eine beein-
druckende Industrielandschaft vor allem in den Niederungen von 
Sieg, Heller und Daade. Waldgenossenschaften und Haubergswirt-
schaft waren bedeutsam. Das Leben war hart aber auch gemein-
schaftsfördernd. Im Alltag unterstützte man sich gegenseitig. Der 
Film machte deutlich, dass die Region damals deutlich widerstands-
fähiger gegenüber Krisen war, als dies heute der Fall ist.
Es gab reichlich Nachfragen, die Doris Enders beantwortete. Hin 
und wieder erkannten die Teilnehmer im Film nahe Verwandte oder 
Bekannte. Neben der Möglichkeit zum Gespräch gab es selbstge-
machte Waffeln mit Eierlikör, heißen Kirschen, Schlagsahne und Rum.

	■ Evangelische Kirchengemeinde Honnefeld
Kirche, Hauptstr. 2, 56587 Oberhonnefeld
Gemeindehaus, Weyerbuscher Weg 2 a, 56587 Oberhonnefeld
Arche, In der Pfuhlwiese 1, 56593 Horhausen
Gemeindebüro, Bergstraße 6, 56587 Oberhonnefeld
E-Mail: honnefeld@ekir.de
Homepage: www.honnefeld.ekir.de
Tel. 02634/956707
Samstag 16.12., 10:00 - 15:30 Uhr Konfirmanden Samstag im 
Gemeindehaus Oberhonnefeld; 17:00 Uhr gibt es ein Konzert zur 
Adventszeit mit dem tamigu-Trio in der Kirche Oberhonnefeld
Sonntag 17.12., 09.30 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent in der Arche 
Horhausen mit Pfarrer Otto
Dienstag 19.12., 15:00 Uhr Krabbelgruppe in der Arche (Anmel-
dung bei A. Attelmann, 0162/9228295)
15:30 Uhr Konfirmanden Nachmittag im Gemeindehaus Oberhon-
nefeld
Mittwoch 20.12., 09:30 Uhr Offene Arche - ein Adventlicher Vor-
mittag
Donnerstag 21.12., 09:30 Uhr Krabbelkreis im Gemeindehaus; 
18:30 Uhr Singkreis im Gemeindehaus; 17:00 Uhr Jungschar und 
Jugendkreis (Weihnachtsfeier)

von 17:00 - 18:30 Uhr Bücherei
Unsere Weihnachtsgottesdienste:
24.12. um 15:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der 
Kirche in Birnbach
24.12. um 17:00 Uhr - Gemeindezentrum Weyerbusch mit Kirchen-
chor
24.12. um 17:00 Uhr - Kirche Birnbach mit Posaunenchor
24.12. um 22:00 Uhr - Christmette Kirche Birnbach
25.12. um 10:00 Uhr - Kirche Flammersfeld für die Region
26.12. um 10:00 Uhr - Liedergottesdienst im Gemeindezentrum 
Weyerbusch für die Region
Ab Montag, 08.01.2024, möchten wir mit einem Mini Club star-
ten. Hierzu laden wir alle interessierten Eltern mit ihren Kindern im 
Alter von 1,5 - 3 Jahren ein. Die Treffen finden von 9:30 - 11:00 
Uhr im Ev. Gemeindezentrum in Weyerbusch statt. Neben einer aus-
giebigen Freispielzeit und der Möglichkeit zur Begegnung bei einer 
Tasse Kaffee/Tee gibt es eine gemeinsame Einheit, in der wir z.B. 
ein Bilderbuch betrachten, zusammen basteln, wir uns eine Klange-
schichte oder biblische Erzählung anhören o.ä. Über Anmeldungen 
vorab würden wir uns sehr freuen. Anmeldungen und Informatio-
nen bei Diakon Michael Merz (michael.merz@ekir.de oder 02686/98 
72 330).
Zum Vormerken:
Sa, 13.01.2024 um 15:30 Uhr Familiengottesdienst im Ev. Gemein-
dezentrum in Weyerbusch
Aktuelles dazu und Informationen über unsere Kirchenge-
meinde finden Sie im Internet unter: http://www.Kirchengemeinde-
Birnbach.de
Das Gemeindebüro ist erreichbar unter Tel. 02686/98 72 330 oder
E-Mail: birnbach@ekir.de
Das Gemeindebüro ist besetzt:
Montag & Mittwoch: 8:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:30 bis 16:30 Uhr

	■ Evangelische Kirchengemeinde Flammersfeld
Do, 14.12.: 19:00 Uhr Adventsandacht in der katholischen Kirche 
St. Antonius in Oberlahr
So, 17.12.: 10:00 Uhr Gottesdienst anschl. Kirchencafé im Gemein-
dehaus
So, 17.12.: 10:00 Uhr Kindergottesdienst
Anschließend hat die Bücherei geöffnet und freut sich über interes-
sierte Leser. Außerdem können Sie in der Bücherei wieder Kalender 
und Losungen für das kommende Jahr beziehen.
Danach verabschiedet sich die Bücherei in die Winterferien. Die 
erste Ausleihe ist am 03.01.2024 wieder möglich.
Bücherei: So 11:00 - 12:00 Uhr
Eine-Welt-Café: Di 9:30 - 11:30 Uhr (Untergeschoss Gemeinde-
haus)
Kleiderstube: Di geschlossen; Fr 14:00 - 16:30 Uhr
Katechumenen-Unterricht: Di 15:00 - 16:00 Uhr
Konfirmanden-Unterricht: Di 16:00 - 17:00 Uhr
Jugendtreff: Di ab 18:30 Uhr
Krabbelgruppe: Mi 9:30 - 11:00 Uhr
Kids Kleiderladen: Mi 10:00 - 12:00 Uhr
Teenkreis: Mi 18:30 - 20:00 Uhr
Unsere Weihnachtsgottesdienste:
24.12. um 15:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
24.12. um 17:00 Uhr Christvesper mit dem Chor Chorussal
25.12. um 10:00 Uhr Gottesdienst für die Region
26.12. um 10:00 Uhr Liedergottesdienst für die Region im Ev. 
Gemeindezentrum in Weyerbusch
Öffnungszeiten des Gemeindebüros
dienstags, donnerstags und freitags von 8:30 - 11:30 Uhr, Tel. 
02685/242 oder flammersfeld@ekir.de
Der Gemeindepfarrer Herr Karsten Matthis ist zu erreichen unter Tel. 
0176-56897258 oder unter
folgender E-Mail Adresse: karsten.matthis@ekir.de
Homepage: www.ev-kirchengemeinde-flammersfeld.de

	■ Evangelische Gemeinschaft Helmeroth
Talblick 14, 57612 Helmerother Höhe
Gemeinsam Glauben entdecken und Leben gestal-
ten - Die Gemeinde für Klein & Groß - immer was 
los:

Sonntags findet regelmäßig Gottesdienst um 10:00 Uhr im Gemein-
dehaus auf der Helmerother Höhe statt. Kindergottesdienst wird 
zeitgleich angeboten.
Folgende Kreise werden in der Regel wöchentlich angeboten:
Kindertreff (14-tägig), Jungschar, Sportarbeit, Teeniekreis, Jugend-
kreis, Bibelgesprächskreis, Mutter-Kind Kreis, Seniorenoase (monat-
lich) und verschiedene Hauskreise.
Weitere Infos und Terminänderungen unter: www.eg-helmeroth.de
Kontakt: Aaron Meinert, Pastor, 
57612 Helmerother Höhe, 
Tel. 02682/1770 Mobil: 0173/9342782; 
E-Mail: a.meinert@egfd.de



Altenkirchen-Flammersfeld 37 Donnerstag, 14.12.2023

nachten und Silvester. Wir freuen uns auf eine adventliche und auch 
weihnachtliche Atmosphäre dort.
Kontakt:
Das Ev. Gemeindebüro Mehren, Mehrbachtalstr. 8, ist nach telefo-
nischer Terminabsprache geöffnet. Das Ev. Gemeindebüro Schöne-
berg, Hauptstr. 9, ist montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
geöffnet. Gemeindesekretärin Katja Mattern, Tel. 02681/2912, E-Mail: 
mehren-schoeneberg@ekir.de; Kontakt Küsterin Mehren: Veronika 
Scholz, Tel. 0157/54616936; Kontakt Küsterin Schöneberg: Erika 
Zimmermann, Tel. 0170/9744063 Kontakt Jugendleiter Udo Man-
delkow, Tel. 0178/2980647, E-Mail: udo.mandelkow@ekir.de; Kon-
takt Pfarrer Bernd Melchert, Mobil: 0160/92354178 und 02686/237; 
Homepage: http://kirchengemeinde-mehren-schoeneberg.de/

	■ Evangelische Trinitatis-Gemeinde Westerwald
Samstag, 16.12., 15:00 Uhr KiGo in Berod; 18:00 Uhr Musik-Got-
tesdienst in Wahlrod, Pfr. Dönges
Sonntag, 17.12., 9:00 Uhr Gottesdienst in Mündersbach, Pfrin. 
Huhn; 10:30 Uhr Gottesdienst in Höchstenbach - MLH-, Pfrin. 
Huhn. Der Gottesdienst wird mitgestaltet vom Chor FamOs und der 
Kita Höchstenbach.
Dienstag, 19.12., 18:00 - 20:30 Uhr Meet-Up in Höchstenbach, MLH
Vorschau Gottesdienste an Heilig Abend:
15:30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Wahlrod
16:30 Uhr Gottesdienst in Mündersbach
17:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Roßbach
18:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Höchstenbach
18:00 Uhr Gottesdienst in Freirachdorf
23:00 Uhr Christnachtgottesdienst in Wahlrod
Pfarrbüro: Hauptstr. 47, 56271 Roßbach, Tel. 02680/242;
Bürozeiten: DI-DO 9:00 - 12:00 Uhr und DO 14:00 - 17:00 Uhr.
E-Mail: Trinitatis-Gemeinde.Westerwald@ekhn.de
Bei einem Sterbefall oder einem seelsorgerischen Notfall melden 
Sie sich bitte bei Pfarrerin Elisabeth Huhn, Tel. 02680/241.

	■ Katholische Kirchengemeinde St. Jakobus  
und Joseph Altenkirchen

Pfarrbüro Rathausstr. 9, 57610 Altenkirchen, 
Tel. 02681/526; E-Mail: buero@wwkirche.de
Informationen unter www.wwkirche.de
Pfarrsekretärinnen Ulrike Lang, Ursula Recke
Öffnungszeiten des Pastoralbüros:
Montag: geschlossen.
Dienstag von 10:00 bis 12:00 Uhr - nachmittags 
nach Vereinbarung

Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr - 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr - nachmittags nach Vereinbarung
Freitag: geschlossen, aber telefonisch erreichbar von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
St. Jakobus maj., Altenkirchen
Freitag, 15.12.23: 8:30 Uhr Hl. Messe in der Krypta, anschl. Rosen-
kranzgebet
Sonntag, 17.12.23: 10:30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 19.12.23: 19:00 Uhr Hl. Messe der kfd
Mittwoch, 20.12.23: 18:00 Uhr Hl. Messe mit erweitertem Bußakt in 
der Krypta, vorab Rosenkranzgebet
St. Aloysius, Beul
Samstag, 16.12.23: 16:30 Uhr Hl. Messe
St. Joseph, Weyerbusch
Sonntag, 17.12.23: 9:00 Uhr Hl. Messe
Zur schmerzhaften Mutter, Marienthal
Donnerstag, 14.12.23: 6:00 Uhr Roratemesse
Freitag, 15.12.23: 18:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
Samstag, 16.12.23: 9:00 Uhr Hl. Messe, vorab Rosenkranzgebet
Sonntag, 17.12.23: 12:00 Uhr Hl. Messe, vorab Rosenkranzgebet
Montag, 18.12.23: 18:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
Dienstag, 19.12.23: 18:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Rosenkranzgebet
Donnerstag, 21.12.23: 6:00 Uhr Roratemesse
kfd St. Jakobus

Am Dienstag, 19.12., feiern die kfd-Frauen ihren 
montalichenGottesdienst als Hl. Messe in der 
Krypta. Anschließend sind alle zu einer gemütli-
chen Adventsfeier im Pfarrheim eingeladen. Auf 
adventlichen geschmücken Tischen stehen selbst-
gebackene Plätzchen und es gibt Glühwein und 

Punsch. Dazu werden Geschichten und Gedichte vorgelesen. Unter 
der Begleitung von Akkordeonmusik sind alle zu singen von advent-
lichen und weihnachtlichen Liedern eingeladen.
Die Gottesdienste am Heiligen Abend und zu Weihnachten:

23.12.23 = Vorabend 4. Advent
9:00 Uhr Hl. Messe in Marienthal
16:30 Uhr Vorabendmesse in Beul
18:00 Uhr Vorabendmesse in Hamm fällt aus!
24.12.13 = 4. Advent
9:00 Uhr Hl. Messe in Marienthal
24.12.23 = Heilig Abend

11:00 Uhr Krippenfeier in Hamm für kl. Kinder und Eltern

Freitag 22.12., 18:00 Uhr ein Orgelkonzert mit Dr. Matthias Drey-
doppel in der Kirche
Die Evangelische Kirchengemeinde Honnefeld sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n Verwaltungsmitarbeiter*in (m/w/d) im 
Gemeindebüro mit 23 Wochenstunden.
Tel. Auskünfte erteilen wir gerne unter der Ruf-Nr. 02634-956707

	■ Evangelische Auferstehungsgemeinde 
Mehren-Schöneberg

Freitag, 15.12.2023: 14:30 Uhr Weihnachtsfeier des Seniorenkreis 
im Ev. Gemeindehaus Schöneberg, Kontakt: Erika Zimmermann, 
Tel. 0170/9744063
Sonntag, 17.12.2023: 10:00 Uhr Gottesdienst der Region zum 3. 
Advent in der Ev. Kirche in Birnbach; 10:00 Uhr Gottesdienst der 
Region in der Ev. Kirche Flammersfeld; 10:30 Uhr Kindergottes-
dienst im Ev. Gemeindehaus Schöneberg
Dienstag, 19.12.2023: 18:00 Uhr Offene Gitarrengruppe im Ev. 
Gemeindehaus Schöneberg; Kontakt Jugendleiter Udo Mandelkow, 
Tel. 0178/2980647
Mittwoch, 20.12.2023: 16:00 Uhr Probe für das Krippenspiel an Hei-
lig Abend in Mehren im Ev. Gemeindehaus Mehren, Kontakt Jugend-
leiter Udo Mandelkow, Tel. 0178/2980647.
Donnerstag, 21.12.2023: 9:30 Krabbelgruppe im Ev. Gemeinde-
haus Schöneberg! Kontakt: Tatjana Reinhard, Tel. 0157/79891621; 
18:00 Uhr Teenkreis im Ev. Gemeindehaus Mehren, Kontakt Jugend-
leiter Udo Mandelkow, Tel. 0178/2980647
Freitag, 22.12.2023: 17:00 Uhr Probe fürs Krippenspiel in der Ev. 
Kirche Schöneberg
Samstag, 23.12.2023: 11:00 Uhr Generalprobe fürs Krippenspiel in 
der Ev. Kirche Schöneberg
Weihnachtsgottesdienste
24.12.2022: 15:30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der 
Ev. Kirche Schöneberg
24.12.2022: 17:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der 
Ev. Kirche Mehren
24.12.2022: 23:00 Uhr Mitternachtsmette in der Ev. Kirche Schöne-
berg, mitgestaltet wird der Gottesdienst vom Frauenchor Mehren.
25.12.2022: 10.:00 Uhr Gottesdienst mit Feier des Abendmahles in 
der Ev. Kirche in Mehren
Neue Wege - Neue Orte!
Da wir all zum Energiesparen aufgerufen sind, möchten auch wir, 
die Ev. Auferstehungsgemeinde Mehren-Schöneberg, unseren Bei-
trag dazu leisten und feiern unsere Gottesdienste in den Wintermo-
naten in unseren Gemeindehäusern. Ausnahme: Heiligabend, Weih-
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Sonntag, 17.12.: 10:30 Uhr Messe
Samstag, 23.12.: 17:00 Uhr Beichtgelegenheit; 18:00 Uhr Messe
Adventsfeier der Frauengemeinschaft
Die Frauengemeinschaft Oberlahr lädt am 15.12.2023 um 15:00 Uhr 
zur Adventfeier ins Pfarrheim Oberlahr ein. Bei Kaffee und Kuchen 
erfolgt eine Einstimmung auf die nahende Weihnachtszeit. Alle sind 
herzlich eingeladen.

	■ Kirchenchor „St. Cäcilia“ Oberlahr
Terminankündigungen und freudiger Dank
Am 24. Dezember 2023 gestaltet der Chor „St. Cäcilia“ die Messe 
zum Heiligen Abend musikalisch aus. Die Weihnachtsmesse in der 
katholischen Kirche Oberlahr beginnt um 17 Uhr.
Zu einem „Weihnachtlichen Singen“ lädt der Chor am 6. Januar 
2024 ebenfalls um 17:00 Uhr in die Pfarrkirche Oberlahr ein. Am 
Tag der Heiligen Drei Könige begrüßen Sie die Kirchenchöre Ober-
lahr und Asbach, die Singgemeinschaft Busenhausen sowie Solis-
tinnen und Solisten zu einem gemeinsamen Konzert zusammen mit 
der Gemeinde.
Wir freuen uns sehr darüber, dass inzwischen immer mehr Sänge-
rinnen und Sänger den Weg zu uns finden und bedanken uns von 
Herzen für die rege Teilnahme an den Proben, dem Chorleben und 
den Auftritten! Herzlichen Dank an die beiden Sängerinnen in Sop-
ran und Alt, die nach langer Zeit den Weg wieder zu uns gefunden 
haben und an die inzwischen sechs Gastsängerinnen und -sän-
ger (Sopran, Alt, Tenor und Bass). Ihr alle seid eine große Bereiche-
rung für unseren Chor!
Der Chor „St. Cäcilia“ wurde 1830 in Oberlahr gegründet. Die künst-
lerisch-musikalische Leitung hat seit 2015 die Seelsorgebereichs-
musikerin Gertud Murr-Roth. Der Chor zählt inzwischen 13 aktive 
und sowie 6 Gastsänger/innen, sowie 4 fördernde Mitglieder. Die 
Probenzeit ist mittwochs, von 20:00 bis 21:30 Uhr im Pfarrheim in 
Oberlahr. Interessierte sind herzlich zu einem unverbindlichen Pro-
benbesuch eingeladen! Ein Einstieg ist ganzjährig möglich.

	■ Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wölmersen KdöR
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten.
Jeden Sonntag um 10:00 Uhr im Gemeindehaus, Hauptstraße 29, 
57635 Wölmersen. Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nicht 
mehr nötig.
Wir bieten auch jeden Sonntag ab 10:00 Uhr einen Livestream des 
Gottesdienstes an. Im Anschluss ist er in unserer Mediathek zu fin-
den.
Nähere Infos dazu, sowie weitere Angebote unserer Gemeinde 
unter:
www.efg-woelmersen.de oder telefonisch bei Gemeindeleiter 
Michael Voigt, Tel. 02681/70942
Ansprechpartner für unsere Krabbelgruppe (mittwochs und don-
nerstags um 9:30 bis 11:15 Uhr):
Katharina Meier, 0174-8037863, Ines Schütze, Tel. 02682/965061
Ansprechpartner für die Royal Ranger (Pfadfinder):
Claudia Schmidt, claudia.schmidt@efg-woelmersen.de

	■ Evangelische freie Gemeinde (EfG) Altenkirchen
Im Hähnchen 19, 57610 Altenkirchen
www.efgaltenkirchen.de
Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein:
Jeden Sonntag um 10:00 Uhr: Gottesdienst, parallel Kinder-
gottesdienst und anschl. Gemeinde-Café (am ersten Sonntag im 
Monat mit Abendmahl, am zweiten Sonntag im Monat mit anschl. 
Mittagessen).
Sonntag, 18:30 Uhr: Jugendkreis (ab 15 Jahre)
Mittwoch, 1./3. Mittwoch/Monat, 8:30 Uhr Gemeinsames Früh-
stück;
Kinderturnen, Gebetstreffen, Hauskreise, Nachmittagstreff für 
Frauen und Männer finden regelmäßig statt.
Weitere Informationen zu regelmäßigen Veranstaltungen und 
zum Glauben an Jesus Christus erhalten Sie bei Thomas Held 
(Gemeindeleiter, Tel. 02681/3340), Nikolaj Lohmann (Pas-
tor, Tel. 0157/88359857), Stefanie Brechlin (Jugendleitung, Tel. 
0157/34638424) und Hans-Günter Schmidts (Stv. Gemeindeleiter, 
Tel. 02681/2868) oder über die Homepage.

	■ FeG Altenkirchen
(Im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland 
KdöR)
Koblenzer Straße 4 (2. Stock)
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten, jeden Sonntag um 
10:30 Uhr.
Informationen unter www.feg-altenkirchen.de
Pastor: Alex Breitkreuz alex.breitkreuz@feg-altenkirchen.de| Tel. 
02681-9845404

	■ Immanuel-Gemeinde Westerwald
Koblenzer-Str. 49, Fluterschen (ehemals Gasthof Koch)
Wir freuen uns, Sie zu unseren Gottesdiensten begrüßen zu dürfen.

15:00 Uhr Krippenfeier auf dem Synagogenplatz
16:00 Uhr Familienchristmette in Altenkirchen mit 
Krippenspiel
18:00 Uhr Christmette in Weyerbusch
18:00 Uhr Christmette in Hamm
21:00 Uhr Christmette in Altenkirchen
22:00 Uhr Christmette in Marienthal

Weihnachten
9:00 Uhr Festmesse in Beul
10:30 Uhr Festmesse in Altenkirchen
10:30 Uhr Festmesse in Hamm

12:00 Uhr Festmesse in Marienthal
2. Weihnachtstag
9:00 Uhr Festmesse in Weyerbusch
10:30 Uhr Festmesse in Altenkirchen
10:30 Uhr Festmesse in Hamm
12:00 Uhr Festmesse in Marienthal

	■ Katholische Pfarreiengemeinschaft 
Horhausen - Neustadt - Peterslahr

Pfarrbüro Neustadt: Tel. 02683/3638
E-Mail: pfarrei.neustadtwied@gmx.de
Homepage: www.pfarrei-neustadt-horhausen-peterslahr.de
Di. 14:00 - 16:00 Uhr, Fr. 10:00 - 12:00 Uhr geöffnet,
Pfarrbüro Horhausen: Tel.: 02687/1050
E-Mail: pfarrei-horhausen@t-online.de
zurzeit nur Do 10:00 - 12:00 Uhr geöffnet,
Samstag, 16.12., Fernthal 17:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 17.12., Neustadt 9:15 Uhr Hochamt; Horhausen 11:00 
Uhr Wortgottesdienst; Neustadt 17:00 Uhr Musik. Abendlob m. Aus-
setz. und sakram. Segen
Dienstag, 19.12., Etscheid 18:00 Uhr Hl. Messe; Horhausen 18:30 
Uhr Gebet für die Kranken
Mittwoch, 20.12., Peterslahr 7:30 Uhr Morgenlob; Horhausen 18:00 
Uhr Bußgottesdienst, anschl. Beichtgelegenheit
Donnerstag, 21.12., Rahms 9:30 Uhr Hl. Messe; Neustadt 18:00 
Uhr Rosenkranzgebet; Horhausen 19:30 Uhr Bibelabend im Kaplan-
Dasbach-Haus
Freitag, 22.12., Neustadt 11:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im 
Josefshaus; Willroth 18:00 Uhr Abendlob mit Taizé-Gesängen

	■ Seelsorgebereich Rheinischer Westerwald
St. Matthias Bruderschaft „Altenwied“
Herzliche Einladung an alle Matthiaspilger:innen und Mitglieder der 
Bruderschaft zu einer Krippenwanderung. Wir treffen uns am 7. 
Januar 2024 um 13:30 Uhr an der Pfarrkirche St.Trinitatis in Ehren-
stein. Nach einer kurzen Andacht und Krippenbetrachtung wan-
dern wir von dort nach Neustadt. Dort halten wir in der Pfarrkirche 
St. Margareta um 15:30 Uhr eine kurze Abschlussandacht. Hierzu 
sind auch alle Mitglieder eingeladen, die nicht mit wandern können 
oder möchten. Anschließend werden wir im Pfarrheim den Nach-
mittag mit Kaffee und Kuchen ausklingen lassen. Gäste sind natür-
lich herzlich willkommen. Um hier planen zu können bitten wir um 
eine verbindliche Anmeldung bis zum 20.12.2023 bei Rita Cremer 
Tel. 02683-7545, Hildegard Börder Tel. 02645/2054, Walter Kick 
Tel. 02683/2513. Auch das Pfarrbüro in Asbach unter der Tel.-Nr. 
02683/43336 nimmt Anmeldungen entgegen.
St. Laurentius Asbach
Das Pastoralbüro St. Laurentius/St. Maria Rosenkranzkönigin
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo, Di, Mi, Do und Fr 9:00 bis 12:00 Uhr; außerdem Di. und Do 
14:00 bis 16:00 Uhr
Tel. 02683-43336/Fax: 43258, pastoralbuero@kkgvrw.de
Internet: www.kkgvrw.de
Samstag, 16.12.: 8:00 Uhr Morgenandacht; 17:45 Uhr Rosenkranz; 
18:00 Uhr Messe
Dienstag, 19.12.: 9:00 Uhr (AS-Krankel) Messe
Mittwoch, 20.12.: 18:00 Uhr Messe; 19:00 Uhr euch. Anbetung
Samstag, 23.12.: 8:00 Uhr Morgenandacht; 17:00 Uhr Beichtgele-
genheit; 17:45 Uhr Rosenkranz; 18:00 Uhr Messe
DRK Kamillusklinik
Freitag, 15.12.: 15:00 Uhr Messe
Samstag, 16.12.: 19:00 Uhr Sonntagvorabendmesse
Sonntag, 17.12.: 10:00 Uhr Messe
Mittwoch, 20.12.: 15:00 Uhr Messe
Freitag, 22.12.: 15:00 Uhr Messe
Samstag, 23.12.: 19:00 Uhr Sonntagvorabendmesse
St. Trinitatis Ehrenstein
Alle Messen finden bis auf Weiteres in der Kapelle in Altenburg 
statt.
Donnerstag, 14.12.: 9:00 Uhr Messe
Sonntag, 17.12.: 9:00 Uhr Messe
Donnerstag, 21.12.: 9:00 Uhr Messe
St. Antonius Oberlahr
Donnerstag, 14.12.: 19:00 Uhr Andacht zum Advent seitens der 
evang. Kirchengemeinde
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rung kamen viele Fragen auf und es ergaben sich tiefe Einblicke in 
eine hochmoderne Fertigungs- und Produktionsstätte.

Daniel Freese (Geschäftsführer Kreisverband und Logistikleiter) bei 
der Werksführung

Im Anschluss daran versammelten sich die Teilnehmer im nahege-
legenen Bürgerhaus in Eichelhardt zum gemütlichen Teil der Ver-
anstaltung. Der Aspekt der Kameradschaftspflege der verdienten 
Kameraden, auch über Verbandsgemeindegrenzen hinweg, war 
dem Kreisverband ein Herzensanliegen.
Der Sprecher des Fachbereichs Rolf Dewitz begrüßte die Teilneh-
mer und freute sich über die überwältigende Resonanz durch die 
Alterskameraden. 
Es zeigt uns, dass wir hier auf einem richtigen Weg sind, und stärkt 
uns für die weiteren Veranstaltungen in den Folgejahren, so Dewitz. 
Auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Ralf Schwarz-
bach begrüßte die Kameraden und Kameradinnen und sprach dem 
Verband lobende Worte für die Initiierung des erstmals im Kreis 
stattgefundenen Treffen.
Das Schlusswort hatte dann der Vorsitzende Volker Hain selbst. Er 
betonte das gerade dieser Fachbereich zu den wichtigsten in der 
Verbandsarbeit gehöre und er sich ebenfalls über die große Teil-
nahme aus fast allen Feuerwehreinheiten freue. Gerade die Kamera-
den und Kameradinnen der Alters- und Ehrenabteilungen haben die 
Feuerwehr in den letzten 30 - 50 Jahren geprägt, gestaltet und sind 
heute Vorbilder für die nächsten Generationen, so Hain.
Noch bis in die späten Abendstunden wurde sich angeregt über ver-
gangene Feuerwehreinsätze, erlebte Ausflüge und viele teils sehr 
amüsante Geschichten aus der langjährigen aktiven Dienstzeit 
unterhalten.
Der Kreisfeuerwehrverband dankte den Sponsoren für die finanzi-
elle Unterstützung der Veranstaltung, der Group Schumacher für die 
Betriebsführung sowie Friedhelm Höller für die Nutzung des Bürger-
hauses mit Worten und Geschenken. Die Teilnehmer und der Kreis-
feuerwehrverband blickten zum Ende auf eine gelungene Veranstal-
tung und sprach sich für eine Wiederholung aus.

	■ Behindertensportgemeinschaft Altenkirchen  
und Umgebung 1970

Am 3. Dezember 2023 traf sich die BSG Altenkirchen zur Advents-
feier im Bürgerhaus in Mammelzen.

Die Mitglieder und Reha-Sportler mit Partnern und Freunden füllten 
mit ca. 70 Personen den von der Ortsgemeinde Mammelzen bereits 
zuvor festlich geschmückten Saal. Nach der Begrüßung durch den 
Vorsitzenden Walter Wagner führte Christa Paulus durch das Pro-
gramm. Es wurden Weihnachtslieder gesungen, Geschichten und 
Gedichte vorgetragen.

Jeden Sonntag um 10:30 Uhr treffen wir uns dazu in Fluterschen.
Weitere Informationen über unsere Gemeinde und alle Veranstaltun-
gen finden Sie unter www.immanuel-westerwald.de.

	■ Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Die Adventgemeinde Altenkirchen, Schillerstraße 
1, Altenkirchen,
feiert jeden Samstag ab 9:30 Uhr Gottesdienst und 

lädt jeden ganz herzlich ein.

	■ City Church Altenkirchen
Seid herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten.
Jeden Sonntag 11:00 Uhr
Freitags: 20:00 Uhr Jugendstunde
Trödelmärkte: 15:00 - 18:00 Uhr
Jeden ersten Freitag im Monat, mit Kaffee und Kuchen, netten 
Gesprächen und einfach mal die Seele baumeln lassen.
Ort: Wilhelmstr. 20, 57610 Altenkirchen
Kontakt:
E-Mail: info@citychurch-altenkirchen.de
www.citychurch-altenkirchen.de
Wir gehören zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden.

	■ Neuapostolische Kirche Gemeinde Altenkirchen
Sonntag, 17.12.2023 (3. Advent): 10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Video- und Telefonübertragung; 12:00 Uhr Jugend-Gottesdienst in 
Limburg (Kirche)
Montag, 18.12.2023: 19.30 Uhr Gesangstunde Gem. Chor
Mittwoch, 20.12.2023: 20:00 Uhr Gottesdienst mit Video- und Tele-
fonübertragung.
Gäste sind herzlich willkommen.
Anschrift: Finkenweg 16, 57610 Altenkirchen.
Nähere Information: siehe Schaukasten am Kirchentor!

Aus Vereinen und Verbänden

	■ Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen
1. Treffen der Alters- und Ehrenabteilungen der 
Feuerwehren war ein voller Erfolg
Die Dienstzeit für Frauen und Männern in den 
freiwilligen Feuerwehren ist in Rheinland-Pfalz 
begrenzt. Mit Erreichen der Altersgrenze von 67 
Jahren oder aus gesundheitlichen Gründen, kön-

nen Feuerwehrangehörige in die Alters- und Ehrenabteilungen 
wechseln. Laut dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes 
Altenkirchen Volker Hain gibt es ca. 280 Kameraden und Kamera-
dinnen in den 41 Feuerwehreinheiten im Kreis Altenkirchen.

Große Beteiligung an dem 1. Treffen der Alters- und Ehrenabteilungen

Genau dieser Personenkreis war zu Gast beim 1. kreisweiten Treffen 
der Alters- und Ehrenabteilungen zu dem Kreisfeuerwehrverband 
am Dienstag, 22.11.2023, nach Eichelhardt eingeladen hatte.
Der Einladung waren 117 Kameraden gefolgt, welche durch den 
Geschäftsführer des Kreisverbandes Daniel Fresse begrüßt wurden.
Auf der Tagesordnung stand eine interessante Betriebsführung bei 
der Group Schumacher. Der Group Schumacher wurde 2020 als 
eine der ersten Firmen im Kreis das Prädikat „Partner der Feuer-
wehr“ verliehen.
So ließ es sich auch die Geschäftsführerin Selina Schumacher nicht 
nehmen, die Gäste zu begrüßen und das Unternehmen in einer 
beeindruckenden Art und Weise vorzustellen. Im Anschluss daran 
verteilten sich die Teilnehmer in 6 Gruppen um anschließend das 
Werk in Eichelhardt zu besichtigen. Bei der ca. 1 1/2-stündigen Füh-



Altenkirchen-Flammersfeld 40 Donnerstag, 14.12.2023

Noah Shady und Luis Schulz brillierten mit hervorragenden Leis-
tungen und teils (durch Überlegenheit) vorzeitig gewinnend mehrere 
Kämpfe hindurch zur Erstplatzierung ihres Pools. Gratulation an alle 
Medallisten!
Des Weiteren betreute Coach Eugen Kiefer noch die Sportlerin eines 
befreundeten Vereins aus Norddeutschland. Hilfscoaches Rika Bau-
lig und Max Morozov unterstützten das Team zusätzlich.
Infos zu einem eben gestarteten Anfängerkurs erhält man unter 
0160 94504797 oder im Internet auf www.sporting-taekwondo.de

	■ Westerwald Gymnasium Altenkirchen
Förderverein investiert in Sport - Trikotspende 
für unsere Schulmannschaften
Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, 
dass wir gerne dem Wunsch nach Förderung 
unserer Schulmannschaften nachgekommen sind 
und die Idee zur Unterstützung durch die Spende 
von Trikots und Hosen von Alexander Stahl, unse-
rem engagierten Sportlehrer und Trainer, stammt. 

Diese Initiative trägt nicht nur zur sportlichen Ausstattung unserer 
Teams bei, sondern symbolisiert auch die starke Verbundenheit zwi-
schen Schule und dem Förderverein. Die symbolische Übergabe der 
Trikots, die die Logos unserer Schule, des Fördervereins und von 
Wällersport tragen, fand mit dem Fußballteam statt.
Seit dieser besonderen Aktion haben sämtliche Mannschaften, die in 
diesen einheitlichen Outfits angetreten sind, keinen einzigen Spiel-
verlust hinnehmen müssen. Dies ist nicht nur ein beeindruckendes 
sportliches Ergebnis, sondern auch ein herausragendes Zeichen für 
den Zusammenhalt und den Stolz unserer Schulgemeinschaft.

Übergabe der Trikots an Schulmannschaft Foto: Torsten Löhr

Nun lassen Sie uns Alexander Stahl zu Wort kommen: „Die Idee, die 
Schulmannschaften mit neuen Trikots auszustatten, entstand aus 
dem Wunsch, nicht nur sportlichen Erfolg zu fördern, sondern auch 
ein Gefühl der Einheit und Identifikation innerhalb unserer Schul-
gemeinschaft zu stärken. Es freut mich besonders zu sehen, wie 
sich diese Initiative positiv auf die Motivation und den Teamgeist der 
Spielerinnen und Spieler auswirkt.“
Die Trikotspende hat nicht nur die sportliche Identität unserer Schul-
mannschaften gestärkt, sondern verdeutlicht auch die positive Wir-
kung von individuellem Engagement innerhalb unseres Förderver-
eins.
Im Namen aller Spielerinnen und Spieler sowie des gesamten Wes-
terwaldgymnasiums möchten wir uns herzlich beim Förderverein für 
die kontinuierliche Unterstützung bedanken. Ihr Engagement macht 
es möglich, solche besonderen Projekte zu realisieren und trägt 
wesentlich dazu bei, dass unsere Schulgemeinschaft zusammen-
wächst.

	■ Herzsportgruppe Altenkirchen
SWR-Beitrag „Zur Sache“ in der Sendung am 16. November
Am 14.11.2023 wurde der Trainingsabend der Herzsportgruppe 
Altenkirchen von einem Fernsehteam des Südwestfunks besucht. 

Die Reportage in „Nachrichten aus dem Heiligen Land“ kam bei den 
Gästen ganz besonders gut an. Nach ein paar kurzweiligen Stunden 
mit Unterhaltung, Kaffee und Kuchen dankte der Vorsitzende allen 
Helfern, verabschiedete die Gäste, wünschte ihnen eine gute Heim-
fahrt und eine besinnliche Adventszeit.

	■ SV Leuzbach-Bergenhausen
Firma Jens Metzler spendet Gewehrstativ für 
Jugendbereich
Die Jugendarbeit ist eine wichtige Säule für den 
SV Leuzbach-Bergenhausen. Die Jugend stellt die 
Zukunft eines jeden Vereins da. Immer freitags ab 
17.30 Uhr trifft sich die Jugend unter Leitung der 
Jugendleiterin Carina Weßler und ihrem Team zum 
Training im Schützenhaus in Leuzbach. Das Schie-
ßen ist für die jungen Vereinsmitglieder immer wie-
der ein gern angenommenes Angebot. Es steigert 

die Konzentrationsfähigkeit und auch die Körperbeherrschung.

 Foto: Torsten Klein

Zur Unterstützung des Jugendtrainings hat die Firma Jens Metz-
ler GmbH nun ein Gewehrstativ gestiftet. Dies sorgt dafür, dass 
das Gewehr gleichbleibend in der Schulter sitzt und es nicht immer 
hochgehoben werden muss. Diese Trainings-, aber auch Wettbe-
werbsunterstützung wurde von allen Teilnehmern begrüßt und der 
Dank ging an Jens Metzler, der beim ersten Einsatz mit dabei sein 
konnte.
Gerne können interessierte Jungen und Mädchen ab dem 6. 
Lebensjahr zu einem Schnuppertraining zu vorgenanntem Termin 
ins Schützenhaus kommen.

	■ SPORTING Taekwondo
Bergischer Löwencup wieder hochkarätig international besetzt 
- Luis Schulz und Noah Shady dominieren ihre Klassen, 9 ande-
re SPORTING Fighter erkämpfen weitere Podestplätze
Taekwondo-Athleten aus den Niederlanden, Großbritannien, Bel-
gien und den Niederlanden kämpften in der Uni-Halle in Wuppertal 
um die Platzierungen in ihren Alters- und Gewichtsklassen. Trainer 
Eugen Kiefer meldete hier eine Auswahl von 14 Sportlern, die teil-
weise beeindruckende Leistung zeigten und eine Medaille erkämp-
fen konnten. Eine Drittplatzierung erreichten Vladimir Sidorov und 
Fabian Kruppa, Silber erkämpften sich am Ende des Turnierta-
ges Silas Anel-Fernandez, Lounis Bechari, Leandra Koch, Darius 
Koch und Vecheslav Stroich. Auch Ronja Maria Jungbluth und 
Amin Bechari standen am Ende mit einer Zweitplatzierung auf dem 
Podest, machten die beiden es sich hier freiwillig schwieriger, indem 
sie in der höheren Altersklasse als der ihnen normalerweise zuge-
wiesenen starteten.
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den am Donnerstag, 14. und Montag, 18. Dezember von 17:00 
bis 18:00 Uhr entgegengenommen. In diesem Theodor-Maas-Haus 
erfolgt dann am Donnerstag, 21. Dezember, die Ausgabe der Kisten.
Fragen beantwortet das Tafelteam unter Leitungsteam.TafelAltenkir-
chen@caritas-rheinsieg.de
Herzenswünsche zum Pflücken - Altenkirchener Tafel bittet um 
Hilfe für Geschenke an Kinder und alte Menschen
Wenn das Budget bereits zu knapp ist, um täglich den Tisch ausrei-
chend zu decken, dann bleibt für andere Wünsche schon gar nichts 
mehr übrig. Deshalb hat das ehrenamtliche Team der Tafel Altenkir-
chen Senioren und Seniorinnen sowie die Kinder der Tafelkunden 
auch in diesem Jahr wieder um einen Weihnachtswunsch gebeten. 
Ihre Wunschzettel hängen ab Freitag, 1. Dezember 2023, in der Wäl-
ler Buchhandlung, Wilhelmstraße 45, in der Fußgängerzone Alten-
kirchen, bei Spielwaren- und Modellbau Flemmer, Wilhelmstraße 
39, in der Landmetzgerei Born, Frankfurter Straße 4, im Haarstudio 
U3, Kölner Straße 24 in Altenkirchen sowie im Getränkemarkt Tod-
emann, Raiffeisenstraße 11 in Weyerbusch aus. Wer einen dieser 
Herzenswünsche ermöglichen möchte, kann einen Wunschzettel 
nach Wahl „pflücken“ und die Geschenke bis Dienstag, 19. Dezem-
ber, am gleichen Ort wieder abgeben.
Besonders freut sich das Wunschbaum-Team zudem über die 
Spende gebrauchter aber gut erhaltender Fahrräder in allen Grö-
ßen sowie Roller, Laufräder, Dreiräder, Inliner und Skateboards, die 
immer wieder auf den Wunschlisten stehen.
Auskunft erteilt das Vorbereitungsteam sehr gerne per Mail unter: 
Leitungsteam.TafelAltenkirchen@caritas-rheinsieg.de

	■ VfL Oberlahr/Flammersfeld, Abteilung Taekwondo
Erfolgreiche Gürtelprüfung der Taekwondo Anfängergruppe
Gleich 17 Anfänger der Taekwondoabteilung des VfL Oberlahr/
Flammersfeld stellten sich am Samstag, 02.12.2023, einer KUP Prü-
fung um den nächsthöheren Gürtelgrad zu erreichen.
Großmeister Mun-Gyo Choi (7. Dan Taekwondo) kam als Prüfer aus 
Bonn hinzu und lobte besonders die gute Entwicklung der Kinder, 
von denen 12 Kinder erst im September diesen Jahres der Abtei-
lung beigetreten sind.

 Foto: VfL Oberlahr/Flammersfeld

Die glücklichen Sportler im Kinderbereich sind: 9. KUP, Weiß-Gelb: 
Mia Dierig, Theresa Hoben, Lensky Höller, Jamie-Lee Klein, Anton 
Fernando Köhler, Darwin Rupp, Finn Luca Schüren, Erik Vainshtein, 
Jackson Maximilian Wirth, Leni Zerfaß, Maja Zerfaß und Illia Zhurba. 
7. KUP Gelb-Grün: Johanna Henke, Aaron Pott, Yannis Pott, Eric 
Rohkamp und Oskar Schliep.
Prüfungsbester war an diesem Tag Anton Fernando Köhler.
Infos unter: info@taekwondo-flammersfeld.de oder 0157-77187088

	■ LandFrauenverband Bezirk Flammersfeld
Weiße Turnschuhe im Contra Kreis Bonn
Der LandFrauenverband Frischer Wind e. 
V. Bezirk Flammersfeld bietet am Donners-
tag, 25. Januar, eine Fahrt zum Contra-
Kreis nach Bonn an. Es wird eine Komödie 
von Renè Heinersdorff gespielt. Die Beset-
zung ist u. a. mit Jochen Busse.
Günther ist ein Phänomen: 75 Jahre alt, 

topfit und kerngesund. Er joggt und rudert, trinkt keinen Alkohol und 
ernährt sich ausgewogen. Nicht um fit zu bleiben, sondern einfach, 
weil er sich so wohl fühlt. Er hat seinem Sohn die Geschäfte über-
geben und lebt im 5. Stock ohne Aufzug ein glückliches, gesundes 
Leben.  Eines Tages kommt sein Sohn Kai zu ihm heraufgestiegen 
und verkündet ihm die Katastrophe: Das Familienunternehmen ist 
pleite, es gibt kein Geld mehr. Kai präsentiert sofort eine „Lösung“: 
Er hat für Günther Pflegestufe 4 beantragt. Und noch ehe Gün-
ther widersprechen kann, steht die Prüferin der Krankenkasse vor 
der Tür. Günther wäre nicht Günther, wenn er diese Herausforde-

Die Herzsportgruppe, als ambulante Reha-Sportgruppe, wurde kurz 
vorgestellt und kleine Ausschnitte aus dem Trainingsabend aufge-
nommen.

Der Beitrag ist in der ARD Mediathek im SWR „Zur Sache“ in der 
Sendung vom 16.11.2023 zu sehen.

	■ Mitgliederversammlung der FWG 
Altenkirchen-Flammersfeld

Vorsitzender Jörg Gerharz konnte zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung nicht nur die eigenen Mitglieder, sondern auch einige Perso-
nen, welche am Eintritt zur FWG interessiert sind, begrüßen. Eben-
falls war der Kreisvorsitzende Hubert Wagner zugegen. Gerharz 
wies darauf hin, dass sich die FWG alleine durch die Mitgliedsbei-
träge finanziert und somit auch auf einen starken Mitgliederstand 
angewiesen ist. Er berichtete von den Besuchen beim Historischen 
Quartier, der Firma Jagotech und der Firma Osterkamp.

 Foto: Dirk Euteneuer

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden die bisherigen Stellen-
inhaber wie folgt in ihren Ämtern bestätigt: Jörg Gerharz 1. Vorsit-
zender, Jürgen Kugelmeier stellv. Vorsitzender, Klaus-Dieter Adrian 
stellv. Vorsitzender, Sascha Schwarzbach Kassierer, Dirk Euteneuer 
Geschäftsführer, Jesko Wentzien Beisitzer, Manfred Berger, Beisitzer.

	■ Caritasverband Rhein-Sieg
Unter dem Christbaum soll niemand 
hungrig bleiben - Altenkirchener Tafel 
bitte um Spende einer Weihnachtskiste
An den Festtagen kommt allerorten beson-
ders Leckeres auf den Tisch. Die Altenkir-
chener Tafel bittet deshalb erneut um die 

Spende einer „Weihnachtskiste“. „Mit dem Inhalt soll im weitesten 
Sinne ein Weihnachtsessen zubereitet oder die Festtage ein wenig 
weihnachtlich gestaltet werden können, wie wir es uns alle wün-
schen“, erklärt Ute Anna Weber, Koordinatorin des Tafelteams. Gut 
verpackte, ungekühlt haltbare Lebensmittel wie etwa Konserven mit 
Gulasch oder Rouladen, Dauerwurst, Plätzchen Kaffee, Tee, Nudeln 
oder Klöße aus der Packung sind da sehr willkommen, auch Seife, 
Kerzen oder ein Schokonikolaus werten die Kisten festlich auf. Und 
dazu sehr gerne ein kleiner, persönlicher Gruß der Spendenden. 
Damit das Team die Gaben so vorsortieren kann, dass Alleinerzie-
hende, Senioren oder große Familien einen für sie passenden Inhalt 
erhalten, bitten die Ehrenamtlichen zudem darum, der offenen und 
möglichst ein wenig stabilen Kiste eine Liste über die eingepackten 
Waren beizulegen. Alkohol sollte nicht enthalten sein.
Die Weihnachtskisten können jeweils montags oder dienstags von 
8 bis 13 Uhr im Katholischen Pfarrheim, Rathausstraße 7, abgege-
ben werden. Im dem evangelischen Gemeindehaus Theodor-Maas-
Haus, Wilhelmstraße 6, Eingang Schlossplatz, werden die Spen-
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Auch ein Besuch beim traditionellen Krippenmarkt mit zahl- und 
variantenreichen Krippenmodellen, handgefertigt von einer Vielzahl 
von Ausstellern, hob sich erfreulicherweise vom Einerlei vieler ande-
rer Weihnachtsmärkte ab. In den liebevoll geschmückten Holzbuden 
auf dem Kapellenplatz fanden sich viele nachhaltig gefertigte Klei-
dungsstücke und Gebrauchsgegenstände. Eine selten zu sehende 
lebende Krippe präsentierte sich dem staunenden Publikum.
Ein Weihnachtsmarkt „der etwas anderen Art“ in nicht alltäglicher 
Atmosphäre. Hierdurch wurde den Besuchern aus Rott stimmungs-
voll ein besonderer weihnachtlicher Eindruck mit auf den Heimweg 
gegeben.

	■ Brodverein 2019 Weyerbusch
Bilderbuchkino und Adventsbasteln machten Freude - Wieder-
holung am 3. Advent
Für Kinder ist der Advent eine besonders spannende Zeit. Um ihr 
noch ein weiteres Highlight aufzusetzen, hatte der Brodverein 2019 
alle Kinder aus Weyerbusch und Umgebung zu einem Bilderbuch-
kino und Adventsbasteln in seinen Gasthof Zur Post eingeladen.

Weihnachtsengel Becca begrüßte 
die Kinder im „grünen Salon“, 
dem Gesellschaftszimmer des 
Gasthofs, der sich durch liebe-
volle Raumdeko in eine Weih-
nachtslandschaft verwandelt 
hatte. Sie zu entdecken, versüßte 
die kurze Wartezeit bis zum Start 
des Bilderbuchkinos „Max freut 
sich auf Weihnachten“, gelesen 
vom Engel Becca. Bei Kinder-
punsch und Plätzchen machte 
auch das Basteln mit Salzteig den 
15 Kindern im Alter zwischen 
neun Monaten und 12 Jahren viel 
Spaß. Zum Schluss bekam noch 
jedes Kind einen Schokonikolaus 
und ein Bastelset für zu Hause mit 
auf den Weg.

Kinder, Mamas, Papas und Omas waren angetan von dem kosten-
losen Angebot für kleine und größere Kinder.
Am Sonntag, 17. Dezember, 16:30 Uhr, gibt es eine zweite Gele-
genheit, Bilderbuchkino in der „Post“ zu erleben: Diesmal erfahren 
die Kinder „Wie Wiesel Weihnachten feiern“. Das Orgateam und der 
Brodverein würden sich über viele Anmeldungen an anfrage@brod-
verein.de freuen. Die Erwachsenen kommen an diesem Tag zum 
Adventssingen ab 17 Uhr dazu. Wie immer werden zu Instrumen-
talbegleitung die bekanntesten Weihnachtslieder gesungen. Neben 
Glühwein und Plätzchen gibt es auch Texthefte, sodass jeder vor-
beikommen und mitsingen kann. Herzliche Einladung!
Große Freude beim Westerwald-Verein und in der Region:

	■ Ewiges Eis bei Dornburg  
zum Naturwunder 2023 gewählt

Der Sieg des Ewigen Eises bei Dornburg bei der 
Wahl zum Naturwunder 2023 von Deutschland 
schlägt nicht nur in der ganzen Region hohe Wel-
len, sondern hat noch einen ganz anderen Effekt: 
Auch vielen Westerwäldern ist durch die Aktion 
überhaupt erst bewusst geworden, was für ein sel-
tenes Naturphänomen es damit im Westerwald 
gibt. Immerhin: Mit 20,2 Prozent (5337 Stimmen) 

hat sich das Ewige Eis bei der Wahl zum „Naturwunder des Jahres“ 
eiskalt gegen die Konkurrenz von acht weiteren Kandidaten durch-

rung nicht annehmen würde. Aber diesmal gerät selbst er an seine 
Grenzen… Die Karten in einer guten Preiskategorie werden vorbe-
stellt. Die Karten einschließlich Bustransfer betragen 55,00 Euro/
Mitglieder und 61,00 Euro/Nichtmitglieder. Abfahrt ist im Clubbus 
um 18:00 Uhr ab Bürgerhaus Flammersfeld. Die Rückfahrt fin-
det unmittelbar im Anschluss nach Theaterende statt. Verbindliche 
Anmeldungen nimmt Silvia Weingarten unter Tel. 02685/8383 oder 
landfrauen.flammersfeld@gmx.de an.

	■ FFC Hilgenroth
Einladung Jahreshauptversammlung 2023
... am Freitag, 29.12.2023, um 19:30 Uhr, findet im Sonnenhof in Hil-
genroth die Jahreshauptversammlung 2023 statt. Hierzu laden wir 
recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; 2. Genehmigung der 
Tagesordnung; 3. Totengedenken; 4. Protokoll der letzten Jahres-
hauptversammlung und Verlesen des Geschäftsberichtes; 5. Kas-
senbericht; 6. Bericht der Kassenprüfer; 7. Spielbericht; 8. Wahl 
eines Versammlungsleiters; 9. Entlastung des Vorstands; 10. Neu-
wahlen; 11. Planungen für 2024; 12. Verschiedenes
Für einen kleinen Snack und Getränke ist gesorgt. Auf eine rege Teil-
nahme würden wir uns freuen.

	■ Einladung Weihnachtsfeier 2023
Am Samstag, 16. Dezember 2023, um 
17:00 Uhr laden die Vereine „Wir in Wann-
misch e.V.“ und die „Jugendfreunde Ober-
wambach e.V.“
in die evangelische Kirche zu Oberwam-
bach ein, wo auch der Nikolaus, wie in den 
Jahren zuvor, seine Gaben und Geschenke 
an die Kinder verteilt.

Im Anschluss an die Weihnachtsfeier möchten wir gemeinsam zu 
einem gemütlichen Beisammensein in unser Gerätehaus einkehren. 
Wir würden uns freuen, viele Gäste dort begrüßen zu dürfen.

	■ Dorfgemeinschaft schmückte den Weihnachtsbaum
Am Vorabend des 1. Advent wurde am 
Gemeindehaus in Peterslahr der Weih-
nachtsbaum geschmückt. Die Dorfgemein-
schaft hatte eingeladen und viele Gäste 
wärmten sich am Feuer und genossen 
Glühwein, Siedewurst und eine kräftige, 
selbst hergestellte „Storchensuppe“. Die 
Kinder schmückten den Baum und hatten 
viel Spaß dabei. Die Spendenbox füllte sich 

im Lauf des Abends, der Verein hat beschlossen, die Kinderkrebs-
hilfe Gieleroth e.V. zu unterstützen.

	■ Rotter für Rott
Kevelaerer Krippenmarkt beeindruckte 
Rotter Reisegruppe
Die Fahrt nach Kevelaer am Niederrhein 
zum dortigen Krippenmarkt hat sich für eine 
Gruppe des Bürgervereins „Rotter für Rott“ 
durch den hohen Erlebniswert gelohnt. Die 
Altstadt des seit 1642 traditionellen Wall-

fahrtsortes war mit viel Liebe zum Detail in eine vorweihnachtliche 
Atmosphäre eingetaucht und versetzte die Reisegruppe schnell in 
Festtagsstimmung. Jürgen Hanke aus der Seniorengruppe des Ver-
eins erklärte bei einem Stadtrundgang fachkundig die zahlreichen 
Sakralbauten, u.a. Marien Basilika und die Gnadenkapelle. Der 
hochwertig künstlerisch gestaltete Innenraum und die Bronzepor-
tale der Wallfahrtskirche hinterließen bei den Rottern einen nachhal-
tigen Eindruck. Ebenso die mit 135 Registern ausgestattete romani-
sche Orgel, die zu den größten der Welt gehört.

Eine gut gelaunte Rotter Reisegruppe präsentierte sich vor der Gnaden-
kapelle in Kevelaer zum Gruppenfoto. Foto: Rotter für Rott e.V.
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	■ Wende in der Migrationspolitik?
Die Einigung zwischen Bund und Ländern ist ein erster wichtiger 
Schritt und ein wichtiges Signal, dass Bund und Länder die Mig-
rationspolitik neu ordnen wollen. Die getroffenen Vereinbarungen 
(Einführung einer Bezahlkarte zur Vermeidung sog. „Pull-Effekte“, 
die Beschleunigung der Asylverfahren und die Ausweitung der Zeit-
spanne bis zum Bürgergeldbezug auf 36 Monate) müssen jetzt 
schnell umgesetzt werden. Die Landesregierung hat die schwierige 
Situation der Städte und Gemeinden erkannt und wird den Kommu-
nen die Bundesmittel weitergeben und darüber hinaus einmalig 200 
Mio. € zur Verfügung zu stellen, die die Städte und Gemeinden auch 
dringen benötigen. Das rheinland-pfälzische Finanzierungssystem 
Fluchtaufnahme muss aber auf der Agenda bleiben, denn die wei-
tere Entwicklung des Fluchtgeschehens ist ungewiss. Wichtig ist 
zudem, dass die Kommunen bei der Mammutaufgabe Unterbrin-
gung und Integration unterstützt werden. Gerade eine gescheiterte 
Integration wird dem Staat am Ende ein Vielfaches mehr kosten.

gesetzt. Insgesamt stimmten 26.364 Naturbegeisterte aus ganz 
Deutschland für einen der neun zur Wahl stehenden Kandidaten ab. 
Damit ist die von der Heinz-Sielmann-Stiftung und dem Deutschen 
Wanderverband organisierte Publikumswahl auch mit einem Teil-
nehmerrekord zu Ende gegangen.
„Mit dem Ewigen Eis im Westerwald hat in diesem Jahr ein Natur-
wunder gewonnen, das diesem Titel alle Ehre macht“, sagt Fritz 
Brickwedde, Vorsitzender des Stiftungsrates der Heinz-Sielmann-
Stiftung: „Wer hätte gedacht, dass es Permafrost nicht bloß im 
hohen Norden, sondern auch mitten in Deutschland gibt?“
Und Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderver-
bandes, erklärt: „Wir gratulieren dem Westerwald-Verein, der das 
Ewige Eis als Kandidaten ins Rennen geschickt hat. Der Wester-
wald bietet als Wander- und Urlaubsregion noch viele faszinierende 
Naturschauplätze, die das ganze Jahr über einen Besuch wert sind.“

Der Eisberg an der Dornburg im 
Westerwald ist von außen eigent-
lich unspektakulär anzuschauen. 
Doch in dem frisch gewählten 
Naturwunder Deutschlands hält 
sich unter der Blockhalde auch im 
Sommer Eis. Foto: Markus Müller/
Westerwald-Verein
„Es freut mich und den Wester-
wald-Verein sehr, dass das Ewige 
Eis bei Dornburg zum Naturwun-
der des Jahres 2023 gewählt 
wurde“, macht Landrat Achim 
Schwickert als Vorsitzender des 
WWV deutlich. „Der Sieg und die 
damit verbundene Berichterstat-
tung helfen uns, den Westerwald 
und seine Schönheiten überregi-
onal bekannter zu machen. Aller-

dings wäre das nicht ohne die Unterstützung der Westerwälderin-
nen und Westerwälder möglich gewesen, die so fleißig für das 
Wäller Naturwunder abgestimmt haben.“
„Als Fachbereichsleiter Natur- und Umweltschutz des Westerwald-
Vereins (der WWV hatte das Ewige Eis ins Rennen gebracht hatte) 
freut es mich natürlich ganz besonders, dass ein Naturwunder aus 
unserem Vereinsgebiet zum Naturwunder Deutschlands des Jahres 
2023 gewählt wurde“, zeigte sich Hartmut König zu Recht stolz. „Mit 
dieser Wahl sollte auch ein Augenmerk auf versteckte Naturwunder 
in Deutschland gelenkt werden, die noch längst nicht jeder Natur-
freund und Wanderer, selbst in unserer Region, kennt“, stellte auch 
er fest. Und weiter: „Als wir vom Vorstand des WWV uns entschie-
den, das Ewige Eis ins Rennen zu schicken, hätte ich noch nicht 
damit gerechnet, dass dies auf so große Resonanz stößt. Denn das 
eigentliche Naturwunder ist in der Tat versteckt, weil es sich über-
wiegend im Boden und nicht sichtbar abspielt. Der Wanderer merkt 
es nur indirekt daran, dass man sehr lange in den Eingangsstollen 
Schnee und Eis erkennen kann und im Sommer dort ein erfrischen-
der, kalter Luftzug zu spüren ist. Vielleicht regt gerade diese Wahl 
auch dazu an, sich mit der Thematik der Permafrostböden in Sibi-
rien, Alaska und Kanada im Zusammenhang mit dem dramatischen 
Klimawandel zu beschäftigen“, hofft der Umweltschutzmann. Die 
Wanderungen, die der Fachbereichsleiter Wandern des WWV, Rai-
ner Lemmer, zu diesem Naturwunder geplant und geführt hat bezie-
hungsweise auch im nächsten Jahr wieder anbieten wird, bewie-
sen, dass das Ewige Eis – eingebunden in attraktive Wanderwege 
– ein absolut lohnendes Ziel für Naturfreunde und Wanderer sei und 
den Titel „Naturwunder Deutschlands“ verdient habe. „Dieses Wan-
derangebot ist dann zugleich ein Dankeschön an all die vielen, die 
ihre Stimme für dieses außergewöhnliche Naturphänomen gegeben 
haben“, so König für den WWV.
Der Bürgermeister der hessischen Großgemeinde Dornburg, in 
deren Gemarkung das Ewige Eis liegt, Andreas Höfner, zeigte sich 
über diesen Erfolg mehr als erfreut: Er geht davon aus, dass das 
Naturwunder 2023 den Namen Dornburg ins ganze Bundesgebiet 
tragen wird. Die Gemeinde werde jetzt dafür sorgen, dass noch 
stärker auf das Naturphänomen hingewiesen wird. Höfner wies 
zudem darauf hin, dass das Ewige Eis auch an die Nassau-Wäller-
Radrunde angebunden ist.
„Ein Wahnsinnsergebnis für den Westerwald“, freute sich die 
Geschäftsführerin der Westerwaldtouristik, Maja Büttner. „Doch das 
darf uns nicht ruhen lassen. Jetzt müssen wir gemeinsam mit den 
lokalen Touristikern schauen, wie das Ewige Eis noch besser ver-
marktet, erreicht und auch mit anderen Angeboten, wie zum Bei-
spiel der Gastronomie, verknüpft werden kann. Als eine erste Idee 
schwebt Büttner die Installation eines „Kleinen Wäller“ vor. Also ein 
recht kurzer Rundweg, der das Naturphänomen einschließt.
Jetzt plant die Sielmann-Stiftung aber zuerst einmal eine offizi-
elle Preisübergabe mit dem WWV. Man hofft, dass das noch in die-
sem Jahr klappt, so der Pressesprecher der Organisation, Florian 
Amrhein.

Am 20.12.2023 werde  
ich 99 Jahre alt.
Aus gesundheitlichen  
Gründen bitte ich von  
Hausbesuchen abzusehen.

Erna Jung
Busenhausen

9999

Kita-Kinder schmückten Weihnachtsbaum  
in der Sparkasse Altenkirchen

Zum ersten Advent wurde der Weihnachtsbaum in der Sparkas-
se Westerwald-Sieg in Altenkirchen von Kindern des katholischen 
Kindergarten St. Jakobus aus Altenkirchen geschmückt. Zusätz-
lich zur obligatorischen Spende zum Dank der Sparkasse an die 
Kindertagesstätte erhielten alle Kinder Plüschtiere, Buntstifte und 
nach getaner Arbeit Erfrischungsgetränke. 

Auf dem Foto von links: Uwe Asbach, Leiter Beratungs-Center 
Altenkirchen, Marina Spitzer,  Beraterin Sparkasse Altenkirchen; 
Brigitte Müller, Leiterin der Kita und Erzieherin Simone Dahm zu-
sammen mit den fleißigen Kindern. 

(Foto: Sparkasse Westerwald-Sieg)

- Anzeige -

Geburtsanzeigen online aufgeben: anzeigen.wittich.de
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www.ferienpark-lenz.de

URLAUB
Inmitten des traumhaften Landschaftsschutz-
gebiets der Mecklenburgischen Seenplatte 
befindet sich der wunderschöne Ferienpark 
Lenz, direkt am Plauer See. 
Mit rund 30 individuellen Ferienhäusern 
bietet er die passende Unterkunft für jeden 
Anspruch. Für Einzelpersonen und Familien 
mit 2 bis 4 Personen stehen zahlreiche Ferien-
wohnungen zur Verfügung, für eine größere 
Gäste-Anzahl gibt es Häuser für bis zu 
12 Personen. Alle Unterkünfte sind 
hochwertig gestaltet und ausgestattet. 
Willkommen in Ihrem Urlaub vom Alltag. 

 

Plauer Seeblick
17213 Malchow
Tel. 0152 08529030
urlaub@ferienpark-lenz.de

FERIENPARK LENZ

Jetzt buchen!

Herzlich willkommen im 

Adventideen aus salzglasiertem Steinzeug
Weihnachtlicher WerksverkaufWeihnachtlicher Werksverkauf

Tel. 02624 7182
Fax 02624 4399

info@girmscheid.de
www.girmscheid.de

Rheinstraße 41
56203 Höhr-Grenzhausen

Dienstag bis Freitag 10 - 17 Uhr
Samstag   9 - 14 Uhr 

Wegbeschreibung:
Von der A48 aus kommen Sie in den ersten 

Kreisverkehr, den Sie bitte links verlassen. 
Am nächsten Kreisverkehr fahren Sie rechts und 

kommen wieder in einen Kreisel.
Hier bitte geradeaus auf die Umgehungsstraße 
Richtung Vallendar (Fachhochschule).
Danach fahren Sie wieder links in den Ort hinein.
Am Zebrastreifen gegenüber der Fachhochschule 
sehen Sie schon unsere Werksverkauf-Hinweis-

tafel.
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Wichtige Informationen der EAM für Hausbesitzer, 
die eine Photovoltaikanlage planen
Falls Ihre Immobilie über den klassi-
schen Freileitungsnetzanschluss mit 
Strom versorgt wird (4 bis 6 einzelne 
Adern, s. Abb.), bitten wir Folgendes 
zu beachten:

1. Vor Montagebeginn einer Photovol-
taikanlage auf dem Dach müssen 
die Drähte der klassischen Freilei-
tung und die Anschlussklemmen am 
Dachständer mit Schläuchen und 
Abdecktüchern durch die EAM Netz 
isoliert werden, um die Monteure bei 
der Montage der Photovoltaikanlage 
vor Stromschlägen bei evtl. Berüh-
rungen zu schützen. Die Isolierungen 
müssen nach Beendigung der Mon-
tagearbeiten wieder entfernt werden.

2. Nach Verlegung der Photovoltaikmo-
dule müssen der Dachständer, ein 
eventueller vorhandener Anker oder 
eine Strebe noch auf direktem Weg von 
der Dachseite aus erreichbar sein auf 
der sie errichtet wurden (siehe Abb.). 

Dies gilt auch für den Freileitungs-
netzanschluss, der wie ein dickes 
verdrilltes Kabel aussieht.

Dies hat folgenden Hintergrund:
• Die Abdichtungen des Dachständers, 

des Ankers oder der Strebe müssen 
frei zugänglich bleiben, um eventuell 
notwendige Abdichtungen erneuern 
zu können.

• Eine Störung an den Klemmen der 
Hauseinführung kann nur bei direktem 
Zugang beseitigt werden.

Wenn Sie Fragen dazu haben, sprechen 
Sie uns einfach an oder vereinbaren 
Sie einen Termin.

Wiesenstraße 2
57537 Wissen
Telefon: 02742 91308-0

- 
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Gerade keinen 
Flaschengeist 
zur Hand?

Weil’s um mehr als Geld geht.

Wünsche erfüllen geht auch einfacher: 
mit PS – der Lotterie der Sparkasse.
Und das gleich dreifach: Sparen, gewinnen, Gutes tun – 
ein Los für alles. Jetzt PS-Lose kaufen und Wünsche erfüllen.

ps-sparen.de – die Lotterie der Sparkasse

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur Spielsucht, Prävention und 
Behandlung unter www.bzga.de und bei jeder Sparkasse. Gewinnchance: Mindestgewinn 1:10 – Hauptgewinn 1:1,9 Mio.
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Der neue 
Musterkatalog

ist da!
Glückwünsche & Grüße

Geburt & Danksagung
Hochzeit & Jubiläum – 

für jede Feierlichkeit 
die passende Anzeige!

Rufen Sie uns an:

02624 911-0
Gerne senden wir 

Ihnen den Musterkatalog 
kostenlos per Post zu.

57639 Rodenbach 

Holunderweg 8  

T: 0 26 84 - 97 76 75 

www.moldovany.de

• Klassische Massage
• Wirbeltherapie nach Dorn 
• Kopfschmerz- und  
   Migräne-Therapie

• Energiemassagen & Reiki
• Fußreflexzonentherapie 
• Büromassageprogramm
• Geschenkgutscheine

Fassadenbeschichtung    Tapezieren    Malerarbeiten aller Art

Wenn´s gut werden muss!
Tel. 0 26 85 / 98 66 20

www.maler-diels.de

Malerwerkstätte Diels
seit 1898

Immobilienverkauf  
Vermietung 
Verwaltung 
Finanzierung 
Wertermittlung 
Energieausweiserstellung

www.immobilien-hester.de

kompetent - fair - zuverlässig

Inhaber Andreas Hester

Behringstraße 17 
57537 Wissen

Tel. 02742 - 911064

Unsere Mitte – die EAM-Vorteilswelt für positive Energie 
Jetzt einen regionalen Vorteil nutzen und ein kleines Weihnachtsgeschenk gratis erhalten

- Anzeige -

Wer ist bei uns in der Mit-
te Deutschlands der beste 
Energieversorger? Ganz ein-
fach: unsere Region selbst! 
Sie versorgt uns mit Ener-
gie! Eine Wanderung in der 
Natur. Unsere Obstwiesen 
und Felder. Gesundes Essen 

aus der Region. All das lädt 
unsere Batterien wieder auf.
In der EAM-Vorteilswelt  
Unsere Mitte finden EAM-
Kunden zahlreiche Freizeit-
tipps, Vereine und Initiativen 
oder nachhaltig produzie-
rende Unternehmen aus der 

Region, mit denen sich ver-
brauchte Energie zurückge-
winnen lässt. Und das Beste 
daran ist: EAM-Kunden ge-
nießen bei vielen Partnern 
exklusive Vergünstigungen, 
können an Gewinnspielen 
teilnehmen und sich aus-

gewählte Prämien sichern.  
Dabei steht eine vielseitige 
Auswahl unter anderem in 
den Kategorien Meine Ener-
giewende, Naturerlebnisse, 
Kultur & Events sowie Essen 
& Genuss zur Verfügung. 

Ganz gleich ob Kanu- oder 
Fahrradfahren, leckeres 
Essen aus der heimischen 
Fleischerei oder ein Fami-
lienausflug in den Tierpark 
– es gibt für Jede und Jeden 
viel zu entdecken. 

Wer als EAM-Kunde bis 
zum 24. Dezember einen 
von zahlreichen regionalen 
Vorteilen in Anspruch nimmt, 
erhält neben der Vorteils-Er-
sparnis zudem noch ein klei-
nes Weihnachtsgeschenk.

Klicken Sie doch auch mal 
unter www.EAM.de/Unsere-
Mitte vorbei und erkunden 
Sie die EAM-Vorteilswelt 
Unsere Mitte. Es lohnt sich! 

In drei Schritten zu Ihrem persönlichen Unsere Mitte Vorteil:

Unsere Mitte Vorteil 
auswählen
Ob Naturfreund oder Feinschmecker, Ob Naturfreund oder Feinschmecker, 
in der Unsere Mitte Vorteilswelt ist für 
jeden etwas dabei.  Stöbern Sie in der 
Unsere Mitte Vorteilswelt und wählen 
Sie sich Ihre favorisierten 
Kundenvorteile aus.

Unsere Mitte Vorteil 
beantragen
Um Ihren persönlichen Vorteil zu Um Ihren persönlichen Vorteil zu 
erhalten, müssen Sie Kunde der EAM 
Energie sein und in unserem 
Bestandskundenportal registriert sein. 
Geben Sie Ihre persönlichen Daten und 
Ihren Benutzernamen aus dem 
Bestandskundenportal im Antrags-
formular ein. Nach Prüfung Ihrer Daten formular ein. Nach Prüfung Ihrer Daten 
erhalten Sie eine E-Mail mit weiteren 
Informationen.

Unsere Mitte Vorteil 
einlösen
Aus der E-Mail können Sie weitere 
Informationen entnehmen und Ihren 
Vorteil direkt bei unseren 
Partnerunternehmen einlösen. Wir 
wünschen Ihnen viel Vergnügen!
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Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!
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günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenJetztgünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

■  Mehr als 8.500 eigene Verteiler.   ■  In 11 Bundesländern vertreten.    ■  Kontrollierte Verteilung.
Verteilung. Zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können.  verteilung.wittich.de

GOLD -SILBERSCHMUCK

ZAHNGOLD
  SILBERBESTECK

MÜNZEN ALLER ART

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit
Gold verkaufen zu Bestpreisen

WIR KAUFEN

VEREINBAREN SIE HEUTE NOCH EINEN TERMIN

Goldankauf

✓

✓

✓

✓

heit

AUFEN

SOFORT BARGELDSSOOFFOORRTT BBAARRGGEELLDD

GOLD & SILBERBARREN
ROLEX UHREN

✓

✓

MÜNZEN ALLER ART GOLD - SILBERSCHMUCK ZAHNGOLD

GOLD & SILBERBARREN SILBERBESTECK ROLEX UHREN

Tel.: 0151 68839338
Dieter AlbrechtDieter Albrecht

Albrecht

Vorteile aus der 
Region genießen!

+ GRATIS +
Geschenk zur 

Weihnachtszeit sichern 
solange der Vorrat reicht!

Unsere Mie Vorteilswelt
Exklusiv für EAM-Kunden!

In der Unsere Mitte Vorteilswelt ist für jeden etwas dabei. 
Jetzt QR-Code scannen und einen von vielen regionalen 
Kundenvorteilen auswählen.
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Wichtige Information für unsere

Leser und Interessenten.

LINUS WITTICH Medien KG - Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Mitteilungsblatt der
VG Altenkirchen-Flammersfeld.
Anzeigen-Annahmeschluss
beim Verlag Montag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Redaktions-Annahmeschluss 
bei der Verwaltung
Donnerstag, 18.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
Annelieses Tabak & Schreibwaren Weyerbusch
Wolfgang Scharenberg
Kölner Str. 3, 57635 Weyerbusch
Telefon: 02686 9875087, Fax: 02686 9875088

Tabak - Zeitschriften - Lotto 
Carmen Stangier
Marktstraße 11, Altenkirchen, Telefon: 02681 5321

Sie erreichen uns:
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 15.45 Uhr

Telefon-Verzeichnis: 02624 911-
Anzeigenannahme Familienanzeigen Tel. 110
Annahme private Kleinanzeigen Tel. 111
Rechnungserstellung Tel. 211
Redaktionelle Beiträge Tel. 191
Zustellung Tel. 143

E-Mail-Verzeichnis
Anzeigenannahme Redaktion
anzeigen@wittich-hoehr.de mitteilungsblatt@vg-ak-ff.de
Rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de zustellung@wittich-hoehr.de

Ihr Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung
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Henry Kleinke
Medienberater
Mobil 0171 4960181
h.kleinke@wittich-hoehr.de

Kathrin Lauff
Verkaufsinnendienst
Tel. 02624 911-223
k.lauff@wittich-hoehr.de

Ein Licht ist ausgegangen,
aber es ist nicht erloschen,

denn tot ist nur, wer vergessen wird.
Ernest Hemingway

† 16. November 2023

Rotraud 
Hütt

Familie Heike Hütt
Familie Dolf Frank

In liebevoller Erinnerung

Weyerbusch, im Dezember 2023

Allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten und 
ihre liebevolle Anteilnahme auf 
so vielfältige Art zum Ausdruck 

brachten, danken wir von Herzen.
Ein besonderer Dank gilt den 

Nachbarn und Freunden für die 
wertvolle Unterstützung sowie

Irina für die fürsorgliche Pflege.

Danksagung

Koblenzer Str. 32 • 57614 Fluterschen
E-Mail: uwe_buerger@t-online.de

Tel. (0 26 81) 98 29 947
Mobil: 01 70 - 38 44 766 

Christa Henn
geb. Lüscher

* 26. Januar 1943   † 29. November 2023

Wir wollen nicht trauern, 
dass wir Dich verloren, 
sondern dankbar sein, 

dass wir Dich gehabt haben.

57635 Mehren, früher Berod

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Kreis statt.

In stiller Trauer
Roswitha Guddat



Altenkirchen-Flammersfeld 49 Donnerstag, 14.12.2023

Werner Braun
* 8. 7. 1951       † 6. 11. 2023

Altenkirchen, im Dezember 2023

Es ist schwer, einen geliebten Menschen für 
immer zu verlieren, aber es tut gut zu erfahren,

wie viel Liebe, Freundschaft und Wertschätzung 
unserem lieben Werner geschenkt wurde.

sagen wir im Namen der Angehörigen allen, 
die sich in Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 

zum Ausdruck brachten und gemeinsam 
mit uns Abschied nahmen. 

Besonders Carmen Neuls für die einfühlsame 
Traueransprache, Bestattungen Spahr für die 
würdige Gestaltung der Trauerfeier und dem 

Team des Haus Sonnenhang in Mehren 
für die gute Betreuung.

Herzlichen Dank

Du bleibst in unseren Herzen.
Ilse

Anke und Guido
Susanne und Michael mit Felix

Ralf und Karin mit Etta und Lissa
Hans-Arnold und Judith mit Kindern

sowie alle Anverwandten

In Liebe nehmen wir Abschied von

* 6.5.1943        † 4.12.2023
Armin Supenkämper

56593 Horhausen, In der Hohl 22

Nichts stirbt, was in Erinnerung bleibt.
Was bleibt ist deine Liebe und deine Jahre voller Leben

und das Leuchten in den Augen aller, die von dir erzählen.

Der Trauergottesdienst findet am Montag,
18. Dezember 2023, um 10.30 Uhr in der

evangelischen Kirche in Flammersfeld statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Statt Karten!
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Start und Ziel im pfälzischen Bockenheim (Landkreis Bad Dürkheim). Die 
anspruchsvollen Laufstrecken führen durch die reizvolle Landschaft des  
Weinbau-, Urlaubs- und Naherholungsgebietes Deutsche Weinstraße. Durch 
romantische Weindörfer, hin zum Dürkheimer Riesenfass, vorbei an 2.000 Jahre 
alten Zeugen der Weingeschichte und wieder ins Land der Leininger Grafen.

Elf Verpflegungsstellen (einschl. Start und Ziel) an denen selbstverständlich auch 
Pfälzer Wein angeboten wird. 

In den Gemeinden an der Laufstrecke präsentieren sich die Sport- und                     
Kulturvereine den LäuferInnen sowie den Zuschauern und werden die erwarte-
ten 30.000 Gäste bestens mit Pfälzer Spezialitäten, Weinen und spritzig frischen 
Jahrgangssekten bewirten.   

Veranstalter: Landkreis Bad Dürkheim
Ausrichter: TSV Bockenheim | TSG Grünstadt
Start & Ziel: Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim
Startzeit:  10:00 Uhr Marathon, Duo-Marathon und Halbmarathon

Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Marathon Deutsche Weinstraße
Philipp-Fauth-Straße 11 · 67098 Bad Dürkheim 
Telefon: 06322 961-1015 (ab 14:00 Uhr)

  
  info@Marathon-Deutsche-Weinstrasse.de
  www.Marathon-Deutsche-Weinstrasse.de
  facebook.com/MarathonDeutscheWeinstrasse

INFOS & ADRESSE

DURCHSTARTEN – MITMACHEN – DABEI SEIN!
Lauferlebnis Deutsche Weinstraße
DURCHSTATAT RTEN – MITMACACA HEN – DABEI SEIN!
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mit Duo- & Halbmaraaathon
mit Duo- & Halbmarathon

präsentieren sich die Sport- und                     präsentieren sich die Sport- und                     

13. Marathon
Deutsche Weinstraße

07.04.2024
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Weihnachtsbaum
 Nordmanntanne premium

125 bis 300 cm

Samstags bis 16.00 Uhr nur 
Weihnachtsbaumverkauf!

WeihnachtsbaumWeihnachtsbaum
Nordmanntanne premiumNordmanntanne premium

125 bis 300 cm125 bis 300 cm

Samstags bis 16.00 Uhr nur Samstags bis 16.00 Uhr nur 
Weihnachtsbaumverkauf!Weihnachtsbaumverkauf!

Siegener Straße 65 · 57610 Altenkirchen · Telefon 0 26 81 / 26 92
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 14.00 Uhr

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien

onlineonlineonlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetzt 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

Bis zu 2.100,– €  
Preisvorteil1

:) Entdecke  
Dein Happy
Mit dem Škoda Kamiq Drive

Hottgenroth GmbH
Koblenzer Straße 15, 57627 Hachenburg
T 02662 942000
info@HFauto.de, http://hfauto.skoda-auto.de

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

1  Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Škoda Auto Deutsch-
land GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle der Ausstattungs linie Selec-
tion am Beispiel des Škoda Kamiq Drive. Die Höhe des Preisvorteils bestimmt sich nach 
der Modellauswahl. Der Verkaufspreis wird allein von uns festgesetzt.

Freuen Sie sich auf viele Extras und 
Preis vorteile von bis zu 2.100,– €1.

Die Drive Sondermodelle machen jeden glücklich. Ganz 
gleich ob Fabia, Scala oder Kamiq: Sie überzeugen mit vielen 
Extras wie stylischen Leichtmetallfelgen und komfortablen 
Ausstattungshighlights wie z. B. beheizbarem Lenkrad 
oder Parksensoren vorn und hinten. Das ist noch nicht alles. 
Denn zusätzlich begeistern sie mit attraktiven Preisvorteilen 
von bis zu 2.100,– €1. Kommen Sie vorbei und erleben Sie 
bei uns Ihren Happy-Moment. 
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Frohe und besinnliche Festtage!

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Wilhelm von HumboldtInes Becker l Neugasse 1 l 57627 Hachenburg
0 26 62 – 9 48 90 88 od. 0 17 07 73 05 72

Herzlichen Dank für Ihre Treue!
Für das Jahr 2024 wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Gesundheit.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr

wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten.

Volkhard Schnug · Frankfurter Straße 1 · 57614 Wahlrod

Telefon: 02680/8090

57610 Altenkirchen  57610 Altenkirchen  •• Kölner Str. 30  Kölner Str. 30 
Telefon 02681-2372Telefon 02681-2372

(14.12.2020 bis 31.12.2020)

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und bedanken uns auf diesem Wege für die Treue in 2023.

Familie Becker und Team

... Unsere feinen Angebote für Weihnachten und Silvester (14.12.2023 bis 30.12.2023)

Fleischmarkt

Rinderrouladen aus der 100 g   1,89 €
Oberschale

Zartes Roastbeef 100 g   2,69 €

Racletteschale mit Geflügel,  
Rind und Schwein 100 g   1,99 €

Putenschale „Hawaii“ 100 g   1,49 €

Folienbraten 100 g   1,29 €
verschiedene Sorten

Schweinefilet in  
Pilzrahmsoße 100 g   1,79 €

herzhafter Familienspieß 100 g   1,29 €
mager

Kastenbraten vom Nacken 
verschiedene Sorten 100 g   1,19 €

Siedewürstchen und 
Mettwürstchen 100 g   1,39 €

Fleischwurst im Ring 100 g   1,29 €

Frohe Festtage und die besten Wünsche fürs neue JahrFrohe Festtage und die besten Wünsche fürs neue Jahr
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frohe
Weihnachten

und ein gesundes neues Jahr.

Ich danke all meinen
Patienten und Freunden

für ihr Vertrauen und 
wünsche allen

HEILPRAKTIKERIN

57644 Hattert-Laad, Hauptstr. 163, T: 02662 / 948966
M: 0171 / 8949366, www.naturheilpraxis-ninajung.de

www.gross-hachenburg.de

Adolf-Münch-Weg 1 | 57627 Hachenburg

Wir wünschen all unseren Kunden von
Herzen eine gesegnete Weihnacht

und ein gesundes neues Jahr.

Wir wünschen Ihnen
ein friedvolles Fest und

einen guten Start in das neue Jahr!

Friseur Henzel
Herchener Str. 15 | 57635 Weyerbusch
Tel.: 02686/232 | www.friseurhenzel.de

Betriebsferien vom 27.12.2023 bis 05.01.2024

57614 Wahlrod / Mudenbach

www.mf-cosmetics.de

KOSMETIK · WELLNESS 

FUßPFLEGE & MANIKÜRE · MAKE-UP
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ES IST
AN DER ZEIT,

EINMAL

ZU SAGEN ...

... für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen,
für die Freundschaft und Wertschätzung im vergangenen Jahr!

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten ein friedliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches neues Jahr!

EINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALEINMALDanke

IN
G

ENIEURBETRIEB & ENERGIEBERATUNGSB
ÜR

OIN
G

ENIEURBETRIEB & ENERGIEBERATUNGSB
ÜR

O

UNSER DANK 
GILT IHNEN!
Auch im zurückliegenden 

Geschäftsjahr haben Sie durch 
Ihr Vertrauen maßgebend zum 
erfolgreichen Bestehen unseres 

Unternehmens beigetragen. 
Gerade in der heutigen Zeit 

wissen wir Ihr Vertrauen
und Ihre Kundentreue

sehr zu schätzen.
Wir wünschen Ihnen

und Ihren Angehörigen eine 
besinnliche Weihnachtszeit 

und ein gesundes,
glückliches neues Jahr.

FEIN-ENERGY GmbH & Co. KG

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Sascha Fein
Zum Galgenberg 34
57612 Helmenzen

www.fein-energy.de
Betriebsferien

22.12.2023 bis einschl.
05.01.2024

Frohe Festtage und die besten Wünsche fürs neue JahrFrohe Festtage und die besten Wünsche fürs neue Jahr
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Garantiert live Klavierspielen lernen
mit Dr. Vahid Matejko

für Anfänger und Fortgeschrittene aller Altersklassen
(3 – 99 Jahre) in Altenkirchen und Au/Sieg oder online.

NEU: Violine-Unterricht für Anfänger
Vereinbaren Sie gleich eine Probestunde.

E-Mail: info@vahid.eu 
Telefon: 01525 / 3769451

Weitere Infos unter www.musikschulevm.de

Bittebeachten!
Wegen Neujahr
(1. Januar 2024) kommt es zu 
nachstehenden Veränderungen 
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 1/2024 wird 
der Anzeigenannahmeschluss
von Montag, 01.01.2024, 9.00 Uhr
auf Freitag, 29.12.2023, 9.00 Uhr
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und 
bitten um Beachtung, da zu spät 
eingesandte Aufträge nicht mehr 
berücksichtigt werden können!

Wichtig für alle Anzeigenkunden:

Ambulanter
Pflegedienst
herzlich • fachkompetent • empathisch

Wir kommen zu 
Ihnen nach Hause!

Hochstraße 25 • 57610 Altenkirchen • Tel. 02681 824 93 - 0 
Natascha Komnik • ambulanter.dienst@wohnstift-altenkirchen.de
www.wohnstift-altenkirchen.de Africa Studio / AdobeStock.com

�������
Altenkirchen

• Grund- und Behandlungspflege
• Qualifizierte und examiniertes Pflegepersonal
• Beratungseinsätze nach § 37,3 SGBXI
• Hauswirtschaftliche Versorgung und Einkaufsservice
• Medikamentenservice
• Begleitung bei Arztbesuchen und Behördengängen

Ihnen nach Hause!Ihnen nach Hause!Ihnen nach Hause!Ihnen nach Hause!Ihnen nach Hause!

Frohe Festtage und die besten Wünsche fürs neue JahrFrohe Festtage und die besten Wünsche fürs neue Jahr

Heiligabend und  
Neujahr geschlossen.
1. u. 2. Weihnachtstag

sowie Silvester geöffnet.

57629 Wied · Rheinstr. 26 · Telefon: 0 26 62/74 25

und VIEL GLÜCK IM NEUEN JAHR wünschen wir
unseren verehrten Gästen, Freunden und Bekannten.

Auch im neuen Jahr sind wir in gewohnter Weise  
für Sie/euch da.

GaststätteGaststätteGaststätteGaststätteGaststätteGaststätteGaststätteGaststätteGaststätteGaststätte
Zur LindeZur LindeZur LindeZur LindeZur LindeZur LindeZur LindeZur LindeZur LindeZur Linde

Gesegnete  
Weihnachten und 

ein erfolgreiches  
neues Jahr

Wir bedanken uns für das im zurückliegenden 
Geschäftsjahr entgegengebrachte Vertrauen.

Detlev Streginski
Kölner Straße 4 a
57635 Weyerbusch
Tel.: 0 26 86 / 98 75 15

www.friseur-mueller-weyerbusch.de

2024
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Finden Sie die 
passende Wohnung  
in Ihrer Region!

Zu vermieten:
Altenkirchen-Honneroth, Büchnerstr. 50, ab sofort 

II. OG, 4 ZKDB, Balkon, 83,45 m² Wfl., WBS
KM 383,87 € + NK + 2 MM Kaution

Bj. 1996, Verbrauchsausweis, Gas, 83,4 kWh

Grundstücksgemeinschaft
M. Schneider & O. Bitzer

57614 Stürzelbach, Waldstraße 14
Telefon: 0 26 81/ 98 25 99

•

 

Bender & Bender Immobilien Gruppe 

Wir suchen zum Kauf
in Berod, Borod, Wahlrod, Gieleroth, Oberwambach, 

Mudenbach und Ingelbach:  
Landwirtschaftsflächen, Acker-/Bauland,  

Wald, Weiden, Brache.
Bitte jede Größe anbieten.

Puderbach Grundstücks- u. Beteiligungsgesellschaft
Am Lauterberg 27, 57614 Berod

Kontakt: 0175/5824468, info@puderbach.com

02681 – 70091
info@hausverwaltungkohl.de

Kreis Köln & Altenkirchen Kölner Straße 4, 57610 Altenkirchen

Ihre Objektbetreuung von A bis Z! 

02681 – 70091
info@hausverwaltungkohl.de

Ihre Objektbetreuung von A bis Z! 
Kreis Köln & Altenkirchen 

Kölner Straße 4, 57610 Altenkirchen

Neues Zuhause 
gesucht?

www.skwws.de/immo

Ihr Immobilien-
verkauf ist bei uns 
in guten Händen.

02661 620-3530

Ihr Ansprechpartner: 
Sebastian Schürt

sebastian.schuert@skwws.de

WOHNEN IN IHRER 
REGION

suchen
und

finden

Kellerabdichtung sorgfältig planen
und ausführen
Erdreich ist immer feucht. Des-
halb müssen Häuser zum Bau-
grund hin abgedichtet werden. 
Das gilt für alle Bauten, gleich ob 
sie mit oder ohne Keller geplant 
sind, ob sie auf einem Streifen-
fundament oder einer Funda-
mentplatte lasten. Die Abdich-
tung gehört zu den problemati-
schen Bauteilen, so die Erfah-
rung der Bausachverständigen 
des Verbands Privater Bauher-
ren (VPB). Sie wird über die Nor-
menreihe DIN 18531 bis DIN 
18535 geregelt. Theoretisch ist 

es einfach, die Abdichtung män-
gelfrei auszuführen, denn wie ein 
Gebäude abgedichtet werden 
muss, wird in den technischen 
Normen exakt defi niert. Trotz-
dem kommt es immer wieder zu 
Problemen mit der Abdichtung. 
Das hat verschiedene Ursachen.
Eine davon ist das häufi g fehlen-
de Baugrundgutachten. Am An-
fang jeder Planung steht – theo-
retisch – immer die Analyse des 
Bodens. Erst das Baugrundgut-
achten dokumentiert, wie der 
Boden beschaffen ist.

Modernisierungslust sinkt
Die Investitionsbereitschaft unter 
privaten Immobilieneigentümern 
nimmt ab.
Das zeigt eine aktuelle Civey-
Studie im Auftrag des Verbrau-
cherschutzvereins Bauherren-
Schutzbund e. V. (BSB). Hat zu 
Jahresbeginn 2022 etwa die 
Hälfte der Hausbesitzer eine Mo-
dernisierung in nächster Zeit ge-

plant, war es im August nur noch 
ein Drittel. Vor allem die schwieri-
gen fi nanziellen Rahmenbedin-
gungen lassen die Lust aufs Sa-
nieren schwinden.
Steigenden Zinsen und Kosten 
auf der einen Seite stehen abrup-
te Kürzungen der Förderungen 
für die Gebäudesanierung auf 
der anderen Seite gegenüber.
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Finden Sie Inserate und 
Anzeigen aus der Region!

Druckkosten vergleichen

und bares Geld sparen!

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

Kaufe Ihren alten/defekten

Rasentraktor, Aufsitzmäher, auch
m. Motorschaden od. neuwertig.
Anrufen od. anschreiben per
WhatsApp. Tel.: 0157/85982793

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-
chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-
schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.

Rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. Nicht für Familienanzeigen (z.B. Danksagungen, Grüße usw.).

Bis 10 mm 
Anzeigenhöhe

9,50 €
inkl. MwSt.

Jede weitere 
Zeile zusätzlich

2,50 €
inkl. MwSt.

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE2301200000066873
Ich/wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag re-
sultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften 
gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Name/Vorname: Straße/Nr: PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift: Telefon: Kreditinstitut:

IBAN:  DE

Coupon senden an: 
LINUS WITTICH Medien KG - Postfach 1451, 56195 Höhr-Grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115 

Rechnung per Mail an:

 Rahmen 3,00 € pro Ausgabe    Farbe 3,00 € pro Ausgabe
 Chiffre 10,00 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche Optionen:

, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag re

Noch einfacher online buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AGB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe

Altenkirchen die obige Kleinanzeige (AS = Montag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 Tag früher).

 Hamm (AS Mo.)  Wissen (AS Mo.)  Puderbach (AS Fr. der Vorw.)
 Gebhardshain (AS Mo.)  Betzdorf (AS Mo.)  Hachenburg (AS Di.)
 Flammersfeld (AS Mo.)

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

„DIE KLEINEN“
IN IHRER REGION

ab
9,50 €

Kachelofen alt gegen neu, wir
tauschen Ihren Ofeneinsatz, nach
BImschV 2. Tel.: 0170/9047855
Siegtal-Feuer GmbH

Küchenreinigungskraft Montags
3 Stunden von kleinem Seminar-
haus in Kescheid gesucht. email an
svenja@svenjadecassan.de, Tel.:
0171/3483074

SonStigeS

Suche Autos aller Art! Alter,

Zustand, TÜV, km egal. Alles

anbieten. Tel.: 0261/20829883

!Höchstpreise! Kaufe PKW, LKW,
Womo, Bagger u. Traktoren, bar,
jeder Zust., Auto-Export Schröder.
Tel.: 0178/6269000, 02626/1341

Wir kaufen Ihr Fahrzeug, ob Jung
o. alt bis hin zum Oldtimer. Ob total
beschädigt oder unbeschädigt! Der
optische sowie techn. Zustand wird
natürlich fair u. fachmännisch
bewertet. Bundesweite Abholung u.
Bezahlung in 24 Std. möglich. Bei
der Terminvergabe richten wir uns
ganz nach Ihnen. Vereinbaren Sie
jetzt einen Termin. Wir sind rund
um die Uhr erreichbar. Tel.: 0176/
87882712 (auch WhatsApp)

KFZ-MarKt

Haushaltsauflösungen, Ent-
rümpelungen, Räumen von Häu-
sern, Wohnungen, Kellern, Gara-
gen & Bauabfallentsorgung. Tel.:
0151/41230503.

VERmiEtung

Berufsoffizier mit Familie sucht

im Raum Rennerod +30 km ab
Januar über uns ein neues Zuhau-
se! Ca. 130 m² Wfl., mind. 4 Zim-
mer, 400-1000 m² Grst. Kaufpreis
bis ca. 275.000 €! Dr. Schmidt-Bo-
vendeert Immobilien Telefon
02661-1336

Unternehmer sucht neues

Anwesen für die ganze Familie.
Gesucht wird ein gepflegtes Anwe-
sen mit großem Grundstück, daß
energetisch auf aktuellen Stand ist
und keinen großen Sanierungsstau
aufweist. Der Kaufpreis darf bis
495.000,- € betragen! Dr. Schmidt-
Bovendeert Immobilien Telefon
02661-1336

ImmobIlIenmarkt
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 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Mit Aussicht 
auf HEIMAT.
Mit Aussicht 
auf HEIMAT.
Ihr nächster Job.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Kostenlose 
Jobsuche – print & digital!

JOBS
IN IHRER REGION

Als Spezialist im Kunststoffspritzguss mit  
über 50 Jahren Erfahrung suchen wir für unser  

dynamisches Team ab sofort:

Produktionsplaner/Arbeitsvorbereitung
(m/w/d), Vollzeit, Kenntnisse in  

ERP-System von Vorteil (Alfa+ von SWP)

Schichthelfer
(m/w/d), zur Unterstützung des Schichtführers  
in der Produktion, Vollzeit, im 3-Schicht-Betrieb

Produktionshelfer
(m/w/d) für Tätigkeiten an der Maschine,  

Vollzeit, im 2- bzw. 3-Schicht Betrieb

Wir bieten einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz. 
Bewerbungen vorzugsweise per E-Mail an: 

info@polynisterplastik.de

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen
finden Sie unter:

www.polynisterplastik.de

Poly-Nister-Plastik GmbH & Co. KG
Hochstr. 1 · 57629 Streithausen

Krankenfahrten und Dialysefahrten für alle Kassen
Rollstuhltransporte · Großraumtaxi

Flughafentransfer · Kurierdienst
Clubbusse bis 20 Personen · Reisebusse

TA
X

I
0 26 81 – 22 22

A
lt
e
n
k
ir

ch
e
n

AM 16.12.2023 | 10 – 16 UHR

leguano GmbH
Industriepark Nord 99
53567 Buchholz-Mendt

Am Samstag, den 16.12.2023 von 10 – 16 Uhr, gibt es am Firmensitz 
der leguano Barfußschuh-Manufaktur einen Werksverkauf. 
Wir geben 20 – 55% Rabatt gegenüber dem UVP auf das gesamte 
angebotene Sortiment*.
*Rabatt auf ausgewählte Schuhe, es werden 
nicht alle Modelle in allen Größen angeboten. 
Preisreduzierte B - Ware ist vom Umtausch 
ausgeschlossen. 

20-55 %
RABATT

WERKSVERKAUF
LEGUANO

Vereine SAGENVereineVereine SAGENVereineVereineVereineVereine SAGENVereineVereine SAGEN – 
An

ze
ig

e 
–

und ein sportliches neues Jahr 
mit viel Motivation und Ausdauer
wünschen wir unseren Mitgliedern
und deren Familien und Freunden.

TuS Horhausen 04 e. V.

Frohe Weihnachten
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Suchen Sie Ihren JOB
nicht in der FERNE.
Suchen Sie REGIONAL.

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

Mitteilungsblatt
der Verbandsgemeinde 

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
 Name, Vorname
 Geburtsdatum
 Straße, Hausnummer
 Postleitzahl, Ort 
 Telefon (Festnetz und Mobil)

 E-Mail-Adresse

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: zusteller.wittich-hoehr.de
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-hoehr.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 02624 911-222

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 

per WhatsApp0171/6474125

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Donnerstag die Zeitungen.

Fiersbach 
Fluterschen (Vertretung vom 18.12.2023 bis 24.12.2023)

Transparenz schafft Vertrauen – Vertrauen ist unsere Motivation!

Wir suchen: 
- Produktionsmitarbeiter, Maschinenbediener, QS (m/w/d) in Voll/Teilzeit 

- Mitarbeiter (m/w/d) für Stapler, Lager, Versand u. Verpackung 
- Elektriker, Maler, Lackierer, Schweißer, Mechaniker (m/w/d) 

- Handwerkliche Helfer (m/w/d) im Bereich Ausbau 
-  Sanitärfachkräfte,Schreiner,  

Dachdecker (m/w/d) 

in den unterschiedlichsten Branchen.
Mitarbeiterfahrdienst vorhanden.

Niederlassung Wissen · Im Buschkamp 5 · 57537 Wissen · Tel.: 02742-69 44 215 · www.schoenauer-online.de

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!
Schönauer 
Personalservice e.K.

Lust auf Veränderung?
Dann kommen Sie zu uns als …

- Lohn- und Finanzbuchhalter/in (m/w/d)
20 Stunden bei flexibler Arbeitszeit

- Lagerist/in (m/w/d) Vollzeit

- LKW-Mechatroniker/in (m/w/d) Voll- o. Teilzeit

Kurze Bewerbung gerne telefonisch unter 02742 930416
oder an bewerbung@spedition-roedder.de

Rödder Transport und Handel GmbH
Alte Hütte 6 · 57537 Wissen · www.spedition-roedder.de

Seit fast 100 Jahren dreht sich bei BIRKENBEUL alles 
um den elektrischen Antrieb, insbesondere um 
kundenspezifische Sondermotoren und modifizierte 
Standardmotoren. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt: 

• CNC-Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

• Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

• Auszubildende als Elektroniker für 
 Maschinen- und Antriebstechnik (m/w/d)

ELEKTROMOTOREN

Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG 
Auf der Bitze 4
57577 Hamm/Sieg

Tel.  02682 / 709-0
E-Mail:  info@birkenbeul.de
Web:  www.birkenbeul.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

• Auszubildende als Elektroniker für 
 Maschinen- und Antriebstechnik (m/w/d)

Tel.  02682 / 709-0
E-Mail:  info@birkenbeul.de
Web:  www.birkenbeul.de

JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online

Ü50: So wird Jobsuche zum Erfolg
Wer sich mit über 50 noch ein-
mal auf Jobsuche befi ndet, steht 
vor keiner leichten Aufgabe. Un-
abhängig davon, ob die Jobsu-
che über 50 eine freiwillige Ent-
scheidung war oder gezwunge-
nermaßen stattfi ndet, bringt sie 
einige Besonderheiten mit sich. 
Es ist durchaus so, dass sich äl-
tere Bewerber mit jüngeren 
messen müssen und die Kon-
kurrenten ihnen so manches Ar-
gument voraus haben. Es macht 

daher nur wenig Sinn, eine 
Standardbewerbung zu versen-
den, die sich kaum von jener 
jüngerer Bewerber unterschei-
det. Stattdessen gilt es, die rich-
tigen Stellen auszuwählen, um 
im zweiten Schritt eine passge-
naue und überzeugende Bewer-
bung zu verfassen Es gilt: Indivi-
duelle Alleinstellungsmerkmale 
herausfi ltern und in den Bewer-
bungsunterlagen gezielt in den 
Vordergrund stellen.
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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Bereich  
Zaun- und Toranlagenbau mit Sitz in 57632 Walterschen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Servicetechniker (m/w/d)
für Industrietore in Vollzeit

Führerschein Klasse B erforderlich, BW von Vorteil
Unbefristeter Arbeitsvertrag, attraktive und leistungsbezogene 

Bezahlung, spannendes Aufgabengebiet, Arbeitskleidung u. v. m.
Details finden Sie unter: www.osterkamp-gmbh.de 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

OSTERKAMP - Draht u. Zaun GmbH 
Hauptstr. 6 | 57632 Walterschen 

z. Hd.: Frau Müller | E-Mail: ch.mueller@osterkamp-gmbh.de

Fabrikationen von Einzäunungen 

Toranlagen und Drahtgeflechtfabrik 

Pulverbeschichtungen 

Zaunbau

Annahmestelle gesucht
Wir suchen für unser Mitteilungsblatt zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine zuverlässige Annahmestelle für 
Familienanzeigen und Kleinanzeigen im Fließtext.

Sie passen zu uns …
… wenn Sie als Inhaber eines Einzelhandelsgeschäftes 
oder Ladenlokals – idealerweise in zentraler Lage – für 
unseren Verlag Familien- und private Kleinanzeigen 
annehmen und an uns weiterleiten.

Interesse?
Dann melden Sie sich unter Telefon: 02624 911-0 

oder senden eine E-Mail an
info@wittich-hoehr.de

LINUS WITTICH Medien KG
Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

REINIGUNGSKRAFT
für Privathaushalt  

in Mammelzen gesucht,  
ca. 3 Std./Woche, ab sofort.

Telefon 0151 / 15544014

www.leguano.eu

Für unsere Zentrale in Buchholz suchen wir

Näher/innen und  
Produktionsmitarbeiter/innen (m/w/d) in Vollzeit.

Eine genaue Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage.

www.leguano.eu/stellenangebote

        Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an. 

               bewerbung@leguano.eu
 

            natürlich. barfuß.

 

 
VERBANDSGEMEINDE 

WISSEN  
 
 

Die Verbandsgemeinde Wissen 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Bauhofleiter (w/m/d) 
Vollzeit (39 Std./Woche)   -   unbefristet 
Entgelt nach TVöD bis Entgeltgruppe 9b 

 
Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie 

unter www.wissen.eu/Stellenausschreibung. 
 

Zur Stellenanzeige: 

 
 

Zur Online-Bewerbung: 

 
 

 
 

www.wissen.eu/Stellenausschreibung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Busfahrer der Führerscheinklasse D1 (m/w/d)
für den Standort Asbach und Umgebung in Voll- oder Teilzeit im Linienverkehr.

Das erwartet Sie:
- Bezahlung nach VAV-Tarifvertrag - 17,20 € Stundenlohn

- Zuschläge (Nacht, Sonntag, Feiertag, Mehrarbeit)
- Spesen - Urlaubsgeld - Weihnachtsgeld 

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, sind gewissenhaft und zuverlässig?
Dann steigen Sie ein und fahren mit uns!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (schriftlich, telefonisch oder per E-Mail).

Bischoff-Touristik GmbH & Co. KG
Mehrener Str. 2 · 57635 Fiersbach

Tel.: 02686 980610 · info@bischoff-touristik.de

JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online



Altenkirchen-Flammersfeld 60 Donnerstag, 14.12.2023

, 
BIST TECHNIKBEGEISTERT UND VERFÜGST 

ÜBER HANDWERKLICHES GESCHICK?

Dann starte in 2020 Deine Ausbildung zum

HÖRAKUSTIKER (m/w/d)
Deine Bewerbung schickst Du am besten per E-Mail an 

mmies@schaefer-hoergeraete.de
oder per Post an die Hachenburger Zentrale.

Zentrale: Hachenburg · Johann-August-Ring 3

Filialen: Altenkirchen · Bad Marienberg
Dierdorf · Herdorf · Horhausen · Rennerod

Melden Sie sich JETZT als TESTPERSON und
kostenlosem Probetragen der neuesten Technik, mit Bluetooth- und

Akkutechnik „Phonak Lumity“, die Evolution des
Sprachverstehens. Laut Marktforschung nehmen Hörsystemträger

aktiver am Leben teil. Vereinbaren Sie einen Termin und
erleben Sie das „Neue Hörwunder“.

57610 Altenkirchen • Frankfurter Str. 4
Tel.: 02681 / 989038 • www.schaefer-hoergeraete.de

Wellness unterm WeihnachtsbaumWellness unterm Weihnachtsbaum
Gutscheine bequem zuhause ausdrucken: shop.emser-therme.de

Vertrauen Sie einem Profi vor Ort, wenn Sie zeitnah und vor allem 
marktgerecht verkaufen wollen. Nutzen Sie unsere langjährige  

Erfahrung und ein kompetentes Team, das Sie von der Hausbewertung 
bis zum Notarvertrag vertrauensvoll begleitet! 

Asbach 0 26 83 / 94 81 20  
Horhausen 0 26 87 / 20 40 

Königswinter 0 22 23 / 909 88 88 

 Wir freuen uns auf Sie! 
 Vier Büros in RLP und NRW!

S   25 J I 

Kostenlose Kaufpreisermittlung und Marktanalyse Ihrer Immobilie!          www.immo-pees.de  www.immobilien-pees.de

Tierärztin mit Pferd sucht
Resthof bzw. Wohnhaus

m. Nebengebäude
in ruhiger Lage,

Grdst. ca. 5.000m²
KP: bis 450.000€

Ehepaar aus Solingen sucht
Bungalow in gutem Zustand, 

ab ca. 100m² Wfl.,
gerne ab Bj. 1990,

Grdst. ab ca. 500m²
KP: bis 400.000€

Vermessungsingenieur mit 
Familie sucht Wohnhaus in 

einem großen Ort o.
direkter Nähe, Wfl. ab 130m²,

Grdst. ab ca. 600m²
KP: bis 350.000€

Handwerklich begabter 
Elektriker sucht älteres 

Wohnhaus zum Renovieren, 
gerne m. Garage o.

kleinem Nebengebäude,
Wfl. ab ca. 120m²

KP: 250.000€


